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Kirchengesetz zur Anwendung des
Kirchengesetzes

über Mitarbeitervertretungen in der
Evangelischen Kirche in Deutschland

(MVG-Anwendungsgesetz,
MVG.EKD.AG)

Vom 23. November 2011
Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kur-
hessen-Waldeck hat in Hofgeismar das folgende Kir-
chengesetz beschlossen:

Kirchengesetz zur Anwendung des
Kirchengesetzes

über Mitarbeitervertretungen in der
Evangelischen Kirche in Deutschland (MVG-

Anwendungsgesetz, MVG.EKD.AG)
Vom 23. November 2011

Artikel 1
Das Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in
der Evangelischen Kirche in Deutschland
(MVG.EKD) vom 6. November 1992 (ABl. EKD
1992, S. 445, zuletzt geändert durch Kirchengesetz
vom 29. Oktober 2009) gilt im Bereich der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-Waldeck in der jeweils
geltenden Fassung nach Maßgabe der folgenden und
künftigen Bestimmungen.

§ 1
(zu § 2 Absatz 2 MVG.EKD)

§ 2 Absatz 2 wird ersetzt durch:
„Pfarrer, Personen in der Ausbildung oder Vorberei-
tung für den pfarramtlichen Dienst, Pfarrverwalter so-
wie Mitglieder des Landeskirchenamtes sind nicht
Mitarbeitende im Sinne dieses Kirchengesetzes. Dies
gilt auch für die Lehrenden an kirchlichen Hoch- und
Fachhochschulen im Rahmen ihrer Lehrtätigkeit.“

§ 2
(zu § 3 Absatz 2 Satz 3 MVG.EKD)

§ 3 Absatz 2 Satz 3 wird ersetzt durch:
„In rechtlich selbständigen Einrichtungen der Diako-
nie mit mehr als 1000 Mitarbeitenden können Teil-
dienststellen abweichend vom Verfahren nach Satz 1
durch Dienstvereinbarung gebildet werden.“

§ 3
(zu § 5 Absatz 3 MVG.EKD)

§ 5 Absatz 3 wird ersetzt durch:
„Für alle kirchlichen Dienststellen im Bereich eines
Kirchenkreises wird eine Gemeinsame Mitarbeiter-
vertretung gebildet. Einrichtungen, die Aufgaben im
Bereich mehrerer Kirchenkreise wahrnehmen, sind
der Gemeinsamen Mitarbeitervertretung des Kirchen-

kreises zugeordnet, in dem der Rechtsträger seinen
Sitz hat.
In Dienststellen mit mehr als 20 Mitarbeitenden kann
im Einvernehmen von Dienststellenleitung und der
Mehrheit der Mitarbeitenden auf Antrag eines der Be-
teiligten mit Zustimmung des Landeskirchenamtes ei-
ne eigene Mitarbeitervertretung für die Dauer einer
Amtszeit gebildet werden. Ferner kann im Rahmen
einer Wahlgemeinschaft mit Zustimmung des Lan-
deskirchenamtes eine Gemeinsame Mitarbeitervertre-
tung für mehrere benachbarte Dienststellen mit insge-
samt mehr als 20 Mitarbeitenden für die Dauer einer
Amtszeit gebildet werden, wenn im Einvernehmen
zwischen allen beteiligten Dienststellenleitungen und
den jeweiligen Mehrheiten der Mitarbeitenden dies
auf Antrag eines der Beteiligten schriftlich festgelegt
worden ist.
Das Landeskirchenamt kann seine nach den Sätzen 3
und 4 erforderliche Zustimmung verweigern, wenn die
Arbeitsfähigkeit einer Mitarbeitervertretung der übri-
gen Mitarbeitenden nicht gewährleistet ist.
Für diakonische Einrichtungen kann unabhängig von
den Voraussetzungen des Absatz 1 im Rahmen einer
Wahlgemeinschaft eine Gemeinsame Mitarbeiterver-
tretung für mehrere benachbarte Dienststellen gebildet
werden, wenn im Einvernehmen zwischen allen be-
teiligten Dienststellenleitungen und den jeweiligen
Mehrheiten der Mitarbeitenden dies auf Antrag eines
der Beteiligten schriftlich festgelegt worden ist.
Für landeskirchliche Dienststellen werden Gemeinsa-
me Mitarbeitervertretungen nach Maßgabe einer Ver-
ordnung des Landeskirchenamtes gebildet. Eine Ver-
ordnung kann auch bestimmen, dass Mitarbeitende ei-
ner landeskirchlichen Einrichtung an den Wahlen zu
einer Mitarbeitervertretung nach diesem Absatz teil-
nehmen und von dieser vertreten werden.“

§ 4
(zu § 8 Absatz 3 MVG.EKD)

§ 8 Absatz 3 wird ersetzt durch:
„Bei der Bildung von Gemeinsamen Mitarbeiterver-
tretungen (§ 5 Absatz 2) ist die Gesamtzahl der Wahl-
berechtigten dieser Dienststellen maßgebend. Durch
Dienstvereinbarung kann die Zahl und Aufteilung der
zu wählenden Mitglieder für die beteiligten Dienst-
stellen abweichend vereinbart werden.“

§ 5
(zu § 30 Absatz 3 Satz 2 MVG.EKD)

§ 30 Absatz 3 Satz 2 wird gestrichen und nach Satz 1
folgende Sätze angefügt:
„Für Mitarbeitervertretungen der Kirchenkreise trägt
die Kosten der jeweilige Kirchenkreis. Die Dienststel-
len können für eine Kostenaufteilung untereinander
hiervon abweichende Regelungen treffen.“
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§ 6
(zu § 31 Absatz 5 Satz 3 MVG.EKD)

§ 31 Absatz 5 Satz 3 wird ersetzt durch:
„Sie soll mindestens einmal im Jahr in einer Mitarbei-
terversammlung über die Entwicklung der Dienststel-
le informieren; bei Gemeinsamen Mitarbeitervertre-
tungen stimmen sich die Dienststellenleitungen darü-
ber ab, wer einen Bericht gibt.“

§ 7
(zu § 33 Absatz 2 Satz 3 MVG.EKD)

§ 33 Absatz 2 Satz 3 wird ersetzt durch:
„Sofern eine Gemeinsame Mitarbeitervertretung nach
§ 5 Absatz 3 besteht, findet ebenfalls mindestens ein-
mal im Jahr eine Besprechung im Sinne des Satzes 1
mit Dekan und Kirchenkreisamtsleiter statt; hierzu
können einvernehmlich weitere Dienststellenleitun-
gen hinzugezogen werden.“

§ 8
(zu § 39 Buchstabe d) MVG.EKD)

§ 39 Buchstabe d) wird ersetzt durch:
„Aufstellung von Grundsätzen für Stellenausschrei-
bungen.“

§ 9
(zu § 40 MVG.EKD)

Nach dem Buchstaben n) wird ein neuer Buchstabe o)
mit folgendem Wortlaut eingefügt: „vorübergehende
Veränderung der betriebsüblichen Arbeitszeit,“.
Der bisherige Buchstabe o) wird zu Buchstabe p).

§ 10
(zu § 42 MVG.EKD)

Nach Buchstabe k) MVG.EKD wird eingefügt Buch-
stabe l)
„Auswahl der Teilnehmenden an Fort- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen.“

§ 11
(zu § 43 MVG.EKD)

Nach Buchstabe r) MVG.EKD wird eingefügt Buch-
stabe s)
„Auswahl der Teilnehmenden an Fort- und Weiterbil-
dungsveranstaltungen.“

§ 12
(zu § 54 MVG.EKD)

§ 54 wird ersetzt durch:
„§ 54 Gesamtausschuss für die Evangelische Kirche
von Kurhessen-Waldeck
(1)  In der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Wal-
deck wird ein Gesamtausschuss mit der Bezeichnung
„Landeskirchliche Mitarbeitervertretung" gebildet.
(2)  Der Gesamtausschuss nimmt folgende Aufgaben
wahr:

a) Beratung, Unterstützung und Information der
Mitarbeitervertretungen bei der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten,

b) Förderung des Informations- und Erfahrungsaus-
tauschs zwischen den Mitarbeitervertretungen
sowie Förderung der Fortbildung von Mitglie-
dern der Mitarbeitervertretungen,

c) Erörterung arbeits-, dienst- und mitarbeitervert-
retungsrechtlicher Fragen von grundsätzlicher
Bedeutung, sofern hierfür nicht andere Stellen
zuständig sind,

d) Herstellen des Einvernehmens mit dem Landes-
kirchenamt über die Berufung des Vorsitzenden
der Kammer für den kirchlichen Bereich des Kir-
chengerichts und seines Stellvertreters gemäß §
58 Absatz 3 sowie Benennung der beisitzenden
Mitglieder der Mitarbeitenden gemäß § 58 Ab-
satz 4,

e) die Beteiligungsrechte nach §§ 39, 40 wahrzu-
nehmen, wenn ein konkreter Beteiligungstatbe-
stand landeskirchenweit geregelt werden muss
und nicht durch die einzelnen Gemeinsamen Mit-
arbeitervertretungen innerhalb ihrer Dienststel-
len geregelt werden kann. Die Frist nach § 38
Absatz 3 Satz 1 beträgt drei Monate; im Übrigen
gelten § 38 und § 47 entsprechend.

Weitere gesetzlich begründete Zuständigkeiten blei-
ben unberührt.
(3)  Dem Gesamtausschuss ist ferner die Möglichkeit
einzuräumen, zu den vom Rat der Landeskirche und
vom Landeskirchenamt vorbereiteten allgemeinen
Regelungen des Arbeits-, Anstellungs-, Dienst-, Ver-
gütungs- und Besoldungsrechts der kirchlichen Mit-
arbeitenden sowie zu Gesetzesvorlagen betreffend das
Recht der Arbeitsrechtsregelungen und das Mitarbei-
tervertretungsrecht Stellung zu nehmen. Ihm sind hier-
für die erforderlichen Unterlagen rechtzeitig zuzulei-
ten. Bei Gesetzgebungsverfahren ist die Synode vor
der Beschlussfassung über eine Stellungnahme des
Gesamtausschusses zu informieren. Entscheidungen
der kirchenleitenden Organe in den in Satz 1 genann-
ten Angelegenheiten sind dem Gesamtausschuss be-
kannt zu geben.
(4)  Der Gesamtausschuss besteht aus sieben Perso-
nen, die Mitglieder verschiedener Mitarbeitervertre-
tungen sein sollen. Die Vorsitzenden aller Mitarbei-
tervertretungen werden vom amtierenden Gesamtaus-
schuss, hilfsweise vom Landeskirchenamt, spätestens
bis zum 31. Juli nach der regelmäßigen Wahl der Mit-
arbeitervertretungen zusammengerufen und wählen
den Gesamtausschuss. Der Gesamtausschuss wählt ei-
nen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsit-
zenden und tritt mindestens einmal im Jahr zusammen.
(5)  Für den Gesamtausschuss gelten im Übrigen die
Bestimmungen dieses Kirchengesetzes mit Ausnahme
des § 20 entsprechend. Abweichend von Satz 1 kann
eine Freistellung von Landeskirchenamt und Landes-
kirchlicher Mitarbeitervertretung vereinbart werden,
sofern dies der Umfang des Aufgabengebietes des Ge-
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samtausschusses erforderlich macht; § 20 Absatz 5
findet insoweit keine Anwendung.“

§ 13
(zu § 55 MVG.EKD)

§ 55 wird ersetzt durch:
„§ 55 Gesamtausschuss für das Diakonische Werk in
Kurhessen-Waldeck e.V.
(1)  Die Mitarbeitervertretungen im Bereich des Dia-
konischen Werkes in Kurhessen-Waldeck e.V. sind in
ihrer Gesamtheit die „Arbeitsgemeinschaft der Mitar-
beitervertretungen diakonischer Einrichtungen in
Kurhessen-Waldeck“ (AGMAV).
(2)  Die AGMAV wählt aus ihrer Mitte einen Vorstand
(Gesamtausschuss), der die Aufgabe hat,
a) die Mitarbeitervertretungen durch Information,

Beratung, Erfahrungsaustausch und Fortbildung
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen,

b) das Einvernehmen mit dem Diakonischen Werk
über die Berufung des Vorsitzenden der Kammer
für den diakonischen Bereich des Kirchenge-
richts und seines Stellvertreters gemäß § 58 Ab-
satz 3 herzustellen sowie die beisitzenden Mit-
glieder der Mitarbeitenden gemäß § 58 Absatz 4
zu benennen,

c) arbeits-, dienst- und mitarbeitervertretungsrecht-
liche Fragen von grundsätzlicher Bedeutung zu
erörtern, sofern hierfür nicht andere Stellen zu-
ständig sind.

Weitere gesetzliche Zuständigkeiten bleiben unbe-
rührt.
(3)  Dem Vorstand ist ferner die Möglichkeit einzu-
räumen, zu den vom Rat der Landeskirche vorzube-
reitenden Gesetzesvorlagen des Arbeits- und Mitar-
beitervertretungsrechtes Stellung zu nehmen, soweit
diese auch für den Bereich des Diakonischen Werkes
in Kurhessen-Waldeck e.V. Geltung erlangen sollen.
(4)  Der Vorstand soll aus sieben Personen bestehen,
die jeweils Mitglieder von verschiedenen Mitarbeiter-
vertretungen sein müssen. Pro Einrichtung und pro
Dienststellenverbund soll nur ein Mitglied im Vor-
stand vertreten sein. § 12 gilt entsprechend. Das Dia-
konische Werk und der amtierende Vorstand können
durch Vereinbarung eine von Satz 1 abweichende Zahl
von Vorstandsmitgliedern festlegen. Die Vorsitzen-
den aller Mitarbeitervertretungen werden vom amtie-
renden Vorstand, hilfsweise vom Diakonischen Werk,
spätestens bis zum 31. Juli nach der regelmäßigen
Wahl der Mitarbeitervertretungen zusammengerufen
und wählen den Vorstand. Der Vorstand wählt eine
Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden und legt die Rei-
henfolge der Vertretungen im Vorsitz fest. Die Rei-
henfolge ist dem Diakonischen Werk schriftlich mit-
zuteilen. Er tritt mindestens einmal im Jahr zusammen.
Er kann sich eine Geschäftsordnung geben.
(5)  Ein Mitglied des Vorstands ist in der Regel zur
Hälfte, mindestens aber zu einem Viertel der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit für die Aufgaben

des Vorstands nach Absatz 2 freizustellen. Ist nach Art
und Umfang des Aufgabengebietes eine vom Regel-
fall abweichende Freistellung erforderlich, soll dies
durch Vereinbarung des amtierenden Vorstands und
Diakonischen Werks geregelt werden.
(6)  Das Diakonische Werk trägt die erforderlichen
Kosten der laufenden Geschäftsführung des Vorstands
und erstattet dem Anstellungsträger der teilweise frei-
gestellten Vorstandsmitglieder die anteiligen Perso-
nalkosten. § 30 gilt mit Ausnahme des Absatzes 3 ent-
sprechend.
(7)  Das Nähere regelt das Diakonische Werk nach
Anhörung des amtierenden Vorstands. Für den Vor-
stand gelten im Übrigen die Bestimmungen dieses
Kirchengesetzes mit Ausnahme des § 20 sinngemäß.“

§ 14
(zu § 57 Absatz 1 MVG.EKD)

§ 57 Absatz 1 wird ersetzt durch:
„Für die Evangelische Kirche von Kurhessen-Wal-
deck und das Diakonische Werk in Kurhessen-Wal-
deck e.V. wird ein Kirchengericht gebildet, das aus je
einer Kammer für den kirchlichen und den diakoni-
schen Bereich besteht.“

§ 15
(zu § 58 Absatz 5 MVG.EKD)

§ 58 Absatz 5 wird gestrichen und nach Absatz 4 fol-
gende Absätze angefügt:
„(5)  Die Landessynode beruft die Mitglieder und
stellvertretenden Mitglieder des Kirchengerichts. Da-
bei ist sie an die eingereichten Vorschläge gebunden,
es sei denn, die Vorschläge sind nicht ausreichend. Für
die Vorsitzenden wird mindestens je ein Stellvertreter,
für die beisitzenden Mitglieder mindestens je ein stell-
vertretendes Mitglied berufen. Vorsitzende und Stell-
vertreter werden vom Vizepräsidenten der Landeskir-
che, die beisitzenden Mitglieder vom Vorsitzenden
durch Handschlag zur gewissenhaften Amtsführung
verpflichtet.
(6)  Die Abberufung von Mitgliedern des Kirchenge-
richts erfolgt auf Antrag des Rates der Landeskirche
durch das Landeskirchengericht in entsprechender
Anwendung des § 9 Absatz 2 Verwaltungsgerichtsge-
setz der EKD. Soweit Mitglieder der für die Diakonie
zuständigen Kammer des Kirchengerichts betroffen
sind, bedarf es für den Antrag des Rates des Einver-
nehmens mit dem Verwaltungsrat des Diakonischen
Werkes in Kurhessen-Waldeck e.V.“

Artikel 2
Übergangsbestimmungen

§ 1 Wahlvorschriften
Die nächsten allgemeinen Wahlen für Mitarbeiterver-
tretungen in der Evangelischen Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck und im Diakonischen Werk in Kurhes-
sen-Waldeck finden im Jahr 2014 statt; für die kirch-
lichen Mitarbeitervertretungen wird hierzu die beste-
hende Amtsperiode verlängert. Bestehende Mitarbei-
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tervertretungen bleiben nach den allgemeinen Bestim-
mungen bis zu diesem Zeitpunkt grundsätzlich im
Amt, wenn nicht die Voraussetzungen gemäß § 16
oder § 17 MVG.EKD vorliegen.

§ 2 Diakonie-
Werkstättenmitwirkungsverordnung

Im Bereich des Diakonischen Werkes in Kurhessen-
Waldeck wird mit Übernahme dieses Gesetzes durch
§ 52a MVG.EKD die Diakonie-Werkstättenmitwir-
kungsverordnung (DWMVO) angewendet. Bestehen-
de und nach der staatlichen Werkstättenmitwirkungs-
verordnung gebildete Werkstatträte bleiben bis zu der
nächsten allgemeinen Wahl im Jahr 2013 im Amt; in
§ 50 Absatz 1 DWMVO wird die Jahreszahl „2005“
durch die Jahreszahl „2013“ ersetzt.

Artikel 3
Dieses Kirchengesetz tritt für die Landeskirche am
Tage nach seiner Verkündung im Kirchlichen Amts-
blatt in Kraft. Für das Diakonische Werk in Kurhes-
sen-Waldeck e.V. tritt das Kirchengesetz mit Ablauf
des Monats, in dem der Übernahmebeschluss gefasst
wird, in Kraft; das Datum des Inkrafttretens ist im
Kirchlichen Amtsblatt zu veröffentlichen. § 40 j
MVG.EKD tritt für die Landeskirche und das Diako-
nische Werk – nach Übernahme – mit Wirkung vom
1. Januar 2013 in Kraft.

Artikel 4
Das Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen im
Bereich der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck vom 28. April 1999, geändert durch Kir-
chengesetz vom 11. Mai 2001 wird mit Inkrafttreten
des Anwendungsgesetzes aufgehoben mit Ausnahme
von § 34 Absatz 1 Sätze 4 und 5 sowie § 40 j, die mit
Ablauf des 31. Dezember 2012 außer Kraft treten.

Das vorstehende Kirchengesetz wird hiermit verkün-
det.

Kassel, den 6. Dezember 2011
Dr. H e i n

Bischof

Kirchengesetz über
Mitarbeitervertretungen in der

Evangelischen Kirche in Deutschland
(Mitarbeitervertretungsgesetz der

EKD – MVG.EKD)
Vom 6. November 1992

Das gemäß Artikel 1 des vorstehenden Gesetzes gel-
tende Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in
der Evangelischen Kirche in Deutschland
(MVG.EKD) vom 6. November 1992, zuletzt geändert
durch Kirchengesetz vom 29. Oktober 2009, wird
nachstehend veröffentlicht.

Kassel, den 9. Dezember 2011 Landeskirchenamt
J o e d t

Oberlandeskirchenrat

Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen
in der

Evangelischen Kirche in Deutschland
(Mitarbeitervertretungsgesetz der EKD –

MVG.EKD)
Vom 6. November 1992

(ABl. EKD 1992 S. 445)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar
2010 (ABl. EKD 2010, S. 3)

Präambel

I. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Grundsatz
§ 2 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
§ 3 Dienststellen
§ 4 Dienststellenleitungen

II. Abschnitt
Bildung und Zusammensetzung der Mitarbeiter-
vertretung
§ 5 Mitarbeitervertretungen
§ 6 Gesamtmitarbeitervertretungen
§ 6 a Gesamtmitarbeitervertretung im Dienststellen-

verbund
§ 7 Neubildung von Mitarbeitervertretungen
§ 8 Zusammensetzung

III. Abschnitt
Wahl der Mitarbeitervertretung
§ 9 Wahlberechtigung
§ 10 Wählbarkeit
§ 11 Wahlverfahren
§ 12 Wahlvorschläge
§ 13 Wahlschutz, Wahlkosten
§ 14 Anfechtung der Wahl

IV. Abschnitt
Amtszeit
§ 15 Amtszeit
§ 16 Neu- und Nachwahl der Mitarbeitervertretung

vor Ablauf der Amtszeit
§ 17 Ausschluss eines Mitgliedes oder Auflösung der

Mitarbeitervertretung
§ 18 Erlöschen und Ruhen der Mitgliedschaft, Ersatz-

mitgliedschaft
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V. Abschnitt
Rechtsstellung der Mitglieder der Mitarbeiterver-
tretung
§ 19 Ehrenamt, Behinderungs- und Begünstigungs-

verbot, Arbeitsbefreiung
§ 20 Freistellung von der Arbeit
§ 21 Abordnungs- und Versetzungsverbot, Kündi-

gungsschutz
§ 22 Schweigepflicht

VI. Abschnitt
Geschäftsführung
§ 23 Vorsitz
§ 23
a

Ausschüsse

§ 24 Sitzungen
§ 25 Teilnahme an der Sitzung der Mitarbeitervertre-

tung
§ 26 Beschlussfassung
§ 27 Sitzungsniederschrift
§ 28 Sprechstunden, Aufsuchen am Arbeitsplatz
§ 29 Geschäftsordnung
§ 30 Sachbedarf, Kosten der Geschäftsführung

VII. Abschnitt
Mitarbeiterversammlung
§ 31 Mitarbeiterversammlung
§ 32 Aufgaben

VIII. Abschnitt
Aufgaben und Befugnisse der Mitarbeitervertre-
tung
§ 33 Grundsätze für die Zusammenarbeit
§ 34 Informationsrechte der Mitarbeitervertretung
§ 35 Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung
§ 36 Dienstvereinbarungen
§ 37 Verfahren der Beteiligung der Mitarbeitervertre-

tung
§ 38 Mitbestimmung
§ 39 Fälle der Mitbestimmung bei allgemeinen per-

sonellen Angelegenheiten
§ 40 Fälle der Mitbestimmung in organisatorischen

und sozialen Angelegenheiten
§ 41 Eingeschränkte Mitbestimmung
§ 42 Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in

Personalangelegenheiten der privatrechtlich an-
gestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

§ 43 Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in
Personalangelegenheiten der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen in öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnissen

§ 44 Ausnahmen von der Beteiligung in Personalan-
gelegenheiten

§ 45 Mitberatung
§ 46 Fälle der Mitberatung
§ 47 Initiativrecht der Mitarbeitervertretung
§ 48 Beschwerderecht der Mitarbeitervertretung

IX. Abschnitt
Interessenvertretung besonderer Mitarbeiter-
gruppen
§ 49 Vertretung der Jugendlichen und der Auszubil-

denden
§ 50 Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen
§ 51 Aufgaben der Vertrauensperson der schwerbe-

hinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
§ 52 Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrau-

ensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen

§ 52aMitwirkung in Werkstätten für behinderte Men-
schen und in Angelegenheiten weiterer Perso-
nengruppen

§ 53 Vertrauensmann der Zivildienstleistenden

X. Abschnitt
Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen
§ 54 Bildung von Gesamtausschüssen
§ 55 Aufgaben des Gesamtausschusses

XI. Abschnitt
Kirchengerichtlicher Rechtsschutz
§ 56 Kirchengerichtlicher Rechtsschutz
§ 57 Bildung von Kirchengerichten
§ 57aZuständigkeitsbereich des Kirchengerichts der

Evangelischen Kirche in Deutschland
§ 58 Bildung und Zusammensetzung der Kammern
§ 59 Rechtsstellung der Mitglieder des Kirchenge-

richts
§ 59aBesondere Vorschriften über die Berufung der

Richter und Richterinnen des Kirchengerichtsh-
ofes der Evangelischen Kirche in Deutschland

§ 60 Zuständigkeit der Kirchengerichte
§ 61 Durchführung des kirchengerichtlichen Verfah-

rens in erster Instanz
§ 62 Verfahrensordnung
§ 63 Rechtsmittel

XII. Abschnitt
Inkrafttreten, Schlussbestimmungen
§ 64 Inkrafttreten
§ 65 Übernahmebestimmungen
§ 66 Übergangsbestimmungen
§ 67 - weggefallen -

Präambel
Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag bestimmt, das
Evangelium in Wort und Tat zu verkündigen. Alle
Frauen und Männer, die beruflich in Kirche und Dia-

konie tätig sind, wirken als Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter an der Erfüllung dieses Auftrages mit. Die ge-
meinsame Verantwortung für den Dienst der Kirche
und ihrer Diakonie verbindet Dienststellenleitungen
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und Mitarbeiter wie Mitarbeiterinnen zu einer Dienst-
gemeinschaft und verpflichtet sie zu vertrauensvoller
Zusammenarbeit.

I. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Grundsatz

(1) Für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Dienststellen kirchlicher Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen sowie ihrer Zusammenschlüsse
und der Einrichtungen der Diakonie sind nach Maß-
gabe dieses Kirchengesetzes Mitarbeitervertretungen
zu bilden.
(2) Einrichtungen der Diakonie nach Absatz 1 sind das
Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in
Deutschland sowie die gliedkirchlichen Diakonischen
Werke und die ihnen angeschlossenen selbstständigen
Werke, Einrichtungen und Geschäftsstellen.
(3) Andere kirchliche und freikirchliche Einrichtun-
gen, Werke und Dienste im Bereich der evangelischen
Kirchen können dieses Kirchengesetz aufgrund von
Beschlüssen ihrer zuständigen Gremien anwenden.

§ 2
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

(1) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Sinne dieses
Kirchengesetzes sind alle in öffentlich-rechtlichen
Dienst- oder privatrechtlichen Dienst- und Arbeits-
verhältnissen oder zu ihrer Ausbildung Beschäftigten
einer Dienststelle, soweit die Beschäftigung oder Aus-
bildung nicht überwiegend ihrer Heilung, Wiederein-
gewöhnung, beruflichen oder sozialen Rehabilitation
oder ihrer Erziehung dient.
(2) Das gliedkirchliche Recht kann für Personen, die
im pfarramtlichen Dienst, in der Ausbildung oder Vor-
bereitung dazu stehen, andere Regelungen vorsehen;
Gleiches gilt für die Lehrenden an kirchlichen Hoch-
schulen und Fachhochschulen.
(3) 1Personen, die aufgrund von Gestellungsverträgen
beschäftigt sind, gelten als Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen im Sinne dieses Kirchengesetzes; ihre recht-
lichen Beziehungen zu der entsendenden Stelle blei-
ben unberührt. 2Angehörige von kirchlichen oder dia-
konischen Dienst- und Lebensgemeinschaften, die
aufgrund von Gestellungsverträgen in Dienststellen
(§ 3) arbeiten, sind Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen
dieser Dienststellen, soweit sich aus den Ordnungen
der Dienst- und Lebensgemeinschaften nichts Ande-
res ergibt.

§ 3
Dienststellen

(1) Dienststellen im Sinne dieses Kirchengesetzes sind
die rechtlich selbstständigen Körperschaften, Anstal-
ten, Stiftungen und Werke sowie die rechtlich selbst-
ständigen Einrichtungen der Diakonie innerhalb der
Evangelischen Kirche in Deutschland.

(2) 1Als Dienststellen im Sinne von Absatz 1 gelten
Dienststellenteile, die durch Aufgabenbereich und Or-
ganisation eigenständig oder räumlich weit entfernt
vom Sitz des Rechtsträgers sind und bei denen die
Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 vorliegen, wenn die
Mehrheit ihrer wahlberechtigten Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen dies in geheimer Abstimmung be-
schließt und darüber Einvernehmen mit der Dienst-
stellenleitung herbeigeführt wird. 2Ist die Eigenstän-
digkeit solcher Dienststellenteile dahingehend einge-
schränkt, dass bestimmte Entscheidungen, die nach
diesem Kirchengesetz der Mitberatung oder Mitbe-
stimmung unterliegen, bei einem anderen Dienststel-
lenteil verbleiben, ist in diesen Fällen dessen Dienst-
stellenleitung Partner der Mitarbeitervertretung. 3In
rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Diakonie
mit mehr als 2.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
können Teildienststellen abweichend vom Verfahren
nach Satz 1 durch Dienstvereinbarung gebildet wer-
den. 4Besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung, ist
diese Dienstvereinbarungspartner der Dienststellen-
leitung.
(3) 1Entscheidungen nach Absatz 2 über die Geltung
von Dienststellenteilen sowie Einrichtungen der Dia-
konie als Dienststellen können für die Zukunft mit
Beginn der nächsten Amtszeit der Mitarbeitervertre-
tung widerrufen werden. 2Für das Verfahren gilt Ab-
satz 2 entsprechend.

§ 4
Dienststellenleitungen

(1) Dienststellenleitungen sind die nach Verfassung,
Gesetz oder Satzung leitenden Organe oder Personen
der Dienststellen.
(2) 1Zur Dienststellenleitung gehören auch die mit der
Geschäftsführung beauftragten Personen und ihre
ständigen Vertreter oder Vertreterinnen. 2Daneben ge-
hören die Personen zur Dienststellenleitung, die allein
oder gemeinsam mit anderen Personen ständig und
nicht nur in Einzelfällen zu Entscheidungen in Ange-
legenheiten befugt sind, die nach diesem Kirchenge-
setz der Mitberatung oder Mitbestimmung unterlie-
gen. 3Die Personen, die zur Dienststellenleitung ge-
hören, sind der Mitarbeitervertretung zu benennen.

II. Abschnitt
Bildung und Zusammensetzung der

Mitarbeitervertretung

§ 5
Mitarbeitervertretungen

(1) 1In Dienststellen, in denen die Zahl der wahlbe-
rechtigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Re-
gel mindestens fünf beträgt, von denen mindestens
drei wählbar sind, sind Mitarbeitervertretungen zu bil-
den. 2Das gliedkirchliche Recht kann bestimmen, dass
für einzelne Gruppen von Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen gesonderte Mitarbeitervertretungen zu bilden
sind.
(2) Unabhängig von den Voraussetzungen des Absat-
zes 1 kann im Rahmen einer Wahlgemeinschaft eine
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Gemeinsame Mitarbeitervertretung für mehrere be-
nachbarte Dienststellen gebildet werden, wenn im
Einvernehmen zwischen allen beteiligten Dienststel-
lenleitungen und den jeweiligen Mehrheiten der Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen dies auf Antrag eines der
Beteiligten schriftlich festgelegt worden ist.
(3) Die Gliedkirchen sowie die gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse können bestimmen, dass für Dienst-
stellen von Kirchenkreisen, Dekanaten, Dekanatsbe-
zirken, Kirchenbezirken oder in anderen Bedarfsfällen
Gemeinsame Mitarbeitervertretungen gebildet wer-
den; hierbei kann von den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Satz 1 abgewichen werden.
(4) Liegen bei einer dieser Dienststellen die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 nicht vor, so soll die Dienst-
stellenleitung rechtzeitig vor Beginn des Wahlverfah-
rens bei einer der benachbarten Dienststellen den An-
trag nach Absatz 2 stellen.
(5) 1Die Gemeinsame Mitarbeitervertretung ist zu-
ständig für alle von der Festlegung betroffenen Dienst-
stellen. 2Partner der Gemeinsamen Mitarbeitervertre-
tung sind die beteiligten Dienststellenleitungen.
(6) 1Entscheidungen nach Absatz 2 über die Bildung
einer Gemeinsamen Mitarbeitervertretung können für
die Zukunft mit Beginn der nächsten Amtszeit der
Mitarbeitervertretung widerrufen werden. 2Der
schriftliche Widerruf durch einen der Beteiligten muss
spätestens bis zur Einleitung des Wahlverfahrens er-
folgen.

§ 6
Gesamtmitarbeitervertretungen

(1) Bestehen bei einer kirchlichen Körperschaft, An-
stalt, Stiftung oder einem Werk oder bei einer Ein-
richtung der Diakonie mehrere Mitarbeitervertretun-
gen, ist auf Antrag der Mehrheit dieser Mitarbeiter-
vertretungen eine Gesamtmitarbeitervertretung zu bil-
den; bei zwei Mitarbeitervertretungen genügt der An-
trag einer Mitarbeitervertretung.
(2) 1Die Gesamtmitarbeitervertretung ist zuständig für
die Aufgaben der Mitarbeitervertretung, soweit sie
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus mehreren oder
allen Dienststellen nach Absatz 1 betreffen. 2Darüber
hinaus übernimmt die Gesamtmitarbeitervertretung
die Aufgaben der Mitarbeitervertretung, wenn vor-
übergehend in einer Dienststelle im Sinne des § 3 Ab-
satz 2 eine Mitarbeitervertretung oder ein Wahlvor-
stand nicht vorhanden ist.
(3) 1Die Gesamtmitarbeitervertretung wird aus den
Mitarbeitervertretungen nach Absatz 1 gebildet, die je
ein Mitglied in die Gesamtmitarbeitervertretung ent-
senden. 2Die Zahl der Mitglieder der Gesamtmitarbei-
tervertretung kann abweichend von Satz 1 durch
Dienstvereinbarung geregelt werden. 3In der Dienst-
vereinbarung können auch Regelungen über die Zu-
sammensetzung und Arbeitsweise der Gesamtmitar-
beitervertretung getroffen werden.
(4) 1Zur ersten Sitzung der Gesamtmitarbeitervertre-
tung lädt die Mitarbeitervertretung der Dienststelle

mit der größten Zahl der wahlberechtigten Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen ein. 2Der Vorsitzende oder die
Vorsitzende dieser Mitarbeitervertretung leitet die Sit-
zung, bis die Gesamtmitarbeitervertretung über den
Vorsitz entschieden hat.
(5) 1Die nach den §§ 49 bis 53 Gewählten haben das
Recht, an den Sitzungen der Gesamtmitarbeitervertre-
tung teilzunehmen wie an den Sitzungen der Mitar-
beitervertretung. 2Bestehen mehrere Interessenvertre-
tungen gleicher Mitarbeitergruppen, wählen sie aus
ihrer Mitte eine Person für die Teilnahme und regeln
die Vertretung.
(6) Für die Gesamtmitarbeitervertretung gelten im Üb-
rigen die Bestimmungen für die Mitarbeitervertretung
mit Ausnahme des § 20 Absätze 2 bis 4 sinngemäß.

§ 6 a
Gesamtmitarbeitervertretung im

Dienststellenverbund
(1) 1Ein Dienststellenverbund liegt vor, wenn die ein-
heitliche und beherrschende Leitung einer Mehrzahl
rechtlich selbstständiger diakonischer Einrichtungen
bei einer dieser Einrichtungen liegt. 2Eine einheitliche
und beherrschende Leitung ist insbesondere dann ge-
geben, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für
Funktionen nach § 4 für mehrere Einrichtungen des
Dienststellenverbundes bestimmt und Entscheidun-
gen über die Rahmenbedingungen der Geschäftspoli-
tik und der Finanzausstattung für den Dienststellen-
verbund getroffen werden.
(2) Auf Antrag der Mehrheit der Mitarbeitervertretun-
gen eines Dienststellenverbundes ist eine Gesamtmit-
arbeitervertretung zu bilden; bei zwei Mitarbeiterver-
tretungen genügt der Antrag einer Mitarbeitervertre-
tung.
(3) Die Gesamtmitarbeitervertretung des Dienststel-
lenverbundes ist zuständig für die Aufgaben der Mit-
arbeitervertretung, soweit sie Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen aus mehreren oder allen Dienststellen des
Dienststellenverbundes betreffen.
(4) Für die Gesamtmitarbeitervertretung des Dienst-
stellenverbundes gelten im Übrigen die Vorschriften
des § 6 Absätze 3 bis 6 sinngemäß.

§ 7
Neubildung von Mitarbeitervertretungen

(1) 1Sofern keine Mitarbeitervertretung besteht, hat
die Dienststellenleitung, im Falle des § 6 die Gesamt-
mitarbeitervertretung, unverzüglich eine Mitarbeiter-
versammlung zur Bildung eines Wahlvorstandes ein-
zuberufen. 2Kommt die Bildung einer Mitarbeiterver-
tretung nicht zu Stande, so ist auf Antrag von mindes-
tens drei Wahlberechtigten und spätestens nach Ab-
lauf einer Frist von jeweils längstens einem Jahr erneut
eine Mitarbeiterversammlung einzuberufen, um einen
Wahlvorstand zu bilden.
(2) Wird die Neubildung einer Mitarbeitervertretung
dadurch erforderlich, dass Dienststellen gespalten
oder zusammengelegt worden sind, so bleiben beste-
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hende Mitarbeitervertretungen für die jeweiligen Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen zuständig, bis die neue
Mitarbeitervertretung gebildet worden ist, längstens
jedoch bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Wirk-
samwerden der Umbildung.
(3) Geht eine Dienststelle durch Stilllegung, Spaltung
oder Zusammenlegung unter, so bleibt die Mitarbei-
tervertretung solange im Amt, wie dies zur Wahrneh-
mung der mit der Organisationsänderung im Zusam-
menhang stehenden Mitwirkungs- und Mitbestim-
mungsrechte erforderlich ist.

§ 8
Zusammensetzung

(1) 1Die Mitarbeitervertretung besteht bei Dienststel-
len mit in der Regel

5 - 15 Wahlberechtigten aus einer Person,
16 - 50 Wahlberechtigten aus drei Mitglie-

dern,
51 - 150 Wahlberechtigten aus fünf Mitglie-

dern,
151 - 300 Wahlberechtigten aus sieben Mit-

gliedern,
301 - 600 Wahlberechtigten aus neun Mitglie-

dern,
601 - 1.000 Wahlberechtigten aus elf Mitglie-

dern,
1.001 - 1.500 Wahlberechtigten aus dreizehn Mit-

gliedern,
1.501 - 2.000 Wahlberechtigten aus fünfzehn Mit-

gliedern.

2Bei Dienststellen mit mehr als 2.000 Wahlberechtig-
ten erhöht sich die Zahl der Mitglieder für je angefan-
gene 1.000 Wahlberechtigte um zwei weitere Mitglie-
der.
(2) Veränderungen in der Zahl der Wahlberechtigten
während der Amtszeit haben keinen Einfluss auf die
Zahl der Mitglieder der Mitarbeitervertretung.
(3) Bei der Bildung von Gemeinsamen Mitarbeiter-
vertretungen (§ 5 Absatz 2) ist die Gesamtzahl der
Wahlberechtigten dieser Dienststellen maßgebend.

III. Abschnitt
Wahl der Mitarbeitervertretung

§ 9
Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt sind alle Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen nach § 2, die am Wahltag das
18. Lebensjahr vollendet haben.
(2) Wer zu einer anderen Dienststelle abgeordnet ist,
wird dort nach Ablauf von drei Monaten wahlberech-
tigt; zum gleichen Zeitpunkt erlischt das Wahlrecht in
der bisherigen Dienststelle für die Dauer der Abord-
nung.

(3) 1Nicht wahlberechtigt sind Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen, die am Wahltag aufgrund einer Alters-
teilzeitvereinbarung freigestellt oder seit mehr als drei
Monaten beurlaubt sind. 2Nicht wahlberechtigt sind
daneben Mitglieder der Dienststellenleitung und die
Personen nach § 4 Absatz 2, es sei denn, dass sie nach
Gesetz oder Satzung als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin
in die leitenden Organe gewählt oder entsandt worden
sind.

§ 10
Wählbarkeit

(1) 1Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach § 9, die
am Wahltag
a) der Dienststelle seit mindestens sechs Monaten

angehören und
b) Glieder einer christlichen Kirche oder Gemein-

schaft sind, die der Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen in Deutschland angeschlossen ist;
eine anderweitige Regelung bleibt den Gliedkir-
chen unter Berücksichtigung ihrer Besonderhei-
ten vorbehalten.

2Besteht die Dienststelle bei Erlass des Wahlaus-
schreibens noch nicht länger als drei Monate, so sind
auch diejenigen wählbar, die zu diesem Zeitpunkt Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen der Dienststelle sind.
(2) Nicht wählbar sind Wahlberechtigte, die
a) infolge Richterspruchs die Fähigkeit, Rechte aus

öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzen,
b) am Wahltag noch für einen Zeitraum von mehr

als sechs Monaten beurlaubt sind,
c) zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt werden,
d) als Vertretung der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen in das kirchengemeindliche Leitungsorgan
gewählt worden sind.

§ 11
Wahlverfahren

(1) 1Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung werden
in gleicher, freier, geheimer und unmittelbarer Wahl
gemeinsam und nach den Grundsätzen der Mehrheits-
wahl (Persönlichkeitswahl) gewählt. 2Die Wahlbe-
rechtigten haben das Recht, Wahlvorschläge zu ma-
chen. 3Für Dienststellen mit in der Regel nicht mehr
als 100 Wahlberechtigten soll ein vereinfachtes Wahl-
verfahren (Wahl in der Versammlung der wahlberech-
tigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen) vorgesehen
werden. 4Die Gliedkirchen können das vereinfachte
Wahlverfahren auch für andere Bedarfsfälle in ihren
Anwendungsbestimmungen vorsehen.
(2) Weitere Einzelheiten der Wahl und des Verfahrens
regelt der Rat der EKD durch Rechtsverordnung
(Wahlordnung).

§ 12
Wahlvorschläge

Bei den Wahlvorschlägen soll angestrebt werden,
Frauen und Männer sowie Mitarbeiterinnen und Mit-
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arbeiter der verschiedenen in der Dienststelle vertre-
tenen Berufsgruppen und Arbeitsbereiche entspre-
chend ihren Anteilen in der Dienststelle angemessen
zu berücksichtigen.

§ 13
Wahlschutz, Wahlkosten

(1) 1Niemand darf die Wahl der Mitarbeitervertretung
behindern oder in unlauterer Weise beeinflussen. 2Ins-
besondere dürfen Wahlberechtigte in der Ausübung
des aktiven oder des passiven Wahlrechts nicht be-
schränkt werden.
(2) Die Versetzung, Zuweisung oder Abordnung eines
Mitgliedes des Wahlvorstandes oder eines Wahlbe-
werbers oder einer Wahlbewerberin ist ohne seine
oder ihre Zustimmung bis zur Dauer von sechs Mo-
naten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses unzu-
lässig.
(3) 1Die Kündigung eines Mitgliedes des Wahlvor-
standes ist vom Zeitpunkt seiner Bestellung an, die
Kündigung eines Wahlbewerbers oder einer Wahlbe-
werberin vom Zeitpunkt der Aufstellung des Wahl-
vorschlages an nur zulässig, wenn Tatsachen vorlie-
gen, die den Dienstgeber zur außerordentlichen Kün-
digung berechtigen. 2Satz 1 gilt für eine Dauer von
sechs Monaten nach Bekanntgabe des Wahlergebnis-
ses entsprechend. 3Die außerordentliche Kündigung
bedarf der Zustimmung der Mitarbeitervertretung.
4§ 38 Absätze 3 bis 5 gelten mit der Maßgabe entspre-
chend, dass die Dienststellenleitung die Frist bis auf
drei Arbeitstage verkürzen kann. 5Der besondere Kün-
digungsschutz nach Satz 1 gilt nicht für Mitglieder ei-
nes Wahlvorstandes, die durch kirchengerichtlichen
Beschluss abberufen worden sind.
(4) Die Dienststelle trägt die Kosten der Wahl; bei der
Wahl einer Gemeinsamen Mitarbeitervertretung wer-
den die Kosten der Wahl auf die einzelnen Dienststel-
len im Verhältnis der Zahlen ihrer Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen umgelegt, sofern keine andere Ver-
teilung der Kosten vorgesehen wird.
(5) Mitglieder des Wahlvorstands haben für die Teil-
nahme an Schulungsveranstaltungen, die ihnen für ih-
re Tätigkeit erforderliche Kenntnisse vermitteln, An-
spruch auf Arbeitsbefreiung von bis zu zwei Arbeits-
tagen ohne Minderung der Bezüge.

§ 14
Anfechtung der Wahl

(1) Die Wahl kann innerhalb von zwei Wochen, vom
Tag der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerech-
net, von mindestens drei Wahlberechtigten oder der
Dienststellenleitung bei dem Kirchengericht schrift-
lich angefochten werden, wenn geltend gemacht wird,
dass gegen wesentliche Bestimmungen über die Wahl-
berechtigung, die Wählbarkeit oder das Wahlverfah-
ren verstoßen und der Verstoß nicht behoben worden
ist.
(2) Wird kirchengerichtlich festgestellt, dass durch
den Verstoß das Wahlergebnis beeinflusst oder geän-

dert werden konnte, so ist das Wahlergebnis für un-
gültig zu erklären und die Wiederholung der Wahl an-
zuordnen.

IV. Abschnitt
Amtszeit

§ 15
Amtszeit

(1) Die Amtszeit der Mitarbeitervertretung beträgt
vier Jahre.
(2) Die regelmäßigen Mitarbeitervertretungswahlen
im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes finden al-
le vier Jahre in der Zeit vom 1. Januar bis 30. April
statt; die Amtszeit der bisherigen Mitarbeitervertre-
tung endet am 30. April.
(3) 1Findet außerhalb der allgemeinen Wahlzeit eine
Mitarbeitervertretungswahl statt, so ist unabhängig
von der Amtszeit der Mitarbeitervertretung in der
nächsten allgemeinen Wahlzeit erneut zu wählen. 2Ist
eine Mitarbeitervertretung am 30. April des Jahres der
regelmäßigen Mitarbeitervertretungswahl noch nicht
ein Jahr im Amt, so ist nicht neu zu wählen; die Amts-
zeit verlängert sich um die nächste regelmäßige Amts-
zeit.
(4) 1Die bisherige Mitarbeitervertretung führt die Ge-
schäfte bis zu deren Übernahme durch die neu ge-
wählte Mitarbeitervertretung weiter, längstens jedoch
sechs Monate über den Ablauf ihrer Amtszeit hinaus.
2Alsdann ist nach § 7 zu verfahren.

§ 16
Neu- und Nachwahl der Mitarbeitervertretung

vor Ablauf der Amtszeit
(1) Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer
Amtszeit unverzüglich neu zu wählen, wenn
a) (weggefallen)
b) die Mitarbeitervertretung mit den Stimmen der

Mehrheit der Mitglieder ihren Rücktritt beschlos-
sen hat,

c) die Mitarbeitervertretung nach § 17 aufgelöst
worden ist.

(2) 1In den Fällen des Absatzes 1 ist unverzüglich das
Verfahren für die Neuwahl einzuleiten. 2Bis zum Ab-
schluss der Neuwahl nimmt der Wahlvorstand die
Aufgaben der Mitarbeitervertretung wahr, längstens
aber für einen Zeitraum von sechs Monaten, soweit
nicht die Wahl im vereinfachten Verfahren durchge-
führt wird.
(3) 1Die Mitarbeitervertretung ist vor Ablauf ihrer
Amtszeit durch Nachwahl auf die nach § 8 Absatz 1
erforderliche Zahl der Mitglieder unverzüglich zu er-
gänzen, wenn die Zahl ihrer Mitglieder nach Eintreten
sämtlicher Ersatzmitglieder um mehr als ein Viertel
der in § 8 Absatz 1 vorgeschriebenen Zahl gesunken
ist. 2Für die Nachwahl gelten die Vorschriften über das
Wahlverfahren entsprechend. 3Hat die Amtszeit der
Mitarbeitervertretung im Fall von Satz 1 bereits mehr
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als drei Jahre betragen, so findet anstelle einer Nach-
wahl eine Neuwahl statt.

§ 17
Ausschluss eines Mitgliedes oder Auflösung der

Mitarbeitervertretung
Auf schriftlichen Antrag eines Viertels der Wahlbe-
rechtigten, der Mitarbeitervertretung oder der Dienst-
stellenleitung kann kirchengerichtlich der Ausschluss
eines Mitgliedes der Mitarbeitervertretung oder die
Auflösung der Mitarbeitervertretung wegen groben
Missbrauchs von Befugnissen oder wegen grober Ver-
letzung von Pflichten, die sich aus diesem Kirchenge-
setz ergeben, beschlossen werden.

§ 18
Erlöschen und Ruhen der Mitgliedschaft,

Ersatzmitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung er-
lischt durch
a) Ablauf der Amtszeit,
b) Niederlegung des Amtes,
c) Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnis-

ses,
d) Ausscheiden aus der Dienststelle,
e) Verlust der Wählbarkeit,
f) Beschluss nach § 17.
(2) Die Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung
ruht,
a) solange einem Mitglied die Wahrnehmung seiner

dienstlichen Aufgaben untersagt ist,
b) wenn ein Mitglied voraussichtlich länger als drei

Monate an der Wahrnehmung seiner dienstliche
Aufgaben oder seines Amtes als Mitglied der
Mitarbeitervertretung gehindert ist,

c) wenn ein Mitglied für länger als drei Monate be-
urlaubt oder aufgrund einer Arbeitsrechtsrege-
lung oder von gesetzlichen Vorschriften freige-
stellt wird.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 und für die Dauer des
Ruhens der Mitgliedschaft nach Absatz 2 rückt die
Person als Ersatzmitglied in die Mitarbeitervertretung
nach, die bei der vorhergehenden Wahl die nächst-
niedrige Stimmenzahl erreicht hat.
(4) Das Ersatzmitglied nach Absatz 3 tritt auch dann
in die Mitarbeitervertretung ein, wenn ein Mitglied
verhindert ist, an einer Sitzung teilzunehmen, sofern
dies zur Sicherstellung der Beschlussfähigkeit der
Mitarbeitervertretung erforderlich ist.
(5) 1Bei Beendigung der Mitgliedschaft in der Mitar-
beitervertretung haben die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen alle in ihrem Besitz befindlichen Unterlagen,
die sie in ihrer Eigenschaft als Mitglied der Mitarbei-
tervertretung erhalten haben, der Mitarbeitervertre-
tung auszuhändigen. 2Besteht die Mitarbeitervertre-
tung nach § 8 Absatz 1 aus einer Person, sind die Un-

terlagen der neuen Mitarbeitervertretung auszuhändi-
gen.

V. Abschnitt
Rechtsstellung der Mitglieder der

Mitarbeitervertretung

§ 19
Ehrenamt, Behinderungs- und

Begünstigungsverbot, Arbeitsbefreiung
(1) 1Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung üben ihr
Amt unentgeltlich als Ehrenamt aus. 2Sie dürfen weder
in der Ausübung ihrer Aufgaben oder Befugnisse be-
hindert noch wegen ihrer Tätigkeit benachteiligt oder
begünstigt werden.
(2) 1Die für die Tätigkeit notwendige Zeit ist den Mit-
gliedern der Mitarbeitervertretung ohne Minderung
ihrer Bezüge innerhalb der allgemeinen Arbeitszeit zu
gewähren, soweit die Aufgaben nicht in der Zeit der
Freistellung nach § 20 erledigt werden können. 2Ist ei-
nem Mitglied der Mitarbeitervertretung die volle Aus-
übung seines Amtes in der Regel innerhalb seiner Ar-
beitszeit nicht möglich, so ist es auf Antrag von den
ihm obliegenden Aufgaben in angemessenem Umfang
zu entlasten. 3Dabei sind die besonderen Gegebenhei-
ten des Dienstes und der Dienststelle zu berücksichti-
gen. 4Soweit erforderlich soll die Dienststellenleitung
für eine Ersatzkraft sorgen. 5Können die Aufgaben der
Mitarbeitervertretung aus dienstlichen Gründen nicht
innerhalb der Arbeitszeit wahrgenommen werden, so
ist hierfür auf Antrag Freizeitausgleich zu gewähren.
(3) 1Den Mitgliedern der Mitarbeitervertretung ist für
die Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen, die ih-
nen für die Tätigkeit in der Mitarbeitervertretung er-
forderliche Kenntnisse vermitteln, die dafür notwen-
dige Arbeitsbefreiung ohne Minderung der Bezüge
oder des Erholungsurlaubs bis zur Dauer von insge-
samt vier Wochen während einer Amtszeit zu gewäh-
ren. 2Berücksichtigt wird die tatsächliche zeitliche In-
anspruchnahme, höchstens aber die bis zur täglichen
Arbeitszeit einer vollzeitbeschäftigten Mitarbeiterin
oder eines vollzeitbeschäftigten Mitarbeiters. 3Über
die Aufteilung des Anspruchs auf Arbeitsbefreiung
zur Teilnahme an Tagungen und Lehrgängen auf die
einzelnen Mitglieder kann eine Dienstvereinbarung
abgeschlossen werden. 4Die Dienststellenleitung kann
die Arbeitsbefreiung versagen, wenn dienstliche Not-
wendigkeiten nicht ausreichend berücksichtigt wor-
den sind.

§ 20
Freistellung von der Arbeit

(1) Über die Freistellung von Mitgliedern der Mitar-
beitervertretung von der Arbeit soll eine Vereinbarung
zwischen der Mitarbeitervertretung und der Dienst-
stellenleitung für die Dauer der Amtszeit der Mitar-
beitervertretung getroffen werden.
(2) 1Kommt eine Vereinbarung nach Absatz 1 nicht zu
Stande, sind zur Wahrnehmung der Aufgaben der Mit-
arbeitervertretung auf deren Antrag von ihrer übrigen
dienstlichen Tätigkeit in Dienststellen mit in der Regel
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151 - 300 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein
Mitglied der Mitarbeitervertretung,

301 - 600 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
zwei Mitglieder der Mitarbeitervertre-
tung,

601 -1.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vier
Mitglieder der Mitarbeitervertretung,

mehr als insgesamt 1.000 Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen je angefangene 500 ein weiteres Mitglied der
Mitarbeitervertretung jeweils mit der Hälfte der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit Vollbeschäftigter
freizustellen. 2Teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen
mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von
nicht mehr als 10 Stunden werden bei der Ermittlung
der Zahlenwerte nach Satz 1 nur mit ihrem Anteil an
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit berück-
sichtigt. 3Satz 1 gilt nicht für die Wahrnehmung von
Aufgaben als Mitglied der Gesamtmitarbeitervertre-
tung (§ 6) sowie des Gesamtausschusses (§ 54).
(3) An Stelle von je zwei nach Absatz 2 Freizustellen-
den ist auf Antrag der Mitarbeitervertretung ein Mit-
glied ganz freizustellen.
(4) 1Die freizustellenden Mitglieder werden nach Er-
örterung mit der Dienststellenleitung unter Berück-
sichtigung der dienstlichen Notwendigkeit von der
Mitarbeitervertretung bestimmt. 2Die Aufgaben der
Mitarbeitervertretung sind vorrangig in der Zeit der
Freistellung zu erledigen.

§ 21
Abordnungs- und Versetzungsverbot,

Kündigungsschutz
(1) 1Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung dürfen
ohne ihre Zustimmung nur abgeordnet oder versetzt
werden, wenn dies aus wichtigen dienstlichen Grün-
den unvermeidbar ist und die Mitarbeitervertretung
zustimmt. 2Besteht die Mitarbeitervertretung nach § 8
Absatz 1 aus einer Person, hat die Dienststellenleitung
die Zustimmung des Ersatzmitgliedes nach § 18 Ab-
satz 3 einzuholen.
(2) 1Einem Mitglied der Mitarbeitervertretung darf nur
gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, die den
Dienstgeber zur außerordentlichen Kündigung be-
rechtigen. 2Die außerordentliche Kündigung bedarf
der Zustimmung der Mitarbeitervertretung oder der
Zustimmung des Ersatzmitgliedes, falls die Mitarbei-
tervertretung nur aus einer Person besteht. 3Die Sätze
1 und 2 gelten für einen Zeitraum von einem Jahr nach
Beendigung der Amtszeit entsprechend, es sei denn,
dass die Amtszeit durch Beschluss nach § 17 beendet
wurde. 4§ 38 Absätze 3 und 4 gelten mit der Maßgabe
entsprechend, dass die Dienststellenleitung die Frist
bis auf drei Arbeitstage verkürzen kann.
(3) 1Wird die Dienststelle ganz oder zu einem wesent-
lichen Teil aufgelöst, ist eine Kündigung frühestens
zum Zeitpunkt der Auflösung zulässig, es sei denn,
dass wegen zwingender betrieblicher Gründe zu ei-
nem früheren Zeitpunkt gekündigt werden muss. 2Die

Kündigung bedarf der Zustimmung der Mitarbeiter-
vertretung oder, falls die Mitarbeitervertretung nur aus
einer Person besteht, der Zustimmung des Ersatzmitg-
liedes; Absatz 2 gilt entsprechend.
(4) Für das Verfahren gilt § 38 entsprechend.

§ 22
Schweigepflicht

(1) 1Personen, die Aufgaben oder Befugnisse nach die-
sem Kirchengesetz wahrnehmen oder wahrgenommen
haben, sind verpflichtet, über die ihnen dabei bekannt
gewordenen Angelegenheiten und Tatsachen Still-
schweigen zu bewahren. 2Diese Schweigepflicht be-
steht nicht für Angelegenheiten oder Tatsachen, die
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner
Geheimhaltung bedürfen. 3Die Schweigepflicht be-
steht auch nach dem Ausscheiden aus der Mitarbei-
tervertretung oder aus dem Dienst- oder Arbeitsver-
hältnis. 4In Personalangelegenheiten gilt dies gegen-
über den Betroffenen, bis das formale Beteiligungs-
verfahren in den Fällen der Mitberatung oder Mitbe-
stimmung begonnen hat, insbesondere bis der Mitar-
beitervertretung ein Antrag auf Zustimmung zu einer
Maßnahme vorliegt.

5Die Schweigepflicht erstreckt sich auch auf die Ver-
handlungsführung und das Verhalten der an der Sit-
zung Teilnehmenden.
(2) 1Die Schweigepflicht besteht nicht gegenüber den
anderen Mitgliedern der Mitarbeitervertretung. 2Sie
entfällt auf Beschluss der Mitarbeitervertretung auch
gegenüber der Dienststellenleitung und gegenüber der
Stelle, die die Aufsicht über die Dienststelle führt.

VI. Abschnitt
Geschäftsführung

§ 23
Vorsitz

(1) 1Die Mitarbeitervertretung entscheidet in geheimer
Wahl über den Vorsitz. 2Der oder die Vorsitzende
führt die laufenden Geschäfte und vertritt die Mitar-
beitervertretung im Rahmen der von ihr gefassten Be-
schlüsse. 3Zu Beginn der Amtszeit legt die Mitarbei-
tervertretung die Reihenfolge der Vertretung im Vor-
sitz fest. 4Die Reihenfolge ist der Dienststellenleitung
schriftlich mitzuteilen.
(2) Soweit die Mitarbeitervertretung nur aus einer Per-
son besteht, übernimmt die Stellvertretung der Wahl-
bewerber oder die Wahlbewerberin mit der nächst-
niedrigen Stimmenzahl, mit der alle Angelegenheiten
der Mitarbeitervertretung beraten werden können.

§ 23 a
Ausschüsse

(1) 1Die Mitarbeitervertretung kann die Bildung von
Ausschüssen beschließen, denen jeweils mindestens
drei Mitglieder der Mitarbeitervertretung angehören
müssen, und den Ausschüssen Aufgaben zu selbst-
ständigen Erledigung übertragen; dies gilt nicht für
den Abschluss und die Kündigung von Dienstverein-
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barungen. 2Die Übertragung und der Widerruf der
Übertragung von Aufgaben zur selbstständigen Erle-
digung erfordern eine Dreiviertelmehrheit der Mit-
glieder der Mitarbeitervertretung. 3Die Übertragung
und der Widerruf sind der Dienststellenleitung schrift-
lich anzuzeigen.
(2) 1In rechtlich selbstständigen Einrichtungen der Di-
akonie mit je mehr als 150 Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen kann die Mitarbeitervertretung die Bildung
eines Ausschusses für Wirtschaftsfragen beschließen.
2Der Ausschuss für Wirtschaftsfragen hat die Aufga-
be, die Mitarbeitervertretung über wirtschaftliche An-
gelegenheiten zu unterrichten. 3Die Dienststellenlei-
tung hat den Ausschuss für Wirtschaftsfragen recht-
zeitig und umfassend über die wirtschaftlichen Ange-
legenheiten der Einrichtung unter Aushändigung der
erforderlichen Unterlagen zu unterrichten, soweit da-
durch nicht die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
der Einrichtung gefährdet werden, sowie die sich da-
raus ergebenden Auswirkungen auf die Personalpla-
nung darzustellen. 4Zu den wirtschaftlichen Angele-
genheiten gehören insbesondere die Angelegenheiten
nach § 34 Absatz 2. 5Die Dienststellenleitung ist ver-
pflichtet, auf dieser Grundlage mit dem Ausschuss für
Wirtschaftsfragen mindestens einmal im Jahr über die
wirtschaftliche Lage der Einrichtung zu beraten. 6Sie
kann eine Person nach § 4 Absatz 2 mit der Wahrneh-
mung dieser Aufgabe beauftragen. 7Der Ausschuss für
Wirtschaftsfragen kann im erforderlichen Umfang
Sachverständige aus der Dienststelle hinzuziehen.
8Für die am Ausschuss für Wirtschaftsfragen beteilig-
ten Personen gilt § 22 entsprechend.

§ 24
Sitzungen

(1) Nach Bestandskraft der Wahl hat der Wahlvor-
stand, im Fall der vereinfachten Wahl die Versamm-
lungsleitung, innerhalb einer Woche die Mitglieder
der Mitarbeitervertretung zur Vornahme der nach
§ 23 vorgesehenen Wahlen einzuberufen und die Sit-
zung zu leiten, bis die Mitarbeitervertretung über ihren
Vorsitz entschieden hat.
(2) 1Der oder die Vorsitzende beraumt die weiteren
Sitzungen der Mitarbeitervertretung an, setzt die Ta-
gesordnung fest und leitet die Verhandlungen. 2Die
Mitglieder der Mitarbeitervertretung sind rechtzeitig
unter Mitteilung der Tagesordnung zu laden. 3Dies gilt
auch für die Interessenvertretungen besonderer Mitar-
beitergruppen (§§ 49 bis 53), soweit sie ein Recht auf
Teilnahme an der Sitzung haben. 4Kann ein Mitglied
der Mitarbeitervertretung an der Sitzung nicht teilneh-
men, so hat es dies unter Angabe der Gründe unver-
züglich mitzuteilen.
(3) 1Der oder die Vorsitzende hat eine Sitzung einzu-
berufen und einen Gegenstand auf die Tagesordnung
zu setzen, wenn dies ein Viertel der Mitglieder der
Mitarbeitervertretung oder die Dienststellenleitung
beantragt. 2Dies gilt auch bei Angelegenheiten, die
Schwerbehinderte oder jugendliche Beschäftigte be-
treffen, wenn die Vertrauensperson der Schwerbehin-

derten oder die Vertretung der Jugendlichen und Aus-
zubildenden dies beantragen und die Behandlung des
Gegenstandes keinen Aufschub duldet. 3Daneben ist
eine Sitzung nach Satz 2 auf Antrag des Vertrauens-
mannes der Zivildienstleistenden einzuberufen.
(4) 1Die Sitzungen der Mitarbeitervertretung finden in
der Regel während der Arbeitszeit statt. 2Die Mitar-
beitervertretung hat bei der Einberufung von Sitzun-
gen die dienstlichen Notwendigkeiten zu berücksich-
tigen. 3Die Dienststellenleitung soll von Zeitpunkt und
Ort der Sitzungen vorher verständigt werden. 4Die Sit-
zungen sind nicht öffentlich.

§ 25
Teilnahme an der Sitzung der

Mitarbeitervertretung
(1) 1Mitglieder der Dienststellenleitung sind berech-
tigt, an den Sitzungen teilzunehmen, die auf ihr Ver-
langen anberaumt sind. 2Die Dienststellenleitung ist
berechtigt, zu diesen Sitzungen Sachkundige hinzu-
zuziehen. 3Die Dienststellenleitung ist verpflichtet,
auf Verlangen der Mitarbeitervertretung an Sitzungen
teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen.
(2) Die Mitarbeitervertretung kann zu einzelnen Punk-
ten der Tagesordnung sachkundige Personen einladen.
(3) 1Für Personen, die nach den Absätzen 1 und 2 an
einer Sitzung der Mitarbeitervertretung teilnehmen,
gilt die Schweigepflicht nach § 22. 2Sie sind ausdrück-
lich darauf hinzuweisen.

§ 26
Beschlussfassung

(1) Die Mitarbeitervertretung ist beschlussfähig, wenn
die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.
(2) 1Die Mitarbeitervertretung fasst ihre Beschlüsse
mit der Mehrheit der bei der Abstimmung anwesenden
Mitglieder. 2Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag ab-
gelehnt. 3Die Mitarbeitervertretung kann in ihrer Ge-
schäftsordnung bestimmen, dass Beschlüsse im Um-
laufverfahren oder durch fernmündliche Absprachen
gefasst werden können, sofern dabei Einstimmigkeit
erzielt wird. 4Beschlüsse nach Satz 3 sind spätestens
in der Niederschrift der nächsten Sitzung im Wortlaut
festzuhalten.
(3) An der Beratung der Beschlussfassung dürfen Mit-
glieder der Mitarbeitervertretung nicht teilnehmen,
wenn der Beschluss
a) ihnen selbst oder ihren nächsten Angehörigen

(Eltern, Ehegatten, Kindern und Geschwistern),
b) einer von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht

vertretenen natürlichen oder juristischen Person
einen Vor- oder Nachteil bringen kann.
(4) Die Mitarbeitervertretung beschließt in Abwesen-
heit der Personen, die nach § 25 Absätze 1 und 2 an
der Sitzung teilgenommen haben.
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§ 27
Sitzungsniederschrift

(1) 1Über jede Sitzung der Mitarbeitervertretung und
ihrer Ausschüsse nach § 23a Absatz 1 Satz 1 ist eine
Niederschrift anzufertigen, die mindestens die Namen
der An- oder Abwesenden, die Tagesordnung, die ge-
fassten Beschlüsse, die Wahlergebnisse und die je-
weiligen Stimmenverhältnisse enthalten muss. 2Die
Niederschrift ist von dem oder der Vorsitzenden der
Mitarbeitervertretung oder des Ausschusses und ei-
nem weiteren Mitglied der Mitarbeitervertretung zu
unterzeichnen.
(2) Hat die Dienststellenleitung an einer Sitzung der
Mitarbeitervertretung teilgenommen, so ist ihr ein
Auszug aus der Niederschrift über die Verhandlungs-
punkte zuzuleiten, die im Beisein der Dienststellen-
leitung verhandelt worden sind.

§ 28
Sprechstunden, Aufsuchen am Arbeitsplatz

(1) 1Die Mitarbeitervertretung kann Sprechstunden
während der Arbeitszeit einrichten. 2Ort und Zeit be-
stimmt sie im Einvernehmen mit der Dienststellenlei-
tung.
(2) Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung haben
das Recht, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Dienststelle an den Arbeitsplätzen aufzusuchen, so-
fern dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
(3) Versäumnis von Arbeitszeit, die für den Besuch
von Sprechstunden oder durch sonstige Inanspruch-
nahme der Mitarbeitervertretung erforderlich ist, hat
keine Minderung der Bezüge zur Folge.

§ 29
Geschäftsordnung

Einzelheiten der Geschäftsführung kann die Mitarbei-
tervertretung in einer Geschäftsordnung regeln.

§ 30
Sachbedarf, Kosten der Geschäftsführung

(1) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die lau-
fende Geschäftsführung der Mitarbeitervertretung hat
die Dienststelle in erforderlichem Umfang Räume,
sachliche Mittel, dienststellenübliche technische Aus-
stattung und Büropersonal zur Verfügung zu stellen.
(2) 1Die durch die Tätigkeit der Mitarbeitervertretung
entstehenden erforderlichen Kosten trägt die Dienst-
stelle, bei der die Mitarbeitervertretung gebildet ist.
2Kosten, die durch die Beiziehung sachkundiger Per-
sonen nach § 25 Absatz 2 und § 31 Absatz 3 entstehen,
werden von der Dienststelle übernommen, wenn die
Dienststellenleitung der Kostenübernahme vorher zu-
gestimmt hat.
(3) 1Bei Gemeinsamen Mitarbeitervertretungen wer-
den die Kosten von den beteiligten Dienststellen ent-
sprechend dem Verhältnis der Zahl ihrer Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen getragen. 2Die Gliedkirchen
können andere Regelungen vorsehen.

(4) 1Reisen der Mitglieder der Mitarbeitervertretung,
die für ihre Tätigkeit notwendig sind, gelten als
Dienstreisen. 2Die Genehmigung dieser Reisen und
die Erstattung der Reisekosten erfolgen nach den für
die Dienststelle geltenden Bestimmungen.
(5) Die Mitarbeitervertretung darf für ihre Zwecke
keine Beiträge erheben oder Zuwendungen annehmen.

VII. Abschnitt
Mitarbeiterversammlung

§ 31
Mitarbeiterversammlung

(1) 1Die Mitarbeiterversammlung besteht aus allen
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Dienststelle,
soweit sie nicht zur Dienststellenleitung gehören. 2Sie
wird von dem oder der Vorsitzenden der Mitarbeiter-
vertretung einberufen und geleitet; sie ist nicht öffent-
lich. 3Die Einladung hat unter Angabe der Tagesord-
nung mindestens eine Woche vor dem Termin zu er-
folgen. 4Zeit und Ort der Mitarbeiterversammlung
sind mit der Dienststellenleitung abzusprechen.
(2) 1Die Mitarbeitervertretung hat mindestens einmal
in jedem Jahr ihrer Amtszeit eine ordentliche Mitar-
beiterversammlung einzuberufen und in ihr einen Tä-
tigkeitsbericht zu erstatten. 2Die Mitarbeitervertretung
kann bis zu zwei weitere ordentliche Mitarbeiterver-
sammlungen in dem jeweiligen Jahr der Amtszeit ein-
berufen. 3Weiterhin ist der oder die Vorsitzende der
Mitarbeitervertretung berechtigt und auf Antrag eines
Viertels der Wahlberechtigten verpflichtet, eine au-
ßerordentliche Mitarbeiterversammlung einzuberufen
und den Gegenstand, dessen Beratung beantragt ist,
auf die Tagesordnung zu setzen.
(3) Die Mitarbeitervertretung kann zu einzelnen Ta-
gesordnungspunkten sachkundige Personen zur Bera-
tung hinzuziehen.
(4) 1Die ordentlichen Mitarbeiterversammlungen fin-
den in der Arbeitszeit statt, sofern nicht dienstliche
Gründe eine andere Regelung erfordern. 2Die Zeit der
Teilnahme an den ordentlichen Mitarbeiterversamm-
lungen und die zusätzlichen Wegezeiten gelten als Ar-
beitszeit, auch wenn die jeweilige Mitarbeiterver-
sammlung außerhalb der Arbeitszeit stattfindet. 3Die
Sätze 1 und 2 gelten für außerordentliche Mitarbeiter-
versammlungen entsprechend, wenn dies im Einver-
nehmen zwischen Mitarbeitervertretung und Dienst-
stellenleitung beschlossen worden ist.
(5) 1Die Dienststellenleitung ist zu der jeweiligen Mi-
tarbeiterversammlung unter Mitteilung der Tagesord-
nung einzuladen; sie kann von der Beratung einzelner
Tagesordnungspunkte ausgeschlossen werden. 2Sie
erhält auf Antrag das Wort. 3Sie soll mindestens ein-
mal im Jahr in einer Mitarbeiterversammlung über die
Entwicklung der Dienststelle informieren.
(6) 1Kann nach den dienstlichen Verhältnissen eine
gemeinsame Versammlung aller Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen nicht stattfinden, so sind Teilversamm-
lungen abzuhalten. 2Für Teilversammlungen gelten
die Absätze 1 bis 5 entsprechend. 3Die Mitarbeiter-
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vertretung kann darüber hinaus Teilversammlungen
durchführen, wenn dies zur Erörterung der besonderen
Belange der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines
Arbeitsbereichs oder bestimmter Personengruppen er-
forderlich ist.
(7) Für die Übernahme der Kosten, die durch die je-
weilige Mitarbeiterversammlung entstehen, gilt § 30
entsprechend.

§ 32
Aufgaben

(1) 1Die Mitarbeiterversammlung nimmt den Tätig-
keitsbericht der Mitarbeitervertretung entgegen und
erörtert Angelegenheiten, die zum Aufgabenbereich
der Mitarbeitervertretung gehören. 2Sie kann Anträge
an die Mitarbeitervertretung stellen und zu Beschlüs-
sen der Mitarbeitervertretung Stellung nehmen. 3Die
Mitarbeitervertretung ist an die Stellungnahme der
Mitarbeiterversammlung nicht gebunden.
(2) Die Mitarbeiterversammlung wählt den Wahlvor-
stand.

VIII. Abschnitt
Aufgaben und Befugnisse der

Mitarbeitervertretung

§ 33
Grundsätze für die Zusammenarbeit

(1) 1Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung
sind verpflichtet, sich gegenseitig bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben zu unterstützen und arbeiten vertrau-
ensvoll und partnerschaftlich zusammen. 2Sie infor-
mieren sich gegenseitig über Angelegenheiten, die die
Dienstgemeinschaft betreffen. 3Sie achten darauf, dass
alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach Recht und
Billigkeit behandelt werden, die Vereinigungsfreiheit
nicht beeinträchtigt wird und jede Betätigung in der
Dienststelle unterbleibt, die der Aufgabe der Dienst-
stelle, der Dienstgemeinschaft oder dem Arbeitsfrie-
den abträglich ist.
(2) 1Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung
sollen mindestens einmal im Halbjahr zur Bespre-
chung allgemeiner Fragen des Dienstbetriebes und der
Dienstgemeinschaft und zum Austausch von Vor-
schlägen und Anregungen zusammenkommen. 2In der
Besprechung sollen auch Fragen der Gleichstellung
und der Gemeinschaft von Frauen und Männern in der
Dienststelle erörtert werden. 3Sofern eine Gemeinsa-
me Mitarbeitervertretung nach § 5 Absatz 2 besteht,
findet einmal im Jahr eine Besprechung im Sinne des
Satzes 1 mit allen beteiligten Dienststellenleitungen
statt.
(3) 1In strittigen Fragen ist eine Einigung durch Aus-
sprache anzustreben. 2Erst wenn die Bemühungen um
eine Einigung in der Dienststelle gescheitert sind, dür-
fen andere Stellen im Rahmen der dafür geltenden Be-
stimmungen angerufen werden. 3Das Scheitern der Ei-
nigung muss von der Mitarbeitervertretung oder der
Dienststellenleitung schriftlich erklärt werden. 4Die

Vorschriften über das Verfahren bei der Mitberatung
und der Mitbestimmung bleiben unberührt.

§ 34
Informationsrechte der Mitarbeitervertretung

(1) 1Die Mitarbeitervertretung ist zur Durchführung
ihrer Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unter-
richten. 2Die Dienststellenleitung soll die Mitarbeiter-
vertretung bereits während der Vorbereitung von Ent-
scheidungen informieren und die Mitarbeitervertre-
tung, insbesondere bei organisatorischen oder sozialen
Maßnahmen, frühzeitig an den Planungen beteiligen.
3In diesem Rahmen kann die Mitarbeitervertretung
insbesondere an den Beratungen von Ausschüssen und
Kommissionen beteiligt werden.
(2) 1Die Dienststellenleitung hat die Mitarbeiterver-
tretung einmal im Jahr über die Personalplanung, ins-
besondere über den gegenwärtigen und zukünftigen
Personalbedarf, zu unterrichten. 2In rechtlich selbst-
ständigen Einrichtungen der Diakonie mit je mehr als
150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen besteht darü-
ber hinaus einmal im Jahr eine Informationspflicht
über
a) die wirtschaftliche Lage der Dienststelle,
b) geplante Investitionen,
c) Rationalisierungsvorhaben,
d) die Einschränkung oder Stilllegung von wesent-

lichen Teilen der Dienststelle,
e) wesentliche Änderungen der Organisation oder

des Zwecks der Dienststelle.

3Besteht eine Gesamtmitarbeitervertretung, ist diese
zu informieren.
(3) 1Der Mitarbeitervertretung sind die zur Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen recht-
zeitig zur Verfügung zu stellen. 2Bei Einstellungen
werden der Mitarbeitervertretung auf Verlangen sämt-
liche Bewerbungen vorgelegt; Mitarbeitervertretung
und Dienststellenleitung können hierüber eine Dienst-
vereinbarung abschließen. 3Die Dienststellenleitung
ist verpflichtet, die Mitarbeitervertretung auch über
die Beschäftigung der Personen in der Dienststelle zu
informieren, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zur
Dienststelle stehen.
(4) 1Personalakten dürfen nur nach schriftlicher Zu-
stimmung der betroffenen Person und nur durch ein
von ihr zu bestimmendes Mitglied der Mitarbeiterver-
tretung eingesehen werden. 2Dienstliche Beurteilun-
gen sind auf Verlangen der Beurteilten vor der Auf-
nahme in die Personalakte der Mitarbeitervertretung
zur Kenntnis zu bringen.

§ 35
Allgemeine Aufgaben der Mitarbeitervertretung

(1) 1Die Mitarbeitervertretung hat die beruflichen,
wirtschaftlichen und sozialen Belange der Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen zu fördern. 2Sie hat in ihrer Mit-
verantwortung für die Aufgaben der Dienststelle das
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Verständnis für den Auftrag der Kirche zu stärken und
für eine gute Zusammenarbeit einzutreten.
(2) Unbeschadet des Rechts des Mitarbeiters oder der
Mitarbeiterin, persönliche Anliegen der Dienststellen-
leitung selbst vorzutragen, soll sich die Mitarbeiter-
vertretung der Probleme annehmen und die Interessen
auf Veranlassung des Mitarbeiters oder der Mitarbei-
terin, sofern sie diese für berechtigt hält, bei der
Dienststellenleitung vertreten.
(3) Die Mitarbeitervertretung soll insbesondere
a) Maßnahmen anregen, die der Arbeit in der

Dienststelle und ihren Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen dienen,

b) dafür eintreten, dass die arbeits-, sozial- und
dienstrechtlichen Bestimmungen, Vereinbarun-
gen und Anordnungen eingehalten werden,

c) Beschwerden, Anfragen und Anregungen von
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen entgegenneh-
men und, soweit diese berechtigt erscheinen,
durch Verhandlungen mit der Dienststellenlei-
tung auf deren Erledigung hinwirken,

d) die Eingliederung und berufliche Entwicklung
hilfs- und schutzbedürftiger, insbesondere behin-
derter oder älterer Personen in die Dienststelle
fördern und für eine ihren Kenntnissen und Fä-
higkeiten entsprechende Beschäftigung eintre-
ten,

e) für die Gleichstellung und die Gemeinschaft von
Frauen und Männern in der Dienststelle eintreten
und Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele an-
regen sowie an ihrer Umsetzung mitwirken,

f) die Integration ausländischer Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen fördern,

g) Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschut-
zes und des betrieblichen Umweltschutzes för-
dern.

(4) Werden Beschwerden nach Absatz 3 Buchstabe c
in einer Sitzung der Mitarbeitervertretung erörtert, hat
der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin
das Recht, vor einer Entscheidung von der Mitarbei-
tervertretung gehört zu werden.

§ 36
Dienstvereinbarungen

(1) 1Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung
können Dienstvereinbarungen abschließen. 2Dienst-
vereinbarungen dürfen Regelungen weder erweitern,
einschränken noch ausschließen, die auf Rechtsvor-
schriften, insbesondere Beschlüssen der Arbeitsrecht-
lichen Kommission, Tarifverträgen und Entscheidun-
gen des Schlichtungsausschusses nach dem Arbeits-
rechtsregelungsgesetz oder allgemeinverbindlichen
Richtlinien der Kirche beruhen. 3Arbeitsentgelte und
sonstige Arbeitsbedingungen, die durch die in Satz 2
genannten Regelungen vereinbart worden sind oder
üblicherweise vereinbart werden, können nicht Ge-
genstand einer Dienstvereinbarung sein, es sei denn,
die Regelung nach Satz 2 lässt eine Dienstvereinba-
rung ausdrücklich zu.

(2) Dienstvereinbarungen sind schriftlich niederzule-
gen, von beiden Partnern zu unterzeichnen und in ge-
eigneter Weise bekannt zu geben.
(3) Dienstvereinbarungen gelten unmittelbar und kön-
nen im Einzelfall nicht abbedungen werden.
(4) 1Wenn in der Dienstvereinbarung Rechte für die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen begründet werden,
ist darin in der Regel festzulegen, inwieweit diese
Rechte bei Außerkrafttreten der Dienstvereinbarung
fortgelten sollen. 2Eine darüber hinausgehende Nach-
wirkung ist ausgeschlossen.
(5) Dienstvereinbarungen können, soweit nichts An-
deres vereinbart ist, mit einer Frist von drei Monaten
zum Ende eines Monats gekündigt werden.

§ 37
Verfahren der Beteiligung der

Mitarbeitervertretung
(1) Die Mitarbeitervertretung wird insbesondere in
den Verfahren der Mitbestimmung (§ 38), der einge-
schränkten Mitbestimmung (§ 41) und der Mitbera-
tung (§ 45) beteiligt.
(2) Die Mitarbeitervertretung hat ihre Beteiligungs-
rechte im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle
und der geltenden Bestimmungen wahrzunehmen.

§ 38
Mitbestimmung

(1) 1Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung der
Mitarbeitervertretung unterliegt, darf sie erst vollzo-
gen werden, wenn die Zustimmung der Mitarbeiter-
vertretung vorliegt oder kirchengerichtlich ersetzt
worden ist. 2Eine der Mitbestimmung unterliegende
Maßnahme ist unwirksam, wenn die Mitarbeiterver-
tretung nicht beteiligt worden ist. 3Abweichend von
Satz 2 ist ein Arbeitsvertrag wirksam; die Mitarbei-
tervertretung kann jedoch verlangen, dass der Mitar-
beiter oder die Mitarbeiterin solange nicht beschäftigt
wird, bis eine Einigung zwischen Mitarbeitervertre-
tung und Dienststellenleitung erzielt ist oder die feh-
lende Einigung kirchengerichtlich ersetzt wurde.
(2) 1Die Dienststellenleitung unterrichtet die Mitar-
beitervertretung von der beabsichtigten Maßnahme
und beantragt deren Zustimmung. 2Auf Verlangen der
Mitarbeitervertretung ist die beabsichtigte Maßnahme
mit ihr zu erörtern.
(3) 1Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn die Mitar-
beitervertretung nicht innerhalb von zwei Wochen die
Zustimmung schriftlich verweigert oder eine mündli-
che Erörterung beantragt. 2Die Dienststellenleitung
kann die Frist in dringenden Fällen bis auf drei Ar-
beitstage abkürzen. 3Die Frist beginnt mit dem Zugang
der Mitteilung an den Vorsitzenden oder die Vorsit-
zende der Mitarbeitervertretung. 4Die Dienststellen-
leitung kann im Einzelfall die Frist auf Antrag der
Mitarbeitervertretung verlängern. 5Die Mitarbeiter-
vertretung hat eine Verweigerung der Zustimmung
gegenüber der Dienststellenleitung schriftlich zu be-
gründen. 6Im Fall der Erörterung gilt die Zustimmung
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als erteilt, wenn die Mitarbeitervertretung die Zustim-
mung nicht innerhalb einer Woche nach dem Ab-
schluss der Erörterung schriftlich verweigert. 7Die Er-
örterung ist abgeschlossen, wenn dies durch die Mit-
arbeitervertretung oder die Dienststellenleitung
schriftlich mitgeteilt wird.
(4) Kommt in den Fällen der Mitbestimmung keine
Einigung zu Stande, kann die Dienststellenleitung in-
nerhalb von zwei Wochen nach Eingang der schriftli-
chen Weigerung das Kirchengericht anrufen.
(5) 1Die Dienststellenleitung kann bei Maßnahmen,
die keinen Aufschub dulden, bis zur endgültigen Ent-
scheidung vorläufige Regelungen treffen. 2Vorläufige
Regelungen dürfen die Durchführung einer anderen
endgültigen Entscheidung nicht hindern. 3Die Dienst-
stellenleitung hat der Mitarbeitervertretung eine be-
absichtigte vorläufige Maßnahme mitzuteilen, zu be-
gründen und unverzüglich das Verfahren der Absätze
1 und 2 einzuleiten oder fortzusetzen.

§ 39
Fälle der Mitbestimmung bei allgemeinen

personellen Angelegenheiten
Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Fällen
ein Mitbestimmungsrecht:
a) Inhalt und Verwendung von Personalfragebogen

und sonstigen Fragebogen zur Erhebung perso-
nenbezogener Daten, soweit nicht eine gesetz-
liche Regelung besteht,

b) Aufstellung von Beurteilungsgrundsätzen für die
Dienststelle,

c) Aufstellung von Grundsätzen für die Aus-, Fort-
und Weiterbildung sowie die Teilnehmeraus-
wahl,

d) Auswahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen
an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen.

§ 40
Fälle der Mitbestimmung in organisatorischen

und sozialen Angelegenheiten
Die Mitarbeitervertretung hat in folgenden Fällen ein
Mitbestimmungsrecht:
a) Bestellung und Abberufung von Vertrauens- und

Betriebsärzten und -ärztinnen sowie Fachkräften
für Arbeitssicherheit,

b) Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen und ge-
sundheitlichen Gefahren,

c) Errichtung, Verwaltung und Auflösung von So-
zialeinrichtungen ohne Rücksicht auf ihre
Rechtsform,

d) Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und
der Pausen, Verteilung der Arbeitszeit auf die
einzelnen Wochentage sowie Fesstlegung der
Grundsätze für die Aufstellung von Dienstplä-
nen,

e) Aufstellung von Grundsätzen für den Urlaubs-
plan,

f) Aufstellung von Sozialplänen (insbesondere bei
Auflösung, Einschränkung, Verlegung und Zu-
sammenlegung von Dienststellen oder erhebli-
chen Teilen von ihnen) einschließlich Plänen für
Umschulung zum Ausgleich oder zur Milderung
von wirtschaftlichen Nachteilen und für die Fol-
gen von Rationalisierungsmaßnahmen, wobei
Sozialpläne Regelungen weder einschränken
noch ausschließen dürfen, die auf Rechtsvor-
schriften oder allgemein verbindlichen Richtlini-
en beruhen,

g) Grundsätze der Arbeitsplatzgestaltung,
h) Einführung grundlegend neuer Arbeitsmetho-

den,
i) Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und

zur Erleichterung des Arbeitsablaufs,
j) Einführung und Anwendung von Maßnahmen

oder technischen Einrichtungen, die dazu geeig-
net sind, das Verhalten oder die Leistung der Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen zu überwachen,

k) Regelung der Ordnung in der Dienststelle (Haus-
und Betriebsordnungen) und des Verhaltens der
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Dienst,

l) Planung und Durchführung von Veranstaltungen
für die Mitarbeiterschaft,

m) Grundsätze für die Gewährung von Unterstüt-
zungen oder sonstigen Zuwendungen, auf die
kein Rechtsanspruch besteht,

n) Zuweisung von Mietwohnungen oder Pachtland
an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn die
Dienststelle darüber verfügt, sowie allgemeine
Festsetzung der Nutzungsbedingungen und die
Kündigung des Nutzungsverhältnisses,

o) Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswe-
sen.

§ 41
Eingeschränkte Mitbestimmung

(1) Die Mitarbeitervertretung darf in den Fällen der
eingeschränkten Mitbestimmung (§§ 42 und 43) mit
Ausnahme des Falles gemäß § 42 Buchstabe b (or-
dentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit) ihre
Zustimmung nur verweigern, wenn
a) die Maßnahme gegen eine Rechtsvorschrift, eine

Vertragsbestimmung, eine Dienstvereinbarung,
eine Verwaltungsanordnung, eine andere binde-
nde Bestimmung oder eine rechtskräftige gericht-
liche Entscheidung verstößt,

b) die durch Tatsachen begründete Besorgnis be-
steht, dass der oder die durch die Maßnahme be-
troffene oder andere Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen benachteiligt werden, ohne dass dies aus
dienstlichen oder persönlichen Gründen gerecht-
fertigt ist,

c) die durch Tatsachen begründete Besorgnis be-
steht, dass eine Einstellung zur Störung des Frie-
dens in der Dienststelle führt.
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(2) Im Falle des § 42 Buchstabe b (ordentliche Kün-
digung nach Ablauf der Probezeit) darf die Mitarbei-
tervertretung ihre Zustimmung nur verweigern, wenn
die Kündigung gegen eine Rechtsvorschrift, eine ar-
beitsrechtliche Regelung, eine andere bindende Be-
stimmung oder eine rechtskräftige gerichtliche Ent-
scheidung verstößt.
(3) Für das Verfahren bei der eingeschränkten Mitbe-
stimmung gilt § 38 entsprechend.

§ 42
Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in
Personalangelegenheiten der privatrechtlich
angestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Perso-
nalangelegenheiten der privatrechtlich angestellten
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein eingeschränktes
Mitbestimmungsrecht:
a) Einstellung,
b) ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probe-

zeit,
c) Eingruppierung ,
d) Übertragung einer höher oder niedriger bewerte-

ten Tätigkeit von mehr als drei Monaten Dauer,
e) dauernde Übertragung einer Tätigkeit, die einen

Anspruch auf Zahlung einer Zulage auslöst, so-
wie Widerruf einer solchen Übertragung,

f) Umsetzung innerhalb einer Dienststelle unter
gleichzeitigem Ortswechsel,

g) Versetzung oder Abordnung zu einer anderen
Dienststelle von mehr als drei Monaten Dauer,
wobei in diesen Fällen die Mitarbeitervertretung
der aufnehmenden Dienststelle unbeschadet des
Mitberatungsrechts nach § 46 Buchstabe d mit-
bestimmt,

h) Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hin-
aus,

i) Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl
der Wohnung beschränken,

j) Versagung und Widerruf der Genehmigung einer
Nebentätigkeit,

k) Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der
Arbeitszeit oder Beurlaubung.

§ 43
Fälle der eingeschränkten Mitbestimmung in
Personalangelegenheiten der Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen in öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnissen

Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Perso-
nalangelegenheiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen ein
eingeschränktes Mitbestimmungsrecht:
a) Einstellung,
b) Anstellung,
c) Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses

in ein solches anderer Art,

d) Ablehnung eines Antrages auf Ermäßigung der
Arbeitszeit oder Beurlaubung in besonderen Fäl-
len,

e) Verlängerung der Probezeit,
f) Beförderung,
g) Übertragung eines anderen Amtes, das mit einer

Zulage ausgestattet ist,
h) Übertragung eines anderen Amtes mit höherem

Endgrundgehalt ohne Änderung der Amtsbe-
zeichnung oder Übertragung eines anderen Am-
tes mit gleichem Endgrundgehalt mit Änderung
der Amtsbezeichnung,

i) Zulassung zum Aufstiegsverfahren, Verleihung
eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeich-
nung beim Wechsel der Laufbahngruppe,

j) dauernde Übertragung eines höher oder niedriger
bewerteten Dienstpostens,

k) Umsetzung innerhalb der Dienststelle bei gleich-
zeitigem Ortswechsel,

l) Versetzung, Zuweisung oder Abordnung von
mehr als drei Monaten Dauer zu einer anderen
Dienststelle oder einem anderen Dienstherrn im
Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes, wobei
in diesen Fällen die Mitarbeitervertretung der
aufnehmenden Dienststelle unbeschadet des Mit-
beratungsrechts nach § 46 Buchstabe d mitbe-
stimmt,

m) Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand
wegen Erreichens der Altersgrenze,

n) Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl
der Wohnung beschränken,

o) Versagung sowie Widerruf der Genehmigung ei-
ner Nebentätigkeit,

p) Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis
auf Probe oder auf Widerruf, wenn die Entlas-
sung nicht beantragt worden ist,

q) vorzeitige Versetzung in den Ruhestand gegen
den Willen des Kirchenbeamten oder der Kir-
chenbeamtin,

r) Versetzung in den Wartestand oder einstweiligen
Ruhestand gegen den Willen der Kirchenbeamtin
oder des Kirchenbeamten.

§ 44
Ausnahmen von der Beteiligung in

Personalangelegenheiten
1Eine Beteiligung in Personalangelegenheiten der Per-
sonen nach § 4 findet nicht statt mit Ausnahme der von
der Mitarbeitervertretung nach Gesetz oder Satzung in
leitende Organe entsandten Mitglieder. 2Daneben fin-
det keine Beteiligung in den Personalangelegenheiten
der Personen statt, die im pfarramtlichen Dienst und
in der Ausbildung oder Vorbereitung dazu stehen;
Gleiches gilt für die Personalangelegenheiten der Leh-
renden an kirchlichen Hochschulen oder Fachhoch-
schulen. 3Die Gliedkirchen können Näheres bestim-
men.
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§ 45
Mitberatung

(1) 1In den Fällen der Mitberatung ist der Mitarbeiter-
vertretung eine beabsichtigte Maßnahme rechtzeitig
vor der Durchführung bekannt zu geben und auf Ver-
langen mit ihr zu erörtern. 2Die Mitarbeitervertretung
kann die Erörterung nur innerhalb von zwei Wochen
nach Bekanntgabe der beabsichtigten Maßnahme ver-
langen. 3In den Fällen des § 46 Buchstabe b kann die
Dienststellenleitung die Frist bis auf drei Arbeitstage
verkürzen. 4Äußert sich die Mitarbeitervertretung
nicht innerhalb von zwei Wochen oder innerhalb der
verkürzten Frist nach Satz 3 oder hält sie bei der Er-
örterung ihre Einwendungen oder Vorschläge nicht
aufrecht, so gilt die Maßnahme als gebilligt. 5Die Fris-
ten beginnen mit Zugang der Mitteilung an den Vor-
sitzenden oder die Vorsitzende der Mitarbeitervertre-
tung. 6Im Einzelfall können die Fristen auf Antrag der
Mitarbeitervertretung von der Dienststellenleitung
verlängert werden. 7Im Falle einer Nichteinigung hat
die Dienststellenleitung oder die Mitarbeitervertre-
tung die Erörterung für beendet zu erklären. 8Die
Dienststellenleitung hat eine abweichende Entschei-
dung gegenüber der Mitarbeitervertretung schriftlich
zu begründen.
(2) 1Eine der Mitberatung unterliegende Maßnahme
ist unwirksam, wenn die Mitarbeitervertretung nicht
nach Absatz 1 beteiligt worden ist. 2Die Mitarbeiter-
vertretung kann innerhalb von zwei Wochen nach
Kenntnis, spätestens sechs Monate nach Durchfüh-
rung der Maßnahme das Kirchengericht anrufen, wenn
sie nicht nach Absatz 1 beteiligt worden ist.

§ 46
Fälle der Mitberatung

Die Mitarbeitervertretung hat in den folgenden Fällen
ein Mitberatungsrecht:
a) Auflösung, Einschränkung, Verlegung und Zu-

sammenlegung von Dienststellen oder erhebli-
chen Teilen von ihnen,

b) außerordentliche Kündigung,
c) ordentliche Kündigung innerhalb der Probezeit,
d) Versetzung und Abordnung von mehr als drei

Monaten Dauer, wobei das Mitberatungsrecht
hier für die Mitarbeitervertretung der abgebenden
Dienststelle besteht,

e) Aufstellung von Grundsätzen für die Bemessung
des Personalbedarfs,

f) Aufstellung und Änderung des Stellenplanent-
wurfs,

g) Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen
auf Verlangen der in Anspruch genommenen
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,

h) dauerhafte Vergabe von Arbeitsbereichen an
Dritte, die bisher von Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen der Dienststelle wahrgenommen wer-
den.

§ 47
Initiativrecht der Mitarbeitervertretung

(1) 1Die Mitarbeitervertretung kann der Dienststellen-
leitung in den Fällen der §§ 39, 40, 42, 43 und 46
Maßnahmen schriftlich vorschlagen. 2Die Dienststel-
lenleitung hat innerhalb eines Monats Stellung zu neh-
men. 3Eine Ablehnung ist schriftlich zu begründen.
(2) 1Kommt in den Fällen des Absatzes 1, in denen die
Mitarbeitervertretung ein Mitbestimmungsrecht oder
ein eingeschränktes Mitbestimmungsrecht hat, auch
nach Erörterung eine Einigung nicht zu Stande, so
kann die Mitarbeitervertretung innerhalb von zwei
Wochen nach Abschluss der Erörterung oder nach der
Ablehnung das Kirchengericht anrufen. 2Die Mitar-
beitervertretung kann das Kirchengericht ferner inner-
halb von zwei Wochen anrufen, wenn die Dienststel-
lenleitung nicht innerhalb der Monatsfrist des Absat-
zes 1 schriftlich Stellung genommen hat.

§ 48
Beschwerderecht der Mitarbeitervertretung

(1) Verstößt die Dienststellenleitung gegen sich aus
diesem Kirchengesetz ergebende oder sonstige gegen-
über den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bestehen-
de Pflichten, hat die Mitarbeitervertretung das Recht,
bei den zuständigen Leitungs- und Aufsichtsorganen
Beschwerde einzulegen.
(2) Bei berechtigten Beschwerden hat das Leitungs-
oder Aufsichtsorgan im Rahmen seiner Möglichkeiten
Abhilfe zu schaffen oder auf Abhilfe hinzuwirken.

IX. Abschnitt
Interessenvertretung besonderer

Mitarbeitergruppen

§ 49
Vertretung der Jugendlichen und der

Auszubildenden
(1) 1Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter 18
Jahren, die Auszubildenden sowie die weiteren zu ih-
rer Berufsausbildung Beschäftigten wählen ihre Ver-
tretung, die von der Mitarbeitervertretung in Angele-
genheiten der Jugendlichen und Auszubildenden zur
Beratung hinzuzuziehen ist. 2Wählbar sind alle Wahl-
berechtigte nach Satz 1, die am Wahltag
a) das 16. Lebensjahr vollendet haben,
b) der Dienststelle seit mindestens drei Monaten an-

gehören und
c) Glieder einer christlichen Kirche oder Gemein-

schaft sind, die der Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen in Deutschland angeschlossen ist;
eine anderweitige Regelung bleibt den Gliedkir-
chen unter Berücksichtigung ihrer Besonderhei-
ten vorbehalten.

3Gewählt werden
eine Person bei Dienststellen mit in der Regel
5 – 15 Wahlberechtigten;
drei Personen bei Dienststellen mit in der Regel
mehr als insgesamt 15 Wahlberechtigten.
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(2) Die Amtszeit beträgt zwei Jahre.
(3) 1Beantragt ein Mitglied der Vertretung spätestens
einen Monat vor Beendigung seines Ausbildungsver-
hältnisses für den Fall des erfolgreichen Abschlusses
seiner Ausbildung schriftlich die Weiterbeschäfti-
gung, so bedarf die Ablehnung des Antrages durch die
Dienststellenleitung der Zustimmung der Mitarbeiter-
vertretung, wenn die Dienststelle gleichzeitig weitere
Auszubildende weiterbeschäftigt. 2Die Zustimmung
kann nur verweigert werden, wenn der durch Tatsa-
chen begründete Verdacht besteht, dass die Ableh-
nung der Weiterbeschäftigung wegen der Tätigkeit als
Mitglied der Vertretung erfolgt. 3Verweigert die Mit-
arbeitervertretung die Zustimmung, so kann die
Dienststellenleitung innerhalb von zwei Wochen das
Kirchengericht anrufen.
(4) Für Mitglieder der Vertretung nach Absatz 1 gel-
ten, soweit in den Absätzen 1 bis 3 nichts Anderes be-
stimmt ist, die §§ 11, 13, 14, 15 Absätze 2 bis 4 und
§§ 16 bis 22 entsprechend.

§ 50
Vertrauensperson der schwerbehinderten

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
(1) 1In Dienststellen, in denen mindestens fünf
schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
nicht nur vorübergehend beschäftigt sind, werden eine
Vertrauensperson und mindestens ein Stellvertreter
oder mindestens eine Stellvertreterin gewählt. 2Für das
Wahlverfahren finden die §§ 11, 13 und 14 entspre-
chende Anwendung.
(2) Für die Amtszeit der Vertrauensperson und der sie
stellvertretenden Personen gelten die §§ 15 bis 18 ent-
sprechend.
(3) Wahlberechtigt sind alle in der Dienststelle be-
schäftigten schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen.
(4) Für die Wählbarkeit gilt § 10 entsprechend.

§ 51
Aufgaben der Vertrauensperson der
schwerbehinderten Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen
(1) Die Vertrauensperson der schwerbehinderten Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen nimmt die Aufgaben der
Schwerbehindertenvertretung nach staatlichem Recht
gemäß § 95 Absatz 1 Sozialgesetzbuch IX für die
schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Dienststelle nach § 2 wahr.
(2) In Dienststellen mit in der Regel mindestens 200
schwerbehinderten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
kann die Vertrauensperson nach Unterrichtung der
Dienststellenleitung die mit der höchsten Stimmen-
zahl gewählte stellvertretende Person zu bestimmten
Aufgaben heranziehen.
(3) Die Vertrauensperson ist von der Dienststellenlei-
tung in allen Angelegenheiten, die einzelne Schwer-
behinderte oder die Schwerbehinderten als Gruppe

berühren, rechtzeitig und umfassend zu unterrichten
und vor einer Entscheidung zu hören; die getroffene
Entscheidung ist der Vertrauensperson unverzüglich
mitzuteilen.
(4) Schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen haben das Recht, bei Einsicht in die über sie ge-
führten Personalakten die Vertrauensperson hinzuzu-
ziehen.
(5) 1Die Vertrauensperson hat das Recht, an allen Sit-
zungen der Mitarbeitervertretung beratend teilzuneh-
men. 2Erachtet sie einen Beschluss der Mitarbeiter-
vertretung als erhebliche Beeinträchtigung wichtiger
Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, so ist auf ihren Antrag der Beschluss
auf die Dauer von einer Woche vom Zeitpunkt der
Beschlussfassung an auszusetzen. 3Die Aussetzung
hat keine Verlängerung einer Frist zur Folge.
(6) 1Die Vertrauensperson hat das Recht, mindestens
einmal im Jahr eine Versammlung der schwerbehin-
derten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Dienst-
stelle durchzuführen. 2Die für die Mitarbeiterver-
sammlung geltenden Vorschriften der §§ 31 und 32
gelten dabei entsprechend.

§ 52
Persönliche Rechte und Pflichten der

Vertrauensperson der schwerbehinderten
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

(1) Für die Rechtsstellung der Vertrauensperson der
schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
gelten die §§ 19 bis 22, 28 und 30 entsprechend.
(2) Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Mit-
arbeitervertretung für deren Sitzungen, Sprechstunden
und laufende Geschäftsführung zur Verfügung gestellt
werden, stehen für die gleichen Zwecke auch der Ver-
trauensperson offen, soweit ihr hierfür nicht eigene
Räume und Geschäftsbedarf zur Verfügung gestellt
werden.

§ 52a
Mitwirkung in Werkstätten für behinderte
Menschen und in Angelegenheiten weiterer

Personengruppen
1Die Mitwirkungsrechte behinderter Menschen in
Werkstätten regelt der Rat der Evangelischen Kirche
in Deutschland durch Rechtsverordnung. 2Er kann
auch für weitere Gruppen von Beschäftigten, die nicht
Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen nach § 2 sind, Mit-
wirkungsrechte durch Rechtsverordnung regeln.

§ 53
Vertrauensmann der Zivildienstleistenden

In Dienststellen, in denen nach § 37 des Zivildienst-
gesetzes in Verbindung mit § 2 Absatz 1 des Zivil-
dienstvertrauensmanngesetzes ein Vertrauensmann
der Zivildienstleistenden zu wählen ist, hat dieser das
Recht, an den Sitzungen der Mitarbeitervertretung be-
ratend teilzunehmen, soweit sie Angelegenheiten der
Zivildienstleistenden betreffen.
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X. Abschnitt
Gesamtausschuss der
Mitarbeitervertretungen

§ 54
Bildung von Gesamtausschüssen

(1) 1Die Gliedkirchen können in ihren Regelungen
vorsehen, dass für den Bereich einer Gliedkirche, des
jeweiligen Diakonischen Werks oder für beide Berei-
che gemeinsam ein Gesamtausschuss der Mitarbeiter-
vertretungen im kirchlichen und diakonischen Bereich
gebildet wird. 2Einzelheiten über Aufgaben, Bildung
und Zusammensetzung des Gesamtausschusses regeln
die Gliedkirchen.
(2) Für die Gesamtausschüsse gelten im Übrigen die
Bestimmungen dieses Kirchengesetzes mit Ausnahme
des § 20 sinngemäß.

§ 55
Aufgaben des Gesamtausschusses

(1) Dem Gesamtausschuss sollen insbesondere fol-
gende Aufgaben zugewiesen werden:
a) Beratung, Unterstützung und Information der

Mitarbeitervertretungen bei der Wahrnehmung
ihrer Aufgaben, Rechte und Pflichten,

b) Förderung des Informations- und Erfahrungsaus-
tauschs zwischen den Mitarbeitervertretungen
sowie Förderung der Fortbildung von Mitglie-
dern der Mitarbeitervertretungen,

c) Erörterung arbeits-, dienst- und mitarbeitervert-
retungsrechtlicher Fragen von grundsätzlicher
Bedeutung, sofern hierfür nicht andere Stellen
zuständig sind.

(2) Sofern der Gesamtausschuss an der Bildung der
Arbeitsrechtlichen Kommission beteiligt ist, kann er
Stellungnahmen zu beabsichtigten Neuregelungen des
kirchlichen Arbeitsrechts abgeben.

XI. Abschnitt
Kirchengerichtlicher Rechtsschutz

§ 56
Kirchengerichtlicher Rechtsschutz

1Zu kirchengerichtlichen Entscheidungen sind die Kir-
chengerichte in erster Instanz und in zweiter Instanz
der Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in
Deutschland berufen. 2Die Bezeichnung der Kirchen-
gerichte erster Instanz können die Gliedkirchen ab-
weichend regeln.

§ 57
Bildung von Kirchengerichten

(1) 1Die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse errichten Kirchengerichte für den
Bereich des gliedkirchlichen Zusammenschlusses, der
Gliedkirche und ihres Diakonischen Werkes oder für
mehrere Gliedkirchen und Diakonischen Werke ge-
meinsam. 2Die Kirchengerichte bestehen aus einer
oder mehreren Kammern. 3Das Recht der Gliedkir-
chen und der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse

kann abweichend von Satz 1 die Zuständigkeit des
Kirchengerichts der Evangelischen Kirche in
Deutschland begründen.
(2) Durch Vereinbarungen mit Institutionen außerhalb
des Geltungsbereichs dieses Kirchengesetzes kann be-
stimmt werden, dass ein Kirchengericht für diese In-
stitutionen zuständig ist, sofern die Institutionen die
Bestimmungen dieses Kirchengesetzes oder Bestim-
mungen wesentlich gleichen Inhalts für ihren Bereich
anwenden.

§ 57a
Zuständigkeitsbereich des Kirchengerichts der

Evangelischen Kirche in Deutschland
Das Kirchengericht der Evangelischen Kirche in
Deutschland ist zuständig
1. für den Bereich der Evangelischen Kirche in

Deutschland und ihrer Amts- und Dienststellen
und Einrichtungen;

2. für das Diakonische Werk der Evangelischen Kir-
che in Deutschland und seine Dienststellen und die
ihm unmittelbar angeschlossenen rechtlich selbst-
ständigen Einrichtungen;

3. für die Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in
Deutschland und ihre gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse, die gemäß § 57 sowie gemäß § 5 Absatz
2 Nummer 2 und § 6 Absatz 1 des Kirchenge-
richtsgesetzes eine Zuständigkeit begründen;

4. für die kirchlichen und freikirchlichen Einrichtun-
gen, Werke und Dienste im Bereich der evangeli-
schen Kirchen, für die gemäß § 6 Absatz 2 des
Kirchengerichtsgesetzes die Zuständigkeit be-
gründet wird, sowie

5. für Mitgliedseinrichtungen der gliedkirchlichen
diakonischen Werke, die das Mitarbeitervertre-
tungsgesetz der EKD aufgrund einer Befreiung
von der Anwendung des gliedkirchlichen Mitar-
beitervertretungsrechts anwenden.

§ 58
Bildung und Zusammensetzung der Kammern

(1) 1Eine Kammer besteht aus drei Mitgliedern. 2Die
Gliedkirchen können andere Besetzungen vorsehen.
3Vorsitzende und beisitzende Mitglieder müssen zu
kirchlichen Ämtern in einer Gliedkirche der Evange-
lischen Kirche in Deutschland wählbar sein. 4Sofern
das Kirchengericht auch für Freikirchen zuständig ist,
können auch deren Mitglieder berufen werden. 5Für
jedes Mitglied wird mindestens ein stellvertretendes
Mitglied berufen.
(2) 1Vorsitzende sowie deren Stellvertreter und Stell-
vertreterinnen müssen die Befähigung zum Richter-
amt haben. 2Sie dürfen nicht in öffentlich-rechtlichen
Dienst- oder privatrechtlichen Dienst- und Arbeits-
verhältnissen zu einer kirchlichen Körperschaft oder
einer Einrichtung der Diakonie innerhalb der Evange-
lischen Kirche in Deutschland stehen.
(3) Für die Berufung von Vorsitzenden und deren
Stellvertretern oder Stellvertreterinnen soll ein einver-
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nehmlicher Vorschlag der Dienstgeber- und Dienst-
nehmerseite vorgelegt werden.
(4) Für jede Kammer werden als beisitzende Mitglie-
der mindestens je ein Vertreter oder eine Vertreterin
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ein Vertreter
oder eine Vertreterin der Dienstgeber berufen; das
Gleiche gilt für die stellvertretenden Mitglieder.
(5) Das Nähere regeln
1. der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland

durch Verordnung,
2. die Gliedkirchen für ihren Bereich.

§ 59
Rechtsstellung der Mitglieder des

Kirchengerichts
(1) 1Die Mitglieder des Kirchengerichts sind unabhän-
gig und nur an das Gesetz und ihr Gewissen gebunden.
2Sie haben das Verständnis für den Auftrag der Kirche
zu stärken und auf eine gute Zusammenarbeit hinzu-
wirken. 3Sie unterliegen der richterlichen Schweige-
pflicht.
(2) 1Die Amtszeit der Mitglieder des Kirchengerichts
beträgt sechs Jahre. 2Solange eine neue Besetzung
nicht erfolgt ist, bleiben die bisherigen Mitglieder im
Amt.
(3) § 19 Absatz 1 bis 3, § 21 und § 22 Absatz 1 Satz 1
bis 3 und 5 sowie Absatz 2 gelten entsprechend.

§ 59a
Besondere Vorschriften über die Berufung der

Richter und Richterinnen des
Kirchengerichtshofes der Evangelischen

Kirche in Deutschland
(1) 1Für die Berufung der Vorsitzenden Richter und
Vorsitzenden Richterinnen soll ein einvernehmlicher
Vorschlag der Dienstgeber- und Dienstnehmerseite
vorgelegt werden. 2Kommt ein einvernehmlicher Vor-
schlag nicht spätestens binnen einer Frist von sechs
Monaten nach dem Ablauf der regelmäßigen Amtszeit
zu Stande, kann eine Berufung auch ohne Vorliegen
eines solchen Vorschlags erfolgen.
(2) Die übrigen Richter und Richterinnen werden je als
Vertreter oder Vertreterin der Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen und der Dienstgeber vom Kirchenamt der
Evangelischen Kirche in Deutschland und der Ge-
samtmitarbeitervertretung der Amts-, Dienststellen
und Einrichtungen der Evangelischen Kirche in
Deutschland benannt.
(3) Mitglied des Kirchengerichtshofes der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland kann nicht sein, wer ei-
nem kirchenleitenden Organ gliedkirchlicher Zusam-
menschlüsse oder einem leitenden Organ des Diako-
nischen Werkes angehört.
(4) Das Nähere regelt der Rat der Evangelischen Kir-
che in Deutschland durch Verordnung.

§ 60
Zuständigkeit der Kirchengerichte

(1) Die Kirchengerichte entscheiden auf Antrag unbe-
schadet der Rechte des Mitarbeiters oder der Mitar-
beiterin über alle Streitigkeiten, die sich aus der An-
wendung dieses Kirchengesetzes zwischen den je-
weils Beteiligten ergeben.
(2) In den Fällen, in denen die Kirchengerichte wegen
der Frage der Geltung von Dienststellenteilen und
Einrichtungen der Diakonie als Dienststellen angeru-
fen werden (§ 3), entscheiden sie über die Ersetzung
des Einvernehmens.
(3) In den Fällen, in denen die Kirchengerichte wegen
des Abschlusses von Dienstvereinbarungen angerufen
werden (§ 36), wird von ihnen nur ein Vermittlungs-
vorschlag unterbreitet.
(4) 1In den Fällen der Mitberatung (§ 46) stellen die
Kirchengerichte nur fest, ob die Beteiligung der Mit-
arbeitervertretung erfolgt ist. 2Ist die Beteiligung un-
terblieben, hat dies die Unwirksamkeit der Maßnahme
zur Folge.
(5) 1In den Fällen, die einem eingeschränkten Mitbe-
stimmungsrecht unterliegen (§§ 42 und 43), haben die
Kirchengerichte lediglich zu prüfen und festzustellen,
ob für die Mitarbeitervertretung ein Grund zur Ver-
weigerung der Zustimmung nach § 41 vorliegt. 2Wird
festgestellt, dass für die Mitarbeitervertretung kein
Grund zur Verweigerung der Zustimmung nach § 41
vorliegt, gilt die Zustimmung der Mitarbeitervertre-
tung als ersetzt.
(6) 1In den Fällen der Mitbestimmung entscheiden die
Kirchengerichte über die Ersetzung der Zustimmung
der Mitarbeitervertretung. 2Die Entscheidung muss
sich im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften und
im Rahmen der Anträge von Mitarbeitervertretung
und Dienststellenleitung halten.
(7) 1In den Fällen der Nichteinigung über Initiativen
der Mitarbeitervertretung (§ 47 Absatz 2) stellen die
Kirchengerichte fest, ob die Weigerung der Dienst-
stellenleitung, die von der Mitarbeitervertretung be-
antragte Maßnahme zu vollziehen, rechtwidrig ist.
2Die Dienststellenleitung hat erneut unter Berücksich-
tigung des Beschlusses über den Antrag der Mitarbei-
tervertretung zu entscheiden.
(8) 1Der kirchengerichtliche Beschluss ist verbindlich.
2Die Gliedkirchen können bestimmen, dass ein Auf-
sichtsorgan einen rechtskräftigen Beschluss auch
durch Ersatzvornahme durchsetzen kann, sofern die
Dienststellenleitung die Umsetzung verweigert.

§ 61
Durchführung des kirchengerichtlichen

Verfahrens in erster Instanz
(1) Sofern keine besondere Frist für die Anrufung der
Kirchengerichte festgelegt ist, beträgt die Frist zwei
Monate nach Kenntnis einer Maßnahme oder eines
Rechtsverstoßes im Sinne von § 60 Absatz 1.
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(2) 1Der oder die Vorsitzende der Kammer hat zu-
nächst durch Verhandlungen mit den Beteiligten auf
eine gütliche Einigung hinzuwirken (Einigungsge-
spräch). 2Gelingt diese nicht, so ist die Kammer ein-
zuberufen. 3Im Einvernehmen der Beteiligten kann der
oder die Vorsitzende der Kammer allein entscheiden.
(3) Das Einigungsgespräch findet unter Ausschluss
der Öffentlichkeit statt.
(4) 1Die Beteiligten können zu ihrem Beistand jeweils
eine Person hinzuziehen, die Mitglied einer Kirche
sein muss, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen angehört. 2Für die Übernahme der Kosten fin-
det § 30 Anwendung. 3Im Streitfall entscheidet der
oder die Vorsitzende der Kammer.
(5) 1Der oder die Vorsitzende der Kammer kann den
Beteiligten aufgeben, ihr Vorbringen schriftlich vor-
zubereiten und Beweise anzutreten. 2Die Kammer ent-
scheidet aufgrund einer von dem oder der Vorsitzen-
den anberaumten, mündlichen Verhandlung, bei der
alle Mitglieder der Kammer anwesend sein müssen.
3Die Kammer tagt öffentlich, sofern nicht nach Fest-
stellung durch die Kammer besondere Gründe den
Ausschluss der Öffentlichkeit erfordern. 4Der Mitar-
beitervertretung und der Dienststellenleitung ist in der
Verhandlung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
5Die Kammer soll in jeder Lage des Verfahrens auf
eine gütliche Einigung hinwirken. 6Im Einvernehmen
mit den Beteiligten kann von einer mündlichen Ver-
handlung abgesehen und ein Beschluss im schriftli-
chen Verfahren gefasst werden.
(6) 1Die Kammer entscheidet durch Beschluss, der mit
Stimmenmehrheit gefasst wird. 2Stimmenthaltung ist
unzulässig. 3Den Anträgen der Beteiligten kann auch
teilweise entsprochen werden.
(7) 1Der Beschluss ist zu begründen und den Beteilig-
ten zuzustellen. 2Er wird mit seiner Zustellung wirk-
sam.
(8) 1Der oder die Vorsitzende der Kammer kann einen
offensichtlich unbegründeten Antrag ohne mündliche
Verhandlung zurückweisen. 2Gleiches gilt, wenn das
Kirchengericht für die Entscheidung über einen An-
trag offenbar unzuständig ist oder eine Antragsfrist
versäumt ist. 3Die Zurückweisung ist in einem Be-
scheid zu begründen. 4Der Bescheid ist zuzustellen.
5Der Antragsteller oder die Antragstellerin kann in-
nerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Be-
scheides mündliche Verhandlung beantragen.
(9) 1Für das Verfahren werden Gerichtskosten nicht
erhoben. 2 Für die Übernahme der außergerichtlichen
Kosten, die zur Rechtsverfolgung und Rechtsverteidi-
gung notwendig waren, findet § 30 Anwendung.
(10) Kann in Eilfällen die Kammer nicht rechtzeitig
zusammentreten, trifft der oder die Vorsitzende auf
Antrag einstweilige Verfügungen.

§ 62
Verfahrensordnung

1Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht et-
was Anderes bestimmt ist, die Vorschriften des Ar-
beitsgerichtsgesetzes über das Beschlussverfahren in
der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwen-
dung. 2Die Vorschriften über Zwangsmaßnahmen sind
nicht anwendbar.

§ 63
Rechtsmittel

(1) 1Gegen die verfahrensbeendenden Beschlüsse der
Kirchengerichte findet die Beschwerde an den Kir-
chengerichtshof der Evangelischen Kirche in
Deutschland statt. 2§ 87 Arbeitsgerichtsgesetz findet
entsprechende Anwendung. 3Für die Anfechtung der
nicht verfahrensbeendenden Beschlüsse findet § 78
Arbeitsgerichtsgesetz entsprechende Anwendung.
(2) 1Die Beschwerde bedarf der Annahme durch den
Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in
Deutschland. 2Sie ist anzunehmen, wenn
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Beschlus-

ses bestehen,
2. die Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung hat,
3. der Beschluss von einer Entscheidung des Kir-

chengerichtshofes der Evangelischen Kirche in
Deutschland, einer Entscheidung eines obersten
Landesgerichts oder eines Bundesgerichts ab-
weicht und auf dieser Abweichung beruht oder

4. ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird und
vorliegt, auf dem der Beschluss beruhen kann.

3Für die Darlegung der Annahmegründe finden die für
die Beschwerdebegründung geltenden Vorschriften
Anwendung.
(3) 1Die Entscheidung nach Absatz 2 trifft der Kir-
chengerichtshof der Evangelischen Kirche in
Deutschland ohne mündliche Verhandlung. 2Die Ab-
lehnung der Annahme ist zu begründen.
(4) Die Kirchengerichte in erster Instanz legen dem
Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in
Deutschland die vollständigen Verfahrensakten vor.
(5) Einstweilige Verfügungen kann der Vorsitzende
Richter oder die Vorsitzende Richterin in dringenden
Fällen allein treffen.
(6) Die Entscheidungen des Kirchengerichtshofes der
Evangelischen Kirche in Deutschland sind endgültig.
(7) Im Übrigen finden, soweit kirchengesetzlich nicht
etwas Anderes bestimmt ist, die Vorschriften des Ar-
beitsgerichtsgesetzes über die Beschwerde im Be-
schlussverfahren in der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechende Anwendung.

Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck - 12/2011   247



XII. Abschnitt
Inkrafttreten, Schlussbestimmungen

§ 64
Inkrafttreten

(1) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die
Evangelische Kirche in Deutschland am 1. Januar
1993 in Kraft.
(2) 1Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz über Mitar-
beitervertretungen bei den Dienststellen der Evange-
lischen Kirche in Deutschland vom 5. Oktober 1972
(ABl.EKD S. 670) in der Fassung des Änderungsge-
setzes vom 8. November 1985 (ABl.EKD S. 426) au-
ßer Kraft. 2Soweit in weitergeltenden Bestimmungen
auf nach Satz 1 aufgehobene Bestimmungen verwie-
sen ist, treten die Vorschriften dieses Kirchengesetzes
an deren Stelle.
(3) 1Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die
Gliedkirchen in Kraft, wenn alle Gliedkirchen ihr Ein-
verständnis erklärt haben. 2Jede Gliedkirche kann es
für ihren Bereich zu einem früheren Zeitpunkt in Gel-
tung setzen.

§ 65
Übernahmebestimmungen

(1) Die Gliedkirchen können in den Übernahmebe-
stimmungen regeln, dass Maßnahmen abweichend
von diesem Kirchengesetz weiterhin der Mitbestim-
mung unterliegen, soweit Regelungen der Gliedkir-
chen dies bisher vorsehen.
(2) Darüber hinaus kann bestimmt werden, dass Maß-
nahmen, die bisher einem Beteiligungsrecht unterla-
gen, das in seiner Wirkung nicht über die einge-
schränkte Mitbestimmung hinausgeht, der einge-
schränkten Mitbestimmung unterworfen werden.
(3) 1Für die Zeit vom 1. Januar 2007 bis zum Ende der
laufenden Amtszeit der Mitarbeitervertretung werden
die Aufgaben der Mitarbeitervertretung für die Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen der VELKD von der Mit-
arbeitervertretung des Kirchenamtes der EKD wahr-
genommen. 2Nach Ablauf der Amtszeit nach Satz 1
bilden das Kirchenamt der EKD und die VELKD eine
gemeinsame Mitarbeitervertretung nach
§ 5 Absatz 3.

§ 66
Übergangsbestimmungen

(1) Die ersten allgemeinen Mitarbeitervertretungs-
wahlen im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes
nach § 15 finden im Zeitraum vom 1. Januar bis 30.
April 1994 statt.
(2) 1Bestehende Mitarbeitervertretungen bleiben bis
zum Abschluss ihrer Wahlperiode im Amt, soweit sie
bei Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes noch nicht
länger als ein Jahr im Amt sind. 2In allen anderen
Dienststellen sind in der ersten allgemeinen Wahlzeit
Mitarbeitervertretungen zu wählen. 3Die Arbeitsge-
meinschaften, Gesamtmitarbeitervertretungen und
Schlichtungsstellen arbeiten auf den bisherigen

Rechtsgrundlagen weiter, bis die erforderlichen glied-
kirchlichen Regelungen getroffen worden sind.

§ 67
– weggefallen –

Kirchengesetz zur Einführung des
Pfarrdienstgesetzes der EKD in der

Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck

Vom 24. November 2011
Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kur-
hessen-Waldeck hat in Hofgeismar das folgende Kir-
chengesetz beschlossen:

Kirchengesetz zur Einführung des
Pfarrdienstgesetzes der EKD in der

Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck

Vom 24. November 2011

Artikel 1
Zustimmung zum Pfarrdienstgesetz der

EKD
Dem Kirchengesetz zur Regelung der Dienstverhält-
nisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (Pfarrdienstgesetz der
EKD – PfDG.EKD) vom 10. November 2010 (Abl.
EKD 2010 S. 307) wird zugestimmt.

Artikel 2
Ausführungsgesetz der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck zum

Pfarrdienstgesetz der EKD
(AG.EKKW-PfDG.EKD)

§ 1
Pfarrdienstverhältnis (zu § 2 PfDG.EKD)

Pfarrdienstverhältnisse werden von der Landeskirche
begründet. Ein Pfarrdienstverhältnis kann auf einen
halben oder Dreiviertel-Dienstauftrag eingeschränkt
sein.

§ 2
Ordination (zu §§ 3 ff. PfDG.EKD)

(1)  Ein Anspruch auf Ordination besteht nicht. Die
Ordination setzt in der Regel voraus, dass ein Pfarr-
dienstverhältnis in der Landeskirche angestrebt wird.
(2)  Vor der Ordination erklären diejenigen, die ordi-
niert werden sollen:
„Ich erkenne wohl, dass es ein schweres Amt ist, das
ich auf mich nehme. Weil ich aber ordentlich dazu be-
rufen bin und mich auf die Hilfe Gottes und auf das
Gebet der ganzen Christenheit verlasse, gelobe ich,
allem, was mein Amt fordert, treu und gewissenhaft
nachzukommen.“
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§ 3
Probedienst (zu §§ 9 ff. PfDG.EKD)

(1)  In den Probedienst können Theologinnen und
Theologen nach bestandener Zweiter Theologischer
Prüfung aufgenommen werden.
(2)  Die Übernahme in den Probedienst kann vom
Ausgang eines Kolloquiums abhängig gemacht wer-
den, wenn seit dem Bestehen der Zweiten Theologi-
schen Prüfung mehr als fünf Jahre vergangen sind.
(3)  Der Probedienst dauert in Abweichung von § 12
Absätze 1 und 2 PfDG.EKD zwei Jahre und sechs
Monate, in Ausnahmefällen bis zu fünf Jahre. Er kann
im Einzelfall unter Anrechnung anderer Dienste bis
auf ein Jahr verkürzt werden, insbesondere, wenn die
Pfarrerin oder der Pfarrer im kirchlichen Bereich au-
ßerhalb der Landeskirche beurlaubt war.
(4)  Im dienstlichen Interesse kann eine Pfarrerin oder
ein Pfarrer im Probedienst mit einem besonderen
Dienst beauftragt werden, der nicht in einem kirchli-
chen Dienst in der Landeskirche besteht. Der Auftrag
darf einen Zeitraum von zwei Jahren nicht überschrei-
ten. Ausnahmsweise darf er auf einen Zeitraum von
bis zu drei Jahren verlängert werden. Der besondere
Dienst kann bis zur Hälfte auf die Probezeit angerech-
net werden, jedoch höchstens bis zu einem Jahr.

§ 4
Anstellungsfähigkeit (zu §§ 15 ff. PfDG.EKD)

(1)  Die Anstellungsfähigkeit wird durch das Landes-
kirchenamt festgestellt.
(2)  Wenn eine Pfarrerin oder ein Pfarrer mehr als zehn
Jahre keinen kirchlichen Dienst ausgeübt hat, kann die
Feststellung der Anstellungsfähigkeit vom Ausgang
eines Kolloquiums abhängig gemacht werden.

§ 5
Wahrnehmung des geordneten kirchlichen

Dienstes (zu § 25 Absatz 2 PfDG.EKD)
(1)  Pfarrstellen im Sinne von § 25 Absatz 2
PfDG.EKD sind Gemeindepfarrstellen, landeskirchli-
che Pfarrstellen oder Kirchenkreispfarrstellen. Dies
gilt nicht für die im landeskirchlichen Stellenplan aus-
gewiesenen Verfügungsstellen.
(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst sowie
noch nicht unkündbare Pfarrerinnen und Pfarrer im
Angestelltenverhältnis können nicht Inhaberin oder
Inhaber einer Pfarrstelle sein, sondern werden mit der
Versehung einer Pfarrstelle beauftragt.
(3)  Bei jeder Übertragung einer Pfarrstelle wird der
Pfarrerin oder dem Pfarrer hierüber eine Urkunde aus-
gehändigt. § 20 Absätze 2 und 5 PfDG.EKD gelten
entsprechend.
(4)  Die Übertragung einer Gemeindepfarrstelle er-
folgt grundsätzlich unbefristet. Sie kann befristet wer-
den, wenn nach Ablauf von fünf Jahren voraussicht-
lich die Voraussetzungen für eine Umwandlung dieser
Pfarrstelle in eine Pfarrstelle mit verändertem Dienst-
umfang vorliegen werden. Der Mindestzeitraum für

eine Stellenübertragung nach Satz 2 beträgt fünf Jahre;
weitere Befristungen sind zulässig.
(5)  Die Übertragung einer Kirchenkreispfarrstelle
oder einer landeskirchlichen Pfarrstelle wird vorbe-
haltlich besonderer Regelungen in anderen Kirchen-
gesetzen in der Regel auf sieben Jahre befristet. Recht-
zeitig vor Ablauf der Frist soll die Stelle im Kirchli-
chen Amtsblatt zur Besetzung ausgeschrieben werden.
Die bisherige Stelleninhaberin oder der bisherige Stel-
leninhaber hat das Recht, sich um die Stelle zu bewer-
ben.

§ 6
Umfang des Pfarrdienstverhältnisses

(zu § 25 PfDG.EKD)
(1)  Das Dienstverhältnis einer Pfarrerin oder eines
Pfarrers kann auf ihren oder seinen Antrag in ein
Dienstverhältnis mit eingeschränktem Dienstauftrag
umgewandelt werden, wenn dienstliche Gründe nicht
entgegenstehen.
(2)  Einer Pfarrerin oder einem Pfarrer in einem
Dienstverhältnis mit eingeschränktem Dienstauftrag
kann nur die Versorgung einer Pfarrstelle mit entspre-
chend eingeschränktem Dienstauftrag übertragen wer-
den. § 2 b Absatz 5 des Kirchengesetzes über die Be-
setzung von Gemeinde- und Kirchenkreispfarrstellen
bleibt unberührt.
(3)  Inhaberinnen und Inhaber von Gemeindepfarrstel-
len mit eingeschränktem Dienstauftrag sind verpflich-
tet, die gesamte pfarramtliche Versorgung ihrer Kir-
chengemeinde zu gewährleisten; ihr Dienstauftrag
wird durch eine Dienstbeschreibung geregelt. Soweit
durch Kirchengesetz nichts anderes bestimmt wird,
haben sie auch im Übrigen die Rechte und Pflichten
einer Gemeindepfarrerin oder eines Gemeindepfar-
rers. In Kirchengemeinden mit mehreren Pfarrstellen
bedarf die Regelung für die Aufteilung des Dienstes
(Artikel 60 der Grundordnung) der Genehmigung des
Landeskirchenamtes.
(4)  Ein Anspruch auf Umwandlung des eingeschränk-
ten in ein Dienstverhältnis mit verändertem Dienst-
auftrag besteht nicht. Nach Ablauf von zwei Jahren
und sechs Monaten seit Begründung des einge-
schränkten Dienstverhältnisses kann sich die Pfarrerin
oder der Pfarrer um ausgeschriebene Pfarrstellen be-
werben. Innerhalb dieses Zeitraumes kann der Pfarre-
rin oder dem Pfarrer gestattet werden, sich um eine
Pfarrstelle zu bewerben, deren Umfang des Dienst-
auftrages nicht dem Umfang des Dienstverhältnisses
der Pfarrerin oder des Pfarrers entspricht.
(5)  Die nach Absatz 1 erfolgte Umwandlung kann aus
wichtigem Grund widerrufen werden. Vor der Ent-
scheidung sind die Pfarrerin oder der Pfarrer und die
betroffenen Organe oder Vertretungen zu hören. Mit
dem Widerruf wird über die weitere Verwendung der
Pfarrerin oder des Pfarrers entschieden.
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§ 7
Gemeinsame Versorgung einer Pfarrstelle

(zu § 25 PfDG.EKD)
(1)  Abweichend von § 6 Absatz 2 kann zwei Pfarre-
rinnen oder Pfarrern oder einem Pfarrer und einer
Pfarrerin die gemeinsame Versorgung einer Pfarrstel-
le übertragen werden, wenn ihre Dienstverhältnisse
jeweils auf die Hälfte eingeschränkt sind. Bei Ge-
meindepfarrstellen ist die Zustimmung des Kirchen-
vorstandes zur gemeinsamen Versorgung der Pfarr-
stelle erforderlich.
(2)  Soweit die übrigen Voraussetzungen vorliegen,
werden beide Personen nach Absatz 1 Satz 1 gemein-
sam Inhaberin oder Inhaber der Pfarrstelle oder mit der
Versehung der Pfarrstelle beauftragt. Beide sind vor-
behaltlich der Regelungen des Absatzes 4 Mitglieder
des Kirchenvorstandes, der Kreissynode und des
Pfarrkonventes.
(3)  Der Dienst der Pfarrerinnen oder Pfarrer wird ge-
mäß Artikel 60 Absätze 2 und 3 der Grundordnung
aufgeteilt. Die Aufteilung des Dienstes bedarf, auch
wenn in der Kirchengemeinde nur eine Pfarrstelle be-
steht, der Genehmigung des Landeskirchenamtes.
(4)  Wird einem Pfarrerehepaar die gemeinsame Ver-
sorgung einer Gemeindepfarrstelle übertragen und ge-
hört gemäß Artikel 14 Absatz 4 der Grundordnung nur
ein Ehegatte dem Kirchenvorstand stimmberechtigt
an, so übt der andere Ehegatte das Stimmrecht aus,
wenn das stimmberechtigte Mitglied an der Sitzungs-
teilnahme verhindert ist.
(5)  Die Regelung nach Absatz 1 kann widerrufen wer-
den, wenn dies mit Rücksicht auf die persönlichen
Verhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer oder aus an-
deren wichtigen Gründen geboten ist. Vor der Ent-
scheidung sind die Pfarrerinnen oder Pfarrer und der
Kirchenvorstand zu hören. Mit dem Widerruf wird
über die weitere Verwendung der Pfarrerinnen oder
Pfarrer entschieden.

§ 8
Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer

(zu § 27 PfDG.EKD)
(1)  Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer sind verpflich-
tet, die in ihrer Gemeinde hergebrachten und aner-
kannten gottesdienstlichen Formen und Ordnungen zu
beachten. Sie können mit Zustimmung des Kirchen-
vorstandes in den von der Landessynode zugelassenen
Fällen von den in der Gemeinde gültigen agendari-
schen Ordnungen abweichen.
(2)  Zu den Amtspflichten der Gemeindepfarrerinnen
und -pfarrer gehören neben der Leitung der Gemeinde
in gemeinsamer Verantwortung mit den übrigen Kir-
chenvorstandsmitgliedern (Artikel 35 ff. der Grund-
ordnung) insbesondere folgende Aufgaben:
a) in den Gottesdiensten und Amtshandlungen das

Evangelium von Jesus Christus öffentlich zu ver-
kündigen: zu predigen, zu taufen und die Feier
des Abendmahls zu leiten,

b) in Unterweisung und Seelsorge am Aufbau der
Gemeinde mitzuwirken,

c) sich der Gemeindeglieder persönlich anzuneh-
men und sie zu besuchen,

d) Gemeindeglieder zu verantwortlicher Mitarbeit
in Verkündigung, Unterweisung, Seelsorge, Di-
akonie und Mission zu gewinnen und ihnen zur
Ausführung der Aufgaben zu verhelfen,

e) der Gemeinde ihre ökumenische und soziale Ver-
antwortung im Dienst am Nächsten bewusst zu
machen.

(3)  Zum Auftrag der Gemeindepfarrerinnen und
-pfarrer gehört die Erteilung von Religionsunterricht.
Das Nähere regelt ein Kirchengesetz.

§ 9
Pfarrerinnen und Pfarrer in einem allgemeinen

kirchlichen Auftrag (zu § 25 PfDG.EKD)
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer mit einem allgemeinen
kirchlichen Auftrag werden mit der Wahrnehmung
übergreifender oder spezieller kirchlicher Aufgaben in
einer landeskirchlichen Pfarrstelle beauftragt.
(2)  Soweit Pfarrerinnen und Pfarrer mit einem allge-
meinen kirchlichen Auftrag ihren Dienst im Bereich
der Landeskirche ausüben und nicht auf Grund beson-
derer Regelungen Mitglied eines Kirchenvorstandes
sind, erhalten sie einen Predigtauftrag in einer Kir-
chengemeinde und die Zuweisung zu einem Pfarrkon-
vent.
(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer mit einem allgemeinen
kirchlichen Auftrag unterstehen der unmittelbaren
Dienstaufsicht und Disziplinargewalt der Bischöfin
oder des Bischofs. Die Dienstaufsicht kann teilweise
auf die Dekanin oder den Dekan übertragen werden.
Die besondere Dienstaufsicht, die sich aus den beson-
deren Dienstverhältnissen der nachfolgenden Absätze
ergibt, bleibt unberührt.
(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer können mit einem allge-
meinen kirchlichen Auftrag hauptamtlich zur Dienst-
leistung in einer diakonischen oder sonstigen kirchli-
chen Einrichtung im Bereich der Landeskirche abge-
ordnet oder ohne Dienstbezüge beurlaubt werden. Bei
der Abordnung sind besondere Vereinbarungen zu
schließen, in denen auch die Beteiligung der diakoni-
schen oder sonstigen kirchlichen Einrichtungen an der
Aufbringung der Dienstbezüge und Nebenleistungen
zu regeln ist.
(5)  Pfarrerinnen und Pfarrer, die zur hauptamtlichen
Erteilung von Religionsunterricht überstellt oder zum
Dienst in Justizvollzugsanstalten, in der Militär- oder
Bundespolizeiseelsorge freigestellt sind, werden in ei-
ne landeskirchliche Pfarrstelle berufen. Für sie gelten
vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Regelungen
oder Vereinbarungen die Bestimmungen des Pfarr-
dienstgesetzes der EKD und dieses Gesetzes. Der Um-
fang des Dienstverhältnisses von Pfarrerinnen und
Pfarrern, die zur hauptamtlichen Erteilung von Reli-
gionsunterricht überstellt sind, kann abweichend von
§ 1 Satz 2 gestaltet werden.
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(6)  Pfarrerinnen und Pfarrer können auf ihren Antrag
zum Dienst in anderen Kirchen (Weltmission) abge-
ordnet werden. Die Besonderheiten des Dienstverhält-
nisses und die unmittelbare Dienstaufsicht werden in
Einzelvereinbarungen zwischen der Landeskirche und
den übrigen Beteiligten geregelt.

§ 10
Kirchenleitende Ämter

(zu § 25 Absatz 5 PfDG.EKD)
Ein kirchenleitendes Amt im Sinne von § 25 Absatz 1
PfDG.EKD nehmen der Bischof oder die Bischöfin,
die Pröpstinnen und Pröpste, Dekaninnen und Dekane
sowie die ordinierten Mitglieder des Landeskirchen-
amtes wahr. Auf diese Personen und auf die übrigen
ordinierten Kirchenbeamten finden, soweit sie in Aus-
übung der Ordinationsrechte handeln, die Vorschrif-
ten dieses Gesetzes und des Pfarrdienstgesetzes der
EKD entsprechende Anwendung, soweit gesetzlich
nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 11
Parochialrecht, Kanzelrecht

(zu § 28 Absatz 4 PfDG.EKD)
(1)  Will eine Pfarrerin oder ein Pfarrer eine Amts-
handlung an Gliedern anderer Gemeinden oder Pfarr-
bezirke vornehmen, so muss sie oder er sich die Zu-
stimmung einer zuständigen Pfarrerin oder eines zu-
ständigen Pfarrers vorlegen lassen oder selbst einho-
len. Eine Entscheidung der Dekanin oder des Dekans
nach Artikel 61 Absatz 2 Sätze 3 und 4 der Grundord-
nung ersetzt die Zustimmung.
(2)  Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer sowie Pfarre-
rinnen und Pfarrer mit Predigtauftrag haben im Rah-
men der ihnen obliegenden Verpflichtungen das aus-
schließliche Recht, in den zu ihrer Pfarrstelle gehö-
renden Gottesdienststätten die öffentliche Wortver-
kündigung auszuüben (Kanzelrecht).
(3)  Das Recht des Bischofs oder der Bischöfin, in al-
len Gemeinden der Landeskirche Gottesdienste zu
halten (Artikel 114 Absatz 1 Satz 1 der Grundord-
nung), bleibt unberührt.
(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer haben das Recht, andere
Pfarrerinnen und Pfarrer, Prädikantinnen und Prädi-
kanten, Lektorinnen und Lektoren mit der vertretungs-
weisen Übernahme von Gottesdiensten zu betrauen,
sofern die Personen bereit sind, den Gottesdienst nach
der von der Landessynode beschlossenen oder freige-
gebenen Gottesdienstordnung zu halten.
(5)  Überlässt die Pfarrerin oder der Pfarrer im Ein-
zelfall die Kanzel einer anderen Predigerin oder einem
anderen Prediger, insbesondere einer oder einem, die
oder der nicht von einer Gliedkirche der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland mit der öffentlichen Aus-
übung des Predigtamtes beauftragt ist, so trägt sie oder
er unbeschadet der Mitverantwortung des Kirchen-
vorstandes (Artikel 36 Absatz 1 Nummer 1 der Grund-
ordnung) die Verantwortung für die Verkündigung.

§ 12
Mandatsbewerbung

(zu § 35 Absatz 5 PfDG.EKD)
(1)  Bewerbungen um Kandidaturen, Aufstellungen
für Wahlen und Annahme von Wahlen nach § 35 Ab-
sätzen 1 bis 3 PfDG.EKD sind unverzüglich anzuzei-
gen.
(2)  Bei einer Annahme der Kandidatur oder der Wahl
für andere als die in § 35 Absatz 2 PfDG.EKD ge-
nannten politischen Ämter kann die Pfarrerin oder der
Pfarrer beurlaubt werden, wenn die Rücksicht auf den
Dienst dies erfordert.

§ 13
Amtskleidung (zu § 36 PfDG.EKD)

(1)  Die Amtskleidung besteht aus dem schwarzen Ta-
lar (preußische Form) mit Beffchen oder Kragen; dazu
kann außerhalb geschlossener Räume das Barett ge-
tragen werden.
(2)  Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann auf dem Talar
eine schlichte Stola in der liturgischen Farbe nach dem
Kirchenjahr tragen, sofern der Kirchenvorstand nicht
widerspricht.
(3)  Auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers, bei
Gemeindepfarrerinnen und -pfarrern nach Zustim-
mung des Kirchenvorstandes, kann der Gebrauch ei-
nes weißen Talars (Albe, Tunika) für Taufe, Abend-
mahl und Gottesdienste an hohen kirchlichen Feierta-
gen genehmigt werden.
(4)  Innerhalb eines Kirchspiels und in Kirchenge-
meinden mit mehreren Pfarrerinnen oder Pfarrern soll
eine einheitliche Regelung getroffen werden.

§ 14
Erreichbarkeit (zu § 37 PfDG.EKD)

(1)  Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer teilen der De-
kanin oder dem Dekan mit, wenn sie sich mehr als
einen Tag von ihrer Gemeinde entfernen.
(2)  Die Pfarrerinnen und Pfarrer innerhalb eines Kir-
chenkreises sind zu gegenseitiger Vertretung ver-
pflichtet. Jede Pfarrerin und jeder Pfarrer sorgt mög-
lichst selbst für ihre oder seine Vertretung; der Deka-
nin oder dem Dekan ist die Vertretung vorher anzu-
zeigen. Soweit erforderlich, etwa im Falle der Verhin-
derung der Pfarrerin oder des Pfarrers aufgrund einer
Krankheit, sorgt die Dekanin oder der Dekan für eine
Vertretung.
(3)  Die Dekanin oder der Dekan kann eine Pfarrerin
oder einen Pfarrer des Kirchenkreises mit einer Ver-
tretung beauftragen.
(4)  Für landeskirchliche Pfarrerinnen und Pfarrer sind
Absätze 2 und 3 mit der Maßgabe entsprechend anzu-
wenden, dass an die Stelle der Dekanin oder des De-
kans das Landeskirchenamt tritt.

Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck - 12/2011   251



§ 15
Residenzpflicht (zu § 38 Absatz 1 PfDG.EKD)

(1)  Der Residenzpflicht wird auch dann genügt, wenn
diese nur vorübergehend nicht erfüllt wird oder ein
Umzug der Pfarrerin oder des Pfarrers im Zusammen-
hang mit einer bereits ausgesprochenen Versetzung in
den Ruhestand erfolgt.
(2)  Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer kön-
nen in Ausnahmefällen nach Anhörung des Kirchen-
vorstandes durch den Rat der Landeskirche von der
Erfüllung der Residenzpflicht befreit werden. Der Rat
stellt in diesen Fällen den Inhalt des Dienstverhältnis-
ses und den Umfang des Dienstes fest.
(3)  Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer mit einge-
schränktem Dienstauftrag haben innerhalb des Gebie-
tes ihrer Kirchengemeinde eine angemessene Woh-
nung mit Amtszimmer anzumieten, wenn keine zu ih-
rer Pfarrstelle gehörende Dienstwohnung vorhanden
ist. Die Zustimmung des Landeskirchenamtes ist er-
forderlich, wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer ihren
oder seinen Wohnsitz nicht im Gebiet der Kirchenge-
meinde nehmen will.

§ 16
Dienstwohnung (zu § 38 Absatz 3 PfDG.EKD)

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer haben Anspruch auf eine
angemessene Dienstwohnung oder Zahlung des woh-
nungsbezogenen Bestandteiles des Grundgehaltes. Im
Streitfall entscheidet über die Angemessenheit einer
Dienstwohnung der Kirchenkreisvorstand.
(2)  Befinden sich Eheleute als Pfarrerin und Pfarrer
im Dienst der Landeskirche, so kann nur einem von
ihnen eine Dienstwohnung zugewiesen werden.
(3)  Wird der Inhaberin oder dem Inhaber einer Dienst-
wohnung Elternzeit unter Belassung der Pfarrstelle
gewährt, so hat die Wohnungsinhaberin oder der Woh-
nungsinhaber für die Dauer der Elternzeit eine Nut-
zungsentschädigung in Höhe des steuerlichen Miet-
wertes an die kirchliche Körperschaft zu zahlen, die
die Dienstwohnung stellt.
(4)  Über Genehmigungen zur Ausübung eines Ge-
werbes oder eines anderen Berufes in der Dienstwoh-
nung (§ 38 Absatz 3 Satz 2 PfDG.EKD) entscheidet
das Landeskirchenamt nach Anhörung des Kirchen-
vorstandes.

§ 17
Ehe und Familie

(zu § 39 Absatz 3, § 118 Absatz 7 PfDG.EKD)
(1)  Hält eine Pfarrerin oder ein Pfarrer ihre oder seine
Ehe für ernsthaft gefährdet, so soll sie oder er seelsor-
glichen Rat suchen.
(2)  Wird ein Antrag auf Ehescheidung oder Aufhe-
bung der Ehe gestellt oder wird die eheliche Lebens-
gemeinschaft nicht nur vorübergehend aufgegeben, so
hat die Pfarrerin oder der Pfarrer dies unverzüglich
anzuzeigen.

(3)  In der Regel binnen dreier Monate nach Eingang
der Anzeige wird entschieden, ob die Pfarrerin oder
der Pfarrer in der bisherigen Stelle belassen, in eine
andere Pfarrstelle oder in den Wartestand versetzt
wird. Vor der Entscheidung wird die Pfarrerin oder der
Pfarrer angehört, bei Gemeindepfarrerinnen und Ge-
meindepfarrern auch der Kirchenvorstand. Bis zur
Entscheidung kann die Pfarrerin oder der Pfarrer einst-
weilen beurlaubt werden; in diesem Fall kann ihr oder
ihm vorläufig ein anderer kirchlicher Dienst übertra-
gen werden.
(4)  Im Übrigen sind wesentliche Änderungen in den
persönlichen Lebensverhältnissen von Pfarrerinnen
und Pfarrern alsbald anzuzeigen. Führt eine Verände-
rung zu einer nachhaltigen Störung in der Wahrneh-
mung des Dienstes, kann eine Versetzung erfolgen.
(5)  Die Vorschriften über Ehe und Familie gelten
sinngemäß für die anderen Formen des familiären Zu-
sammenlebens.

§ 18
Pflichten bei Beendigung eines Auftrags

(zu § 41 PfDG.EKD)
Das Nähere zu den Pflichten bei Beendigung eines
Auftrags regelt eine Verwaltungsordnung des Landes-
kirchenamtes.

§ 19
Unterhalt (zu § 49 Absatz 1 PfDG.EKD)

Die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Ge-
burts- und Todesfällen sowie von Reise- und Um-
zugskosten wird durch Verordnung des Rates der Lan-
deskirche geregelt.

§ 20
Erholungs- und Sonderurlaub
(zu § 53 Absatz 4 PfDG.EKD)

Das Nähere zur Gewährung von Erholungs- und Son-
derurlaub sowie Diensturlaub und Dienstbefreiung
ohne Anrechnung auf den Erholungsurlaub regelt eine
Verordnung des Rates der Landeskirche.

§ 21
Mutterschutz, Elternzeit, Arbeitsschutz,

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit
Behinderung (zu § 54 PfDG.EKD)

(1)  Abweichend von § 54 Absatz 1 Satz 2 PfDG.EKD
sind die für die Beamtinnen und Beamten des Landes
Hessen geltenden Vorschriften entsprechend anzu-
wenden, soweit nicht die nachfolgenden Absätze et-
was anderes bestimmen.
(2)  Die für die Beamtinnen und Beamten des Landes
Hessen geltenden Vorschriften über die Elternzeit sind
mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass El-
ternzeit gewährt wird, wenn dienstliche Gründe nicht
entgegenstehen. Für die Dauer der Elternzeit behält
die Pfarrerin oder der Pfarrer die ihr oder ihm über-
tragene Pfarrstelle, wenn die Elternzeit für einen Zeit-
raum von insgesamt längstens 18 Monaten in An-
spruch genommen wird.
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(3)  Wird einem Pfarrerehepaar, dem die gemeinsame
Versorgung einer Pfarrstelle übertragen ist, gemein-
same Elternzeit gewährt, findet Absatz 2 Satz 2 ent-
sprechende Anwendung. Wird nur einem Ehegatten
Elternzeit gewährt, ist sein Ehegatte verpflichtet, ihn
zu vertreten; ein Verlust der Pfarrstelle tritt nicht ein.

§ 22
Personalentwicklung und Fortbildung

(zu § 55 PfDG.EKD)
(1)  Das Nähere über Maßnahmen der Personalent-
wicklung und über im Rahmen der Personalentwick-
lung zu führende regelmäßige Gespräche kann durch
eine Verordnung des Landeskirchenamtes geregelt
werden.
(2)  Das Nähere zu Maßnahmen der Fortbildung regelt
eine Verordnung des Rates der Landeskirche.

§ 23
Dienstaufsicht (zu § 58 PfDG.EKD)

Die Dienstaufsicht umfasst die Aufsicht über die
Amts- und Lebensführung der Pfarrerinnen und Pfar-
rer. Sie wird von der Bischöfin oder dem Bischof und
von den Dekaninnen und Dekanen wahrgenommen.
Die Mitverantwortung der Pröpstinnen und Pröpste
(Artikel 121 Absatz 1 der Grundordnung) bleibt un-
berührt.

§ 24
Nebentätigkeit (zu § 64 Absatz 1 PfDG.EKD)

Pfarrerinnen und Pfarrer sind gehalten, die mit ihrem
Amt verbundenen oder ihnen zugewiesenen neben-
amtlichen oder nebenberuflichen Tätigkeiten auch oh-
ne besondere Vergütung zu übernehmen und auszu-
führen.

§ 25
Sabbatzeit (zu § 71 Absatz 4 PfDG.EKD)

(1)  Das Dienstverhältnis der Pfarrerin oder des Pfar-
rers kann auf deren oder dessen Antrag in der Weise
verändert werden, dass die Pfarrerin oder der Pfarrer
für einen Zeitraum von höchstens vier Jahren 75 v.H.
der jeweils zustehenden Besoldung erhält, während
der ersten Dreiviertel dieses Zeitraums den Dienst in
vollem Umfang versieht und während des letzten Vier-
tels vom Dienst freigestellt wird.
(2)  Beantragt eine Pfarrerin oder ein Pfarrer innerhalb
des Zeitraums von sechs Jahren vor Erreichen der Re-
gelaltersgrenze für den Eintritt in den Ruhestand ihre
oder seine Beurlaubung und gleichzeitig ihre oder sei-
ne anschließende Versetzung in den Ruhestand, so
bleibt ihr oder sein Anspruch auf Beihilfe während der
Zeit der Beurlaubung bestehen. Für schwerbehinderte
Pfarrerinnen und Pfarrer verlängert sich der Zeitraum
nach Satz 1 um zwei Jahre.

§ 26
Versetzung (zu § 79 Absatz 2 PfDG.EKD)

(1)  Ein besonderes kirchliches Interesse im Sinne von
§ 79 Absatz 2 Satz 2 Ziffern 3 und 4 PfDG.EKD liegt
insbesondere vor, wenn
a) eine andere Pfarrstelle länger als ein Jahr unbe-

setzt, ihre alsbaldige Besetzung mit einer Pfarre-
rin oder einem Pfarrer dringend erforderlich ist
und der Notstand nicht durch eine Abordnung
behoben werden kann,

b) wenn der Umfang des mit der Pfarrstelle verbun-
denen Dienstauftrages verändert worden ist oder

c) wenn eine Veränderung in der Organisation der
Pfarrstellen (Aufhebung, Stilllegung, Zusam-
menlegung) die Nichtbesetzung der bisherigen
Stelle erforderlich macht.

(2)  Die Entscheidung über die Versetzung wird nach
Anhörung des Pfarrkonvents getroffen; bei Gemein-
depfarrerinnen und -pfarrern ist auch der Kirchenvor-
stand zu hören. Pfarrkonvent und Kirchenvorstand
sind von der Entscheidung in geeigneter Weise zu un-
terrichten. Bei der Auswahl der neuen Pfarrstelle ist
auf die persönlichen Verhältnisse der Pfarrerin oder
des Pfarrers Rücksicht zu nehmen. Eine Minderung
der Besoldung darf mit der Versetzung nicht verbun-
den sein; die für die Beamtinnen und Beamten des
Landes Hessen geltenden Bestimmungen über Besol-
dung bei begrenzter Dienstfähigkeit bleiben unbe-
rührt.
(3)  Vor der Versetzung nach Absatz 1 Buchstaben b)
und c) ist der Pfarrerin oder dem Pfarrer Gelegenheit
zu geben, sich innerhalb einer bestimmten Frist um
eine andere Pfarrstelle zu bewerben. In den Fällen des
§ 79 Absatz 2 Satz 2 Nummern 5 und 6 PfDG.EKD
kann der Pfarrerin oder dem Pfarrer Gelegenheit ge-
geben werden, sich innerhalb einer bestimmten Frist
um eine Pfarrstelle zu bewerben, wenn die Umstände
des Einzelfalles einen vorübergehenden Aufschub der
Versetzung zulassen.
(4)  Dem Kirchenvorstand steht das Recht zu, die Ver-
setzung seiner Gemeindepfarrerin oder seines Ge-
meindepfarrers gemäß § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer
5 PfDG.EKD zu beantragen.
(5)  Erfolgt die Versetzung einer Pfarrerin oder eines
Pfarrers infolge eines Umstands, den sie oder er zu
vertreten hat, so kann das Landeskirchenamt anord-
nen, dass die Pfarrerin oder der Pfarrer die Umzugs-
kosten ganz oder teilweise zu tragen hat.

§ 27
Versetzung in den Wartestand

(zu §§ 83 ff. PfDG.EKD)
(1)  Eine Versetzung in eine andere Stelle (§ 83 Absatz
2 PfDG.EKD) ist insbesondere nicht durchführbar,
wenn die störungsfreie Wahrnehmung des Dienstes in
einer anderen Stelle nicht zu erwarten ist. Sie kann als
nicht durchführbar angesehen werden, wenn innerhalb
von neun Monaten nach Ende des Monats, in dem der
Pfarrerin oder dem Pfarrer die Versetzung aus ihrer
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oder seiner bisherigen Stelle bekannt gegeben worden
ist, keine andere Stelle übertragen wurde.
(2)  Der Pfarrerin oder dem Pfarrer im Wartestand
kann jederzeit eine bestimmte Pfarrstelle übertragen
werden. Sie oder er ist verpflichtet, die Stelle anzu-
nehmen.
(3)  Im Falle des Wartestandes gemäß § 83 Absatz 2
in Verbindung mit § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5
PfDG.EKD bedürfen Bewerbungen der vorherigen
Genehmigung. Dies gilt auch für die Übernahme von
Vertretungsdiensten.
(4)  Auf die Erteilung eines Wartestandsauftrags be-
steht kein Anspruch. Besteht der Wartestandsauftrag
in der vorläufigen Verwaltung einer Pfarrstelle, ist die
Pfarrerin oder der Pfarrer zu seiner Übernahme nur
verpflichtet, wenn ihr oder ihm zugesichert wird, dass
der Auftrag mindestens sechs Monate bestehen blei-
ben wird, falls nicht später eintretende Gründe einen
Widerruf erfordern.
(5)  Während des Wartestands besteht ein Anspruch
auf Wartegeld nach Maßgabe der Bestimmungen des
Pfarrbesoldungsgesetzes der Landeskirche. Im Falle
des Absatzes 4 Satz 2 erhält die Pfarrerin oder der
Pfarrer die ihrem oder seinem Dienstumfang in der
verwalteten Pfarrstelle entsprechenden Bezüge, min-
destens das Wartegeld.

§ 28
Eintritt in den Ruhestand

(zu § 88 Absatz 3 PfDG.EKD)
Die Regelungen des Kirchengesetzes über besondere
Ruhestandsregelungen für Pfarrerinnen, Pfarrer, Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamte in den Jahren
2009 bis 2017 bleiben unberührt.

§ 29
Leistungsbescheid (zu § 106 PfDG.EKD)

(1)  Vermögensrechtliche Ansprüche aus einem öf-
fentlich-rechtlichen Pfarrdienstverhältnis können ge-
genüber einer Pfarrerin oder einem Pfarrer durch Leis-
tungsbescheid geltend gemacht werden.
(2)  Der Leistungsbescheid wird vom Landeskirchen-
amt auf Antrag der forderungsberechtigten kirchli-
chen Körperschaft oder von Amts wegen erlassen. Er
soll nur erlassen werden, wenn die Pfarrerin oder der
Pfarrer nicht zur Zahlung bereit oder nicht mit der
Einbehaltung von Dienst- oder Versorgungsbezügen
einverstanden ist.
(3)  Der Leistungsbescheid wird vollzogen, indem der
festgesetzte Betrag von den Bezügen der Pfarrerin
oder des Pfarrers einbehalten wird. Zur Vollziehung
ist die kirchliche Kassenstelle verpflichtet, durch die
die Dienst- oder Versorgungsbezüge gezahlt werden,
sobald ihr eine Ausfertigung des Leistungsbescheides
zugestellt ist. Die Kassenstelle führt die einbehaltenen
Beträge an die vom Landeskirchenamt angegebene
Stelle ab. Über Anträge auf Aussetzung der Vollzie-
hung entscheidet das Landeskirchenamt.

(4)  Das Landeskirchenamt bestimmt unter Berück-
sichtigung der Umstände des Einzelfalles die Höhe des
monatlich einzubehaltenden Betrages. Für die Fest-
setzung des monatlich einzubehaltenden Betrages gel-
ten als Höchstgrenze die Bestimmungen der Zivilpro-
zessordnung über die Unpfändbarkeit von Arbeitsein-
kommen entsprechend.
(5)  Für die Geltendmachung von vermögensrechtli-
chen Ansprüchen gegenüber versorgungsberechtigten
Angehörigen einer Pfarrerin oder eines Pfarrers gelten
die Absätze 1 bis 4 entsprechend.

§ 30
Beteiligung der Pfarrerschaft

(zu § 107 PfDG.EKD)
(1)  Für den Bereich der Landeskirche wird als Ver-
tretung der Pfarrerschaft eine Pfarrvertretung gebildet.
(2)  Die Pfarrvertretung ist zu beteiligen
a) bei allen Regelungen allgemeiner Art, die von

Leitungsorganen der Landeskirche zu erlassen
sind und das Dienstverhältnis, die Besoldung, die
Versorgung, die Ausbildung und Fortbildung der
Pfarrerinnen und Pfarrer sowie ihre sozialen Be-
lange betreffen, sowie

b) in personellen und sozialen Angelegenheiten ein-
zelner Pfarrerinnen und Pfarrer, für deren Rege-
lung die Bischöfin oder der Bischof oder das
Landeskirchenamt zuständig ist, auf Antrag der
oder des Betroffenen, der Bischöfin oder des Bi-
schofs oder des Landeskirchenamtes.

(3)  Vorgesehene Regelungen nach Absatz 2 Buchsta-
be a) legt der Rat der Landeskirche oder das Landes-
kirchenamt der Pfarrvertretung zur Stellungnahme
vor. Die kirchenleitenden Organe sind von der Stel-
lungnahme zu unterrichten. Die Pfarrvertretung kann
auch von sich aus Anregungen zu allgemeinen Rege-
lungen den kirchenleitenden Organen unterbreiten.
(4)  In den Fällen des Absatzes 2 Buchstabe b) unter-
richtet das Landeskirchenamt die Pfarrvertretung.
Weicht die Stellungnahme der Pfarrvertretung von der
Ansicht des zur Entscheidung berechtigten Leitungs-
organes der Landeskirche ab, sollen sich das Leitungs-
organ und die Pfarrvertretung um eine Einigung be-
mühen.
(5)  Das Weitere über Wahl, Zusammensetzung und
Geschäftsführung der Pfarrvertretung regelt eine Ver-
ordnung des Rates der Landeskirche.

§ 31
Privatrechtliches Dienstverhältnis

(zu § 108 PfDG.EKD)
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Angestelltenverhält-
nis sind nach einer Beschäftigungszeit von zehn Jah-
ren ordentlich unkündbar und haben dann das Recht,
sich um ausgeschriebene Pfarrstellen zu bewerben.
(2)  Für unkündbare Pfarrerinnen und Pfarrer tritt an
die Stelle der Versetzung in den Wartestand die Ge-
währung von Sonderurlaub; auf die Höhe der während
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des Sonderurlaubs zu gewährenden Vergütung finden
die Bestimmungen über das Wartegeld entsprechende
Anwendung.
(3)  Für Pfarrerinnen und Pfarrer im Angestelltenver-
hältnis tritt an die Stelle der Probezeit ein zeitlich be-
fristetes Dienstverhältnis. Liegen die Voraussetzun-
gen für die Feststellung der Anstellungsfähigkeit vor,
so kann der Pfarrerin oder dem Pfarrer die Begründung
eines unbefristeten Dienstverhältnisses vorgeschlagen
werden.
(4)  Amtspflichtverletzungen von Pfarrerinnen und
Pfarrern im Angestelltenverhältnis können mit Dis-
ziplinarverfügungen geahndet werden, soweit Diszip-
linarmaßnahmen nicht das Bestehen eines öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnisses voraussetzen. Die für
Pfarrerinnen und Pfarrer im öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis geltenden disziplinarrechtlichen Be-
stimmungen finden insoweit entsprechende Anwen-
dung.
(5)  Das Nähere zur Beschäftigung von Pfarrerinnen
und Pfarrern im Angestelltenverhältnis regelt eine
Verordnung des Landeskirchenamtes.

§ 32
Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt

(zu §§ 111 ff. PfDG.EKD)
(1)  Die Erteilung des von einer Pfarrerin oder einem
Pfarrer im Ehrenamt wahrzunehmenden Predigt-
auftrages bedarf der Zustimmung des Kirchenvorstan-
des. Die Pröpstin oder der Propst und die Dekanin oder
der Dekan sind zu hören. Die Verantwortung der zu-
ständigen Pfarrerin oder des zuständigen Pfarrers für
den pfarramtlichen Dienst in der Kirchengemeinde
bleibt unberührt.
(2)  Die Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt
in einem Kirchenkreis darf 20 v.H. der Zahl der Ge-
meindepfarrstellen nicht übersteigen.
(3)  Der Pfarrerin oder dem Pfarrer im Ehrenamt wer-
den die durch ihren oder seinen Dienst entstehenden
Auslagen ersetzt.
(4)  Die Dienstaufsicht führt die Dekanin oder der De-
kan oder eine oder ein von der Bischöfin oder dem
Bischof Beauftragte oder Beauftragter. Diese oder die-
ser erlässt eine Dienstanweisung, die der Genehmi-
gung des Landeskirchenamtes bedarf.
(5)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt sind ver-
pflichtet, an Maßnahmen zur Pfarrerfortbildung der
Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt nach näherer
Weisung der Bischöfin oder des Bischofs teilzuneh-
men.
(6)  Die Pfarrerin oder der Pfarrer im Ehrenamt gehört
dem Kirchenvorstand der Kirchengemeinde, für die
ihr oder ihm ein Predigtauftrag erteilt ist, mit beraten-
der Stimme an. Sie oder er gehört dem Pfarrkonvent
des Kirchenkreises an, in dem ihr oder ihm ein Pre-
digtauftrag erteilt ist.
(7)  Wird die Pfarrerin oder der Pfarrer im Ehrenamt
in den hauptamtlichen Dienst übernommen, so kann

der Dienst als Pfarrerin oder Pfarrer im Ehrenamt in
angemessenem Umfang auf den Probedienst ange-
rechnet werden. Die Feststellung der Anstellungsfä-
higkeit setzt jedoch eine Probezeit von mindestens ei-
nem Jahr voraus.
(8)  Vor einer Entscheidung über die Beendigung eines
Auftrages gemäß § 112 Absatz 2 Nummern 3 bis 5
PfDG.EKD werden die Pröpstin oder der Propst, die
Dekanin oder der Dekan, die oder der Beauftragte
nach Absatz 4 sowie die Pfarrerin oder der Pfarrer im
Ehrenamt angehört. Gegen die Entscheidung über die
Beendigung des Auftrags kann die Pfarrerin oder der
Pfarrer im Ehrenamt innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Rat der Landeskirche ein-
legen. Der Rat der Landeskirche entscheidet endgül-
tig.

§ 33
Zuständigkeiten (zu § 115 PfDG.EKD)

Soweit keine andere Zuständigkeit bestimmt ist, ist die
Bischöfin oder der Bischof zuständig.

Artikel 3
Änderung des Vikarsgesetzes

Das Kirchengesetz über die Rechtsstellung und Aus-
bildung der Vikare vom 17. Mai 1971 (KABl. S. 63),
zuletzt geändert durch das Änderungsgesetz vom
28. November 2006 (KABl. 2007 S. 34), wird wie
folgt geändert:
In § 2 wird ein neuer Absatz 5 mit folgendem Wortlaut
angefügt:
„(5)  Gleichwertige Ausbildung im Sinne von Absatz
4 Satz 1 ist der erfolgreiche Abschluss des berufsbe-
gleitenden Masterstudiengangs Evangelische Theolo-
gie der Philipps-Universität Marburg. Absolventen
dieses Studiengangs können in den Ausbildungsdienst
aufgenommen werden, wenn sie die Voraussetzungen
des Absatzes 1 Buchstaben a) und b) erfüllen, min-
destens fünf Jahre berufstätig gewesen sind, bei Be-
ginn des Ausbildungsdienstes das 48. Lebensjahr noch
nicht vollendet und in langjähriger Bindung an die
Landeskirche kirchliches Engagement gezeigt haben.
Über Anträge auf Zulassung zum Ausbildungsdienst
nach Satz 2 wird nach einem Kolloquium entschieden;
dabei können Ausnahmen von den in Satz 2 aufge-
führten Voraussetzungen zugelassen werden. Das Zu-
lassungskolloquium führt der Bischof unter Beteili-
gung des Predigerseminardirektors. Er kann den Prä-
laten mit seiner ständigen Vertretung beauftragen und
weitere Personen zur Teilnahme am Kolloquium hin-
zuziehen.“

Artikel 4
Änderung des Kirchengesetzes über die

Zweite Theologische Prüfung
Das Kirchengesetz über die Zweite Theologische Prü-
fung vom 9. Juli 1970 (KABl. S. 59), zuletzt geändert
durch das Änderungsgesetz vom 28. November 2007
(KABl. 2008 S. 41), wird wie folgt geändert:
Es wird ein neuer § 19 a mit folgendem Wortlaut ein-
gefügt:
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„Bei Absolventen, die nach § 2 Absatz 5 des Kirchen-
gesetzes über die Rechtsstellung und Ausbildung der
Vikare in den Ausbildungsdienst aufgenommen wor-
den sind, kann der Vorsitzende des Prüfungsamtes im
Einzelfall einzelne Prüfungsleistungen anerkennen,
die der Kandidat in einer anderen Berufsausbildung
erbracht hat, wenn sie als gleichwertig anzusehen sind;
dabei entscheidet er über die Einbeziehung dieser an-
derweitigen Prüfungsleistungen in das Gesamtergeb-
nis der Prüfung. Für Personen nach Satz 1 entfällt die
Übersetzung nach § 16 Absatz 1 Buchstabe a).“

Artikel 5
Änderung des Pfarrbesoldungsgesetzes

Das Kirchengesetz über die Besoldung und Versor-
gung der Pfarrer der Evangelischen Kirche von Kur-
hessen-Waldeck (Pfarrbesoldungsgesetz) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1988 (KABl.
S. 125), zuletzt geändert durch das Sechste Ände-
rungsgesetz vom 25. November 2009 (KABl. S. 241),
wird wie folgt geändert:
1. § 5 Absatz 2 erhält folgenden Wortlaut:

„Pfarrer im Probedienst, die mit einem besonderen
Dienst nach § 3 Absatz 4 des Ausführungsgesetzes
zum Pfarrdienstgesetz der EKD beauftragt sind,
erhalten für die Dauer dieses Auftrages das Grund-
gehalt der Besoldungsgruppe A 10.“

2. § 8 wird gestrichen.
3. In § 34 Absatz 1 werden neue Sätze 4 und 5 mit

folgendem Wortlaut angefügt:
„Für die Berechnung der ruhegehaltfähigen
Dienstbezüge sind die Verhältnisse im Zeitpunkt
der Versetzung in den Wartestand maßgebend. Das
Wartegeld darf die Dienstbezüge, die dem Pfarrer
zum Zeitpunkt der Versetzung in den Wartestand
zustanden, nicht übersteigen.“

Artikel 6
Änderung des Akademiegesetzes

Das Kirchengesetz über die Evangelische Akademie
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
vom 15. März 1974 (KABl. S. 93), zuletzt geändert
durch das Änderungsgesetz vom 23. April 1982
(KABl. S. 48), wird wie folgt geändert:
In § 4 Absatz 1 Satz 1 werden im 1. Halbsatz die Wör-
ter „auf eine Zeit bis zu zehn Jahren“ gestrichen und
erhält der 2. Halbsatz folgenden Wortlaut:
„hinsichtlich der Dauer ihrer Berufung gelten die Be-
stimmungen über die Übertragung einer landeskirch-
lichen Pfarrstelle entsprechend.“

Artikel 7
Änderung der Verordnung über die

Wahl und Geschäftsführung des
Pfarrerausschusses

Die Verordnung über die Wahl und Geschäftsführung
des Pfarrerausschusses der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck vom 18. September 1973 (KABl.
S. 108), zuletzt geändert durch die Vierte Änderungs-
verordnung vom 19. Januar 1994 (KABl. S. 54), wird
wie folgt geändert:

1. Die Verordnung erhält die Überschrift „Verord-
nung über die Pfarrvertretung in der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck (PfVertrVO)“.

2. a) Es wird ein neuer § 1 mit folgendem Wortlaut
eingefügt:
„(1) Für den Bereich der Landeskirche wird
als Vertretung der Pfarrerschaft eine Pfarr-
vertretung gebildet. Ihr wird die Vertretung
der Vikare und der schwerbehinderten Pfarrer
mit übertragen.
(2) Die Pfarrvertretung besteht aus neun Mit-
gliedern. Auf den Sprengel Kassel entfallen
drei Mitglieder, auf die übrigen Sprengel je
zwei Mitglieder. Unter den Mitgliedern aus
dem Sprengel Kassel muss sich mindestens
ein landeskirchlicher Pfarrer befinden. Für je-
des Mitglied ist ein Stellvertreter zu wählen.
(3) Die Mitglieder und deren Stellvertreter
müssen Pfarrer der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck sein und im aktiven
Dienst stehen. Nicht wählbar sind Pfarrer, die
einem Leitungsorgan der Landeskirche ange-
hören.
(4) Die Mitglieder der Pfarrvertretung und ih-
re Stellvertreter werden aus der Mitte der Ver-
sammlungen der Pfarrerschaft gewählt, die in
den einzelnen Sprengeln einberufen werden.
Bei Kirchenkreispfarrern sowie landeskirch-
lichen Pfarrern richtet sich die Zugehörigkeit
zu einem Sprengel nach der Gemeinde, in der
sie ihren Predigtauftrag haben. Das Wahlrecht
ruht während der Beurlaubung für eine Tätig-
keit außerhalb der Landeskirche.
(5) Der Bischof kann Mitglieder der Pfarrver-
tretung in angemessenem Umfang von ihrer
dienstlichen Tätigkeit freistellen, soweit es
zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufga-
ben in der Pfarrvertretung erforderlich ist.“

b) Die bisherigen §§ 1 bis 18 werden zu neuen
§§ 2 bis 20; dabei wird der bisherige § 14 a zu
§ 16.

3. Der neue § 16 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige einzige Absatz wird Absatz 1.

In diesem Absatz werden die Wörter „gemäß
§ 86 Absatz 4 des Pfarrerdienstgesetzes“ ge-
strichen.

b) Es werden zwei neue Absätze 2 und 3 mit fol-
gendem Wortlaut angefügt:
„(2) Das Landeskirchenamt bestellt nach An-
hörung der Pfarrvertretung eine Vertrauens-
person für schwerbehinderte Pfarrer.
(3) Zu der Beratung von Angelegenheiten von
Vikaren ist deren Vertreter, zu der Beratung
von Angelegenheiten schwerbehinderter
Pfarrer ist die Vertrauensperson nach
Absatz 2 mit beratender Stimme hinzuzuzie-
hen.“

256   Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck - 12/2011



4. Der neue § 18 wird wie folgt geändert:
a) Es wird ein neuer Absatz 2 mit folgendem

Wortlaut eingefügt:
„(2) Übernimmt ein Mitglied oder ein Stell-
vertreter ein anderes Amt im Bereich des
Sprengels, so wird dadurch seine Stellung in
der Pfarrvertretung während der laufenden
Amtszeit nicht berührt. Satz 1 gilt nicht, wenn
der landeskirchliche Pfarrer aus dem Sprengel
Kassel (§ 10) oder sein Stellvertreter ein Ge-
meindepfarramt übernimmt; in diesem Fall
scheidet der Pfarrer aus der Pfarrvertretung
aus.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.
Artikel 8

Inkrafttreten, Außerkrafttreten und
Übergangsvorschriften

(1)  Artikel 1 dieses Kirchengesetzes tritt mit Wirkung
zum 1. Januar 2012 in Kraft. Das Landeskirchenamt
wird ermächtigt, die Zustimmung zum Pfarrdienstge-
setz der EKD gegenüber dem Rat der EKD zu erklären.
(2)  Im Übrigen tritt dieses Kirchengesetz zu dem Zeit-
punkt in Kraft, zu dem der Rat der EKD das Inkraft-
treten des Pfarrdienstgesetzes der EKD für die Evan-
gelische Kirche von Kurhessen-Waldeck bestimmt.
(3)  Zu dem in Absatz 2 bestimmten Zeitpunkt treten
das Pfarrerdienstgesetz der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. Dezember 1996 (KABl. S. 192), das
Kirchengesetz über die Zulassung und Ausbildung
zum Dienst als Pfarrverwalter vom 28. November
2006 (KABl. 2007 S. 36) sowie das Kirchengesetz
über die Abschlussprüfung der Pfarrverwalteranwär-
ter vom 28. November 2006 (KABl. 2007 S. 37) außer
Kraft.
(4)  Die aufgrund des bisherigen Pfarrerdienstgesetzes
der Landeskirche erlassenen Regelungen gelten wei-
ter, soweit sie nicht zu den Artikeln dieses Kirchen-
gesetzes im Widerspruch stehen.
(5)  Soweit in Rechtstexten auf das bisherige Pfarrer-
dienstgesetz der Landeskirche Bezug genommen oder
verwiesen wird, treten an seine Stelle das Pfarrdienst-
gesetz der EKD und das Ausführungsgesetz der Lan-
deskirche.

Das vorstehende Kirchengesetz wird hiermit verkün-
det.

Kassel, den 7. Dezember 2011
Dr. H e i n

Bischof

Kirchengesetz zur Regelung der
Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen

und Pfarrer in der Evangelischen
Kirche in Deutschland

(Pfarrdienstgesetz der EKD –
PfDG.EKD)

Vom 10. November 2010
Das gemäß Artikel 1 des vorstehenden Gesetzes gel-
tende Kirchengesetz zur Regelung der Dienstverhält-
nisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (Pfarrdienstgesetz der
EKD – PfDG.EKD) vom 10. November 2010 (Abl.
EKD 2010 S. 307) wird nachstehend veröffentlicht.

Kassel, den 9. Dezember 2011 Landeskirchenamt
Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

Kirchengesetz zur Regelung der
Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und
Pfarrer in der Evangelischen Kirche in

Deutschland (Pfarrdienstgesetz der EKD –
PfDG.EKD)

Vom 10. November 2010

(ABl. EKD 2010, S. 307)
Berichtigung vom 4. Juli 2011

(ABl. EKD 2011 S. 149)

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
hat mit Zustimmung der Kirchenkonferenz auf Grund
des Artikels 10 Absatz 1 und des Artikels 10a Absatz
2 Buchstabe b und c der Grundordnung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland1 das folgende Kirchen-
gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

Teil 1 Grundbestimmungen
§ 1 Amt der öffentlichen Wortverkündigung und

Sakramentsverwaltung, Geltungsbereich
§ 2 Pfarrdienstverhältnis

Teil 2 Ordination
§ 3 Ordination
§ 4 Voraussetzungen, Verfahren
§ 5 Verlust, Ruhen
§ 6 Erneutes Anvertrauen
§ 7 Anerkennung der Ordination

Teil 3 Probedienst und Anstellungsfähigkeit

Kapitel 1 Pfarrdienstverhältnis auf Probe
§ 8 Allgemeine Regelungen zum Pfarrdienstver-

hältnis auf Probe
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§ 9 Voraussetzungen, Eignung
§ 10 Begründung des Pfarrdienstverhältnisses auf

Probe
§ 11 Auftrag und Ordination
§ 12 Dauer des Probedienstes
§ 13 Dienstunfähigkeit
§ 14 Beendigung

Kapitel 2 Anstellungsfähigkeit
§ 15 Wesen der Anstellungsfähigkeit
§ 16 Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit
§ 17 Anerkennung der Anstellungsfähigkeit
§ 18 Verlust, erneute Zuerkennung

Teil 4 Begründung des Pfarrdienstverhältnisses
§ 19 Voraussetzungen
§ 20 Berufung
§ 21 Nichtigkeit der Berufung
§ 22 Rücknahme der Berufung
§ 23 Rechtsfolgen von Nichtigkeit und Rücknah-

me, Amtshandlungen

Teil 5 Amt und Rechtsstellung

Kapitel 1 Wahrnehmung des Dienstes
§ 24 Amtsführung
§ 25 Wahrnehmung des geordneten kirchlichen

Dienstes
§ 26 Gesamtkirchliche Einbindung des Dienstes
§ 27 Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer
§ 28 Parochialrecht
§ 29 Amtsbezeichnungen

Kapitel 2 Pflichten
§ 30 Beichtgeheimnis und seelsorgliche Schwei-

gepflicht
§ 31 Amtsverschwiegenheit
§ 32 Geschenke und Vorteile
§ 33 Unterstützung von Vereinigungen
§ 34 Verhalten im öffentlichen Leben
§ 35 Mandatsbewerbung
§ 36 Amtskleidung
§ 37 Erreichbarkeit
§ 38 Residenzpflicht, Dienstwohnung
§ 39 Ehe und Familie
§ 40 Verwaltungsarbeit
§ 41 Pflichten bei Beendigung eines Auftrages
§ 42 Fernbleiben vom Dienst, Verletzung der

Pflicht zur Erreichbarkeit
§ 43 Mitteilungen in Strafsachen
§ 44 Amtspflichtverletzung

§ 45 Lehrpflichtverletzung
§ 46 Schadensersatz

Kapitel 3 Rechte
§ 47 Recht auf Fürsorge
§ 48 Seelsorge
§ 49 Unterhalt
§ 50 Abtretung von Schadensersatzansprüchen
§ 51 Schäden bei Ausübung des Dienstes
§ 52 Dienstfreier Tag
§ 53 Erholungs- und Sonderurlaub
§ 54 Mutterschutz, Elternzeit, Arbeitsschutz, Re-

habilitation und Teilhabe behinderter Men-
schen

Kapitel 4 Begleitung des Dienstes, Aufsicht
§ 55 Personalentwicklung und Fortbildung
§ 56 Beurteilungen
§ 57 Visitation
§ 58 Dienstaufsicht
§ 59 Ersatzvornahme
§ 60 Vorläufige Untersagung der Dienstausübung

Kapitel 5 Personalakten
§ 61 Personalaktenführung
§ 62 Einsichts- und Auskunftsrecht

Kapitel 6 Nebentätigkeit
§ 63 Nebentätigkeit, Grundsatz
§ 64 Angeordnete Nebentätigkeiten
§ 65 Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten
§ 66 Genehmigungsfreie Nebentätigkeiten
§ 67 Rechtsverordnung über Nebentätigkeiten

Teil 6 Veränderungen des Pfarrdienstverhältnis-
ses

Kapitel 1 Beurlaubung und Teildienst
§ 68 Beurlaubung und Teildienst
§ 69 Beurlaubung und Teildienst aus familiären

Gründen
§ 70 Beurlaubung im kirchlichen Interesse
§ 71 Beurlaubung und Teildienst aus anderen

Gründen
§ 72 Informationspflicht und Benachteiligungs-

verbot
§ 73 Erwerbstätigkeit und Nebentätigkeit wäh-

rend einer Beurlaubung oder eines Teildiens-
tes

§ 74 Verfahren
§ 75 Allgemeine Rechtsfolgen der Beurlaubung
§ 76 Beendigung der Beurlaubung und des Teil-

dienstes
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Kapitel 2 Abordnung, Zuweisung, Versetzung,
Umwandlung und Wartestand
§ 77 Abordnung
§ 78 Zuweisung
§ 79 Versetzung
§ 80 Versetzungsvoraussetzungen und -verfahren
§ 81 Regelmäßiger Stellenwechsel
§ 82 Umwandlung in ein Kirchenbeamtenverhält-

nis
§ 83 Versetzung in den Wartestand
§ 84 Verfahren und Rechtsfolgen der Versetzung

in den Wartestand
§ 85 Verwendung nach Versetzung in den Warte-

stand
§ 86 Beendigung des Wartestandes

Kapitel 3 Ruhestand
§ 87 Eintritt in den Ruhestand
§ 88 Ruhestand vor Erreichen der Regelalters-

grenze
§ 89 Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit, Ver-

pflichtung zur Rehabilitation
§ 90 Begrenzte Dienstfähigkeit
§ 91 Verfahren bei Dienstunfähigkeit
§ 92 Versetzung aus dem Warte- in den Ruhestand
§ 93 Versetzung in den Ruhestand
§ 94 Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Ru-

hestandes
§ 95 Wiederverwendung nach Versetzung in den

Ruhestand

Teil 7 Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses
§ 96 Beendigung
§ 97 Entlassung kraft Gesetzes
§ 98 Entlassung wegen einer Straftat
§ 99 Entlassung ohne Antrag
§ 100 Entlassung auf Antrag
§ 101 Verfahren und Rechtsfolgen der Entlassung
§ 102 Entfernung aus dem Dienst

Teil 8 Rechtsschutz, Verfahren und Beteiligung
der Pfarrerschaft
§ 103 Verwaltungsverfahren
§ 104 Allgemeines Beschwerde- und Antragsrecht
§ 105 Rechtsweg, Vorverfahren
§ 106 Leistungsbescheid
§ 107 Beteiligung der Pfarrerschaft

Teil 9 Sondervorschriften
§ 108 Privatrechtliches Dienstverhältnis
§ 109 Pfarrdienstverhältnis auf Zeit

§ 110 Pfarrdienst in einer evangelischen Gemeinde
deutscher Sprache oder Herkunft im Ausland

§ 111 Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt
§ 112 Auftrag im Pfarrdienstverhältnis im Ehren-

amt
§ 113 Beendigung und Ruhen des Pfarrdienstver-

hältnisses im Ehrenamt
§ 114 Besondere Regelungen für Pfarrdienstver-

hältnisse im Ehrenamt

Teil 10 Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 115 Zuständigkeiten, Anstellungskörperschaf-

ten, Beteiligung kirchlicher Stellen
§ 116 Vorbehalt für Staatskirchenverträge und Be-

stimmungen im Zusammenhang mit dem öf-
fentlichen Dienst

§ 117 Regelungszuständigkeiten
§ 118 Übergangsbestimmungen
§ 119 Bestehende Pfarrdienstverhältnisse
§ 120 Inkrafttreten
§ 121 Außerkrafttreten

Teil 1 Grundbestimmungen

§ 1 Amt der öffentlichen Wortverkündigung
und Sakramentsverwaltung, Geltungsbereich

(1)  Die Kirche lebt vom Evangelium Jesu Christi, das
in Wort und Sakrament zu bezeugen sie beauftragt ist.
Zu diesem kirchlichen Zeugendienst sind alle Getauf-
ten berufen. Auftrag und Recht zur öffentlichen Aus-
übung dieses Amtes vertraut die Kirche Pfarrerinnen
und Pfarrern mit der Ordination an (Amt der öffentli-
chen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung).
(2)  Die Ordination setzt voraus, dass ein geordneter
kirchlicher Dienst übertragen werden soll, der die öf-
fentliche Wortverkündigung und die Sakramentsver-
waltung einschließt.
(3)  Dieses Kirchengesetz regelt das Pfarrdienstver-
hältnis als Form des geordneten kirchlichen Dienstes,
in den Pfarrerinnen und Pfarrer von der Evangelischen
Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Zusammenschlüssen berufen werden.

§ 2 Pfarrdienstverhältnis
(1)  Das Pfarrdienstverhältnis ist ein kirchengesetzlich
geregeltes öffentlich-rechtliches Dienst- und Treue-
verhältnis zu der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, den Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusam-
menschlüssen (Dienstherren). Diese Dienstherren be-
sitzen das Recht, Pfarrdienstverhältnisse zu begründen
(Dienstherrnfähigkeit). Ihre obersten kirchlichen Ver-
waltungsbehörden sind jeweils oberste Dienstbehör-
den.
(2)  Ein Pfarrdienstverhältnis wird auf Lebenszeit be-
gründet. Ein Pfarrdienstverhältnis kann auch begrün-
det werden
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1. auf Probe, wenn zur späteren Verwendung im
Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit eine Probe-
zeit abzuleisten ist (§ 9),

2. auf Zeit für die Dauer einer Beurlaubung aus einem
bereits bestehenden öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis, wenn für eine bestimmte Zeit ein geor-
dneter kirchlicher Dienst im Sinne des § 1 Absatz
2 wahrgenommen werden soll (§ 109),

3. als Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt, wenn ein
geordneter kirchlicher Dienst im Sinne des § 1 Ab-
satz 2 regelmäßig unentgeltlich im Ehrenamt wahr-
genommen werden soll (§ 111).

(3)  Die Evangelische Kirche in Deutschland kann
Pfarrerinnen und Pfarrer in ein Pfarrdienstverhältnis
berufen, die in einer Gliedkirche oder einem glied-
kirchlichen Zusammenschluss ordiniert worden sind.

Teil 2 Ordination

§ 3 Ordination
(1)  Das mit der Ordination anvertraute Amt der öf-
fentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwal-
tung (Amt) ist auf Lebenszeit angelegt.
(2)  Die Ordinierten sind durch die Ordination ver-
pflichtet, das anvertraute Amt im Gehorsam gegen den
dreieinigen Gott in Treue zu führen, das Evangelium
von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift ge-
geben und im Bekenntnis ihrer Kirche bezeugt ist, rein
zu lehren, die Sakramente ihrer Einsetzung gemäß zu
verwalten, ihren Dienst nach den Ordnungen ihrer
Kirche auszuüben, das Beichtgeheimnis und die seel-
sorgliche Schweigepflicht zu wahren und sich in ihrer
Amts- und Lebensführung so zu verhalten, dass die
glaubwürdige Ausübung des Amtes nicht beeinträch-
tigt wird.
(3)  Die in der Ordination begründeten Rechte und
Pflichten sind für Ordinierte, die in einem kirchlichen
Dienstverhältnis stehen, auch Rechte und Pflichten
aus dem Dienstverhältnis.

§ 4 Voraussetzungen, Verfahren
(1)  Das Amt der öffentlichen Wortverkündigung und
Sakramentsverwaltung kann durch die Ordination
Frauen und Männern anvertraut werden, die sich im
Glauben an das Evangelium gebunden wissen, am Le-
ben der christlichen Gemeinde teilnehmen und die
nach ihrer Persönlichkeit, ihrer Befähigung und ihrer
Ausbildung für den Dienst der öffentlichen Wortver-
kündigung und Sakramentsverwaltung geeignet sind.
(2)  Der Entscheidung über die Ordination geht ein
Ordinationsgespräch über die Bedeutung der Ordina-
tion und die Voraussetzungen für die Übernahme des
Amtes voraus.
(3)  Eine Versagung der Ordination ist auf Verlangen
zu begründen. Die Versagung der Ordination ist recht-
lich nur insoweit überprüfbar, als Verfahrensmängel
geltend gemacht werden.
(4)  Vor der Ordination erklären diejenigen, die ordi-
niert werden sollen: "Ich gelobe vor Gott, das Amt der

öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsver-
waltung im Gehorsam gegen den dreieinigen Gott in
Treue zu führen, das Evangelium von Jesus Christus,
wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Be-
kenntnis meiner Kirche bezeugt ist, rein zu lehren, die
Sakramente ihrer Einsetzung gemäß zu verwalten,
meinen Dienst nach den Ordnungen meiner Kirche
auszuüben, das Beichtgeheimnis und die seelsorgliche
Schweigepflicht zu wahren und mich in meiner Amts-
und Lebensführung so zu verhalten, dass die glaub-
würdige Ausübung des Amtes nicht beeinträchtigt
wird". Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können je für ihren Bereich eine andere
Verpflichtungserklärung bestimmen.
(5)  Die Ordination wird in einem Gottesdienst nach
der Ordnung der Agende vollzogen. Über die Ordina-
tion wird eine Urkunde ausgestellt.

§ 5 Verlust, Ruhen
(1)  Ordinierte verlieren Auftrag und Recht zur öffent-
lichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
1. durch schriftlich erklärten Verzicht,
2. durch Austritt aus der Kirche,
3. bei Anschluss an eine andere Kirche oder Religi-

onsgemeinschaft, die nicht mit der Evangelischen
Kirche in Deutschland, einer Gliedkirche oder ei-
nem gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kan-
zel- und Abendmahlsgemeinschaft steht,

4. bei Nichtigkeit und Rücknahme der Berufung in
das Dienstverhältnis,

5. bei Verlust der Anstellungsfähigkeit,
6. bei Entlassung,
7. wenn kein geordneter kirchlicher Dienst übertra-

gen ist,
8. durch entsprechende Entscheidung in einem Lehr-

beanstandungs- oder Disziplinarverfahren.
Die Nummern 2 und 6 finden keine Anwendung, wenn
die Pfarrerin oder der Pfarrer mit vorheriger Geneh-
migung der obersten Dienstbehörde im unmittelbaren
Zusammenhang mit dem Kirchenaustritt Mitglied ei-
ner Kirche wird, die mit der Evangelischen Kirche in
Deutschland, einer Gliedkirche oder einem gliedkirch-
lichen Zusammenschluss in Kanzel- und Abend-
mahlsgemeinschaft steht.
(2)  Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkün-
digung und Sakramentsverwaltung können im kirch-
lichen Interesse belassen werden. Die Belassung kann
jederzeit widerrufen werden. Ein kirchliches Interesse
im Sinne des Satzes 1 kann insbesondere vorliegen
1. im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2, 3 und

6, wenn eine Pfarrerin oder ein Pfarrer die Entlas-
sung aus dem Pfarrdienstverhältnis beantragt, um
in den Dienst einer anderen evangelischen Kirche
zu treten, mit der keine Kanzel- und Abendmahls-
gemeinschaft besteht, und das Benehmen mit die-
ser Kirche hergestellt ist,

2. im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 5, 6 und
7, wenn die künftige Tätigkeit der oder des Ordi-
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nierten im deutlichen Zusammenhang mit dem
Verkündigungsauftrag steht.

(3)  Mit dem Verlust von Auftrag und Recht zur öf-
fentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwal-
tung geht auch die Anstellungsfähigkeit verloren so-
wie das Recht, die Amtsbezeichnung zu führen und
die Amtskleidung zu tragen. Die Ordinationsurkunde
ist zurückzugeben. Wird sie trotz Aufforderung nicht
zurückgegeben, so ist sie für ungültig zu erklären. Der
Verlust der Rechte aus der Ordination ist im Amtsblatt
der Evangelischen Kirche in Deutschland bekannt zu
machen.
(4)  Der Verlust der Rechte aus der Ordination und der
Widerruf der Belassung sind in einem schriftlichen,
mit Gründen versehenen Bescheid festzustellen. In
diesem ist auch der Zeit-punkt des Verlustes zu be-
stimmen und auf die Rechtsfolgen hinzuweisen.
(5)  Das Ruhen der Rechte aus der Ordination kann
festgestellt werden, wenn eine Pfarrerin oder ein Pfar-
rer wegen einer Krankheit oder einer Behinderung
nicht in der Lage ist, die eigenen Angelegenheiten zu
besorgen. Das Recht der öffentlichen Wortverkündi-
gung und Sakramentsverwaltung darf während des
Ruhens im Einzelfall mit Genehmigung ausgeübt wer-
den.
(6)  Für Pfarrerinnen und Pfarrer, denen bei der Ent-
lassung Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortver-
kündigung und Sakramentsverwaltung belassen wur-
den, gelten § 3 Absatz 2 und die §§ 30 bis 34 entspre-
chend. Sie unterstehen der Lehr- und Disziplinarauf-
sicht der Kirche, in der sie einen geordneten kirchli-
chen Dienst ausüben, hilfsweise der Kirche, in der sie
zuletzt einen geordneten kirchlichen Dienst ausgeübt
haben. Die Kirche, die die Lehr- und Disziplinarauf-
sicht ausübt, entscheidet auch über die weitere Belas-
sung oder den Entzug der Rechte aus der Ordination.

§ 6 Erneutes Anvertrauen
(1)  Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkün-
digung und Sakramentsverwaltung können auf Antrag
erneut anvertraut werden; die Ordination wird dabei
nicht wiederholt. Bevor Auftrag und Recht zur öffent-
lichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
erneut anvertraut werden, ist die Erklärung nach § 4
Absatz 4 zu wiederholen.
(2)  Vor einer Entscheidung nach Absatz 1 ist das Be-
nehmen mit der Kirche herzustellen, die den Verlust
von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkün-
digung und Sakramentsverwaltung festgestellt hat.
(3)  Die Ordinationsurkunde ist wieder auszuhändigen
oder neu auszustellen.

§ 7 Anerkennung der Ordination
(1)  Jede im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes
vollzogene Ordination einer Pfarrerin oder eines Pfar-
rers wird anerkannt. Satz 1 gilt entsprechend für Ver-
lust, Beschränkung, Ruhen und erneutes Anvertrauen
der Rechte aus der Ordination.

(2)  Absatz 1 gilt entsprechend für die Ordination von
Pfarrerinnen und Pfarrern, die durch eine Kirche or-
diniert wurden, mit der die gegenseitige Anerkennung
der Ordination für alle Gliedkirchen der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland vereinbart wurde.
(3)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se können je für ihren Bereich die Ordination durch
eine andere in- oder ausländische Kirche anerkennen.
(4)  Ordinierte können beim Wechsel des Dienstherrn
auf das Bekenntnis der aufnehmenden Gliedkirche
oder des aufnehmenden gliedkirchlichen Zusammen-
schlusses verpflichtet werden, sofern sie nicht bereits
anlässlich ihrer Ordination hierauf verpflichtet wur-
den.
Teil 3 Probedienst und Anstellungsfähigkeit

Kapitel 1 Pfarrdienstverhältnis auf Probe

§ 8 Allgemeine Regelungen zum
Pfarrdienstverhältnis auf Probe

(1)  Im Probedienst soll innerhalb eines bestimmten
Zeitraumes die Bewährung in der selbständigen und
eigenverantwortlichen Ausübung des Pfarrdienstes
festgestellt werden.
(2)  Die Regelungen dieses Kirchengesetzes sind auf
Pfarrdienstverhältnisse auf Probe anzuwenden, soweit
sie nicht die Übertragung einer Stelle voraussetzen
und nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 9 Voraussetzungen, Eignung
(1)  In das Pfarrdienstverhältnis auf Probe kann nur
berufen werden, wer
1. einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in

Deutschland angehört,
2. nach Persönlichkeit und Befähigung erwarten

lässt, den Anforderungen des Pfarrdienstes zu ge-
nügen,

3. die vorgeschriebene wissenschaftliche und prakti-
sche Ausbildung für den Pfarrdienst erhalten und
die vorgeschriebenen Prüfungen bestanden hat,

4. nicht infolge des körperlichen Zustandes oder aus
gesundheitlichen Gründen bei der Ausübung des
Pfarrdienstes wesentlich beeinträchtigt ist,

5. bereit ist, die nach § 4 Absatz 4 mit der Ordination
einzugehenden Verpflichtungen zu übernehmen,

6. erwarten lässt, nicht vorzeitig wegen Dienstunfä-
higkeit in den Ruhestand versetzt zu werden und

7. das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
In besonders begründeten Fällen kann von den Vor-
aussetzungen des Satzes 1 Nummer 3 und 7 abgewi-
chen werden. Ein besonders begründeter Fall liegt ins-
besondere vor, wenn das 35. Lebensjahr aufgrund
Mutterschutz, Elternzeit oder Pflege von Angehörigen
überschritten wurde.
(2)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se können je für ihren Bereich ein höheres Höchstalter
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für die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe
festsetzen.
(3)  In das Pfarrdienstverhältnis auf Probe können
auch Bewerberinnen und Bewerber berufen werden,
die die Anstellungsfähigkeit besitzen und deren Über-
nahme in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit be-
absichtigt ist.
(4)  Ein Anspruch auf Berufung in ein Pfarrdienstver-
hältnis auf Probe besteht nicht.

§ 10 Begründung des Pfarrdienstverhältnisses
auf Probe

(1)  Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe wird durch
Berufung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer im Pfarr-
dienstverhältnis auf Probe begründet. Die Amtsbe-
zeichnung lautet "Pfarrerin" oder "Pfarrer".
(2)  Die Berufung erfolgt durch Aushändigung einer
Berufungsurkunde. Sie wird mit Aushändigung der
Berufungsurkunde wirksam, wenn nicht in der Urkun-
de ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist.
Eine Berufung auf einen zurückliegenden Zeitpunkt
ist unzulässig und insoweit unwirksam.
(3)  Die Berufungsurkunde muss die Worte "unter Be-
rufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe" enthal-
ten.

§ 11 Auftrag und Ordination
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis
auf Probe werden in der Regel mit einem gemeindli-
chen Dienst (§ 27) beauftragt. Der Auftrag kann aus
dienstlichen oder wichtigen persönlichen Gründen ge-
ändert werden.
(2)  Der Auftrag kann durch eine Dienstbeschreibung
geregelt werden.
(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis
auf Probe sollen zu Beginn des Probedienstes ordiniert
werden. Wird die Ordination gemäß § 118 Absatz 2
erst später vollzogen, sollen sie mit der öffentlichen
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung vor-
läufig beauftragt werden.
(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis
auf Probe werden bei Antritt des Dienstes in einem
Gottesdienst vorgestellt.

§ 12 Dauer des Probedienstes
(1)  Der Probedienst dauert drei Jahre. Der Probedienst
kann im Einzelfall unter Anrechnung anderer Dienste
bis auf ein Jahr verkürzt oder aus besonderen Gründen
um höchstens zwei Jahre verlängert werden. Die ge-
nannten Fristen verlängern sich um die Dauer einer
Beurlaubung und einer Inanspruchnahme von Eltern-
zeit, soweit währenddessen kein Dienst mit mindes-
tens der Hälfte eines vollen Dienstumfangs ausgeübt
wird. Vor Ablauf des Probedienstes ist über die Zuer-
kennung der Anstellungsfähigkeit zu entscheiden.
(2)  Ergeben sich Zweifel an der Bewährung, so soll
dies der Pfarrerin oder dem Pfarrer im Pfarrdienstver-
hältnis auf Probe alsbald mitgeteilt und gemeinsam

erörtert werden. Es können geeignete Maßnahmen an-
geordnet, ein anderer Auftrag übertragen und der Pro-
bedienst bis zu der zulässigen Höchstdauer verlängert
werden. Die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung
nach § 14 Absatz 2 Nummer 1 bleibt unberührt.
(3)  Nach der Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit
wird das Pfarrdienstverhältnis auf Probe fortgesetzt.
(4)  Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können die Dauer des Probedienstes all-
gemein verkürzen und die in Absatz 1 Satz 2 genann-
ten Fristen abweichend regeln. Sie können nähere Re-
gelungen über die Feststellung der Eignung und die
Verlängerung des Probedienstes nach Absatz 2 tref-
fen.

§ 13 Dienstunfähigkeit
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis
auf Probe sind in den Ruhestand zu versetzen, wenn
sie infolge Krankheit, Verletzung oder sonstiger Be-
schädigung, die sie sich ohne grobes Verschulden bei
der Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes zu-
gezogen haben, dienstunfähig (§ 89 Absatz 1) gewor-
den sind. Sie können in den Ruhestand versetzt wer-
den, wenn sie aus anderen Gründen dienstunfähig ge-
worden sind; § 94 Absatz 1 findet Anwendung.
(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis
auf Probe werden nach Zuerkennung der Anstellungs-
fähigkeit auch dann in den Ruhestand versetzt, wenn
sie aus anderen Gründen dienstunfähig geworden sind.
§ 94 Absatz 1 findet Anwendung.
(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis
auf Probe können nicht in den Wartestand versetzt
werden.

§ 14 Beendigung
(1)  Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe endet in der
Regel durch die Berufung in ein Pfarrdienstverhältnis
auf Lebenszeit.
(2)  Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe wird außer
durch Tod und durch Beendigung nach den §§ 97 bis
100 und § 102 durch Entlassung beendet, wenn
1. die Pfarrerin oder der Pfarrer im Pfarrdienstver-

hältnis auf Probe sich nicht im Sinne des § 16 Ab-
satz 1 bewährt hat,

2. im Laufe der Probezeit eine der Voraussetzungen
für die Berufung nach § 9 Absatz 1 weggefallen ist,
ohne dass ein Fall von § 13 Absatz 1 vorliegt,

3. eine Amtspflichtverletzung vorliegt, die im Pfarr-
dienstverhältnis auf Lebenszeit mindestens eine
Kürzung der Bezüge zur Folge hätte,

4. die Pfarrerin oder der Pfarrer im Pfarrdienstver-
hältnis auf Probe dienstunfähig ist und nicht in den
Ruhestand versetzt wird,

5. die Ordination versagt worden ist.
(3)  Das Pfarrdienstverhältnis auf Probe ist durch Ent-
lassung zu beenden, wenn nicht innerhalb von vier
Jahren nach Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit
ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit begründet
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wird. Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können abweichende Regelungen hierzu
erlassen. Die Frist verlängert sich um die Dauer einer
Beurlaubung, des Mutterschutzes und einer Inan-
spruchnahme von Elternzeit.
(4)  Bei einer Entlassung nach Absatz 2 Nummer 1, 2,
4 und 5 sowie nach Absatz 3 sind folgende Fristen
einzuhalten:
bei einem Probedienst von
- bis zu drei Monaten zwei Wochen zum Monats-

schluss,
- mehr als drei Monaten ein Monat zum Monats-

schluss,
- mehr als einem Jahr sechs Wochen zum Schluss

eines Kalendervierteljahres,
- mehr als drei Jahren drei Monate zum Schluss des

Kalendervierteljahres.
Kapitel 2 Anstellungsfähigkeit

§ 15 Wesen der Anstellungsfähigkeit
(1)  Anstellungsfähigkeit ist die Fähigkeit, unter Be-
rufung in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit eine
Stelle insbesondere in einer Kirchengemeinde über-
tragen zu bekommen.
(2)  Die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit be-
gründet keinen Anspruch auf Berufung in ein Pfarr-
dienstverhältnis.

§ 16 Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit
(1)  Die Anstellungsfähigkeit wird von den Gliedkir-
chen und gliedkirchlichen Zusammenschlüssen nur
Bewerberinnen und Bewerbern zuerkannt, die
1. die vorgeschriebene wissenschaftliche und prakti-

sche Ausbildung für den Pfarrdienst erfolgreich
absolviert haben,

2. die Voraussetzungen für die Ordination (§ 4 Ab-
satz 1) erfüllen,

3. die Voraussetzungen des § 9 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 bis 7 für die Berufung in das Pfarrdienstver-
hältnis auf Probe erfüllen und

4. sich im Pfarrdienst, insbesondere in der selbstän-
digen und eigenverantwortlichen Wahrnehmung
pfarrdienstlicher Aufgaben, in vollem Umfang be-
währt haben.

In der Regel wird die Bewährung im Pfarrdienstver-
hältnis auf Probe nachgewiesen.
(2)  Die Anstellungsfähigkeit kann abweichend von
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 aufgrund einer anderen
Ausbildung erworben werden, wenn die übrigen Vo-
raussetzungen der Anstellungsfähigkeit erfüllt sind
und die andere Ausbildung der in den geltenden Kir-
chengesetzen über die Ausbildung zum Pfarrdienst
vorgeschriebenen wissenschaftlichen und praktischen
Ausbildung gleichwertig ist.
(3)  Absatz 2 gilt insbesondere für Hochschullehrerin-
nen und -lehrer der evangelischen Theologie, denen

die Anstellungsfähigkeit nicht bereits gemäß § 16 Ab-
satz 1 zuerkannt wurde, aber die die übrigen Voraus-
setzungen der Anstellungsfähigkeit erfüllen. Von dem
Nachweis einer praktischen Ausbildung kann in Aus-
nahmefällen abgesehen werden.
(4)  Theologinnen und Theologen aus nicht zur Evan-
gelischen Kirche in Deutschland gehörenden evange-
lischen Kirchen, die die Voraussetzungen der Anstel-
lungsfähigkeit mit Ausnahme der Anforderungen zur
praktischen Ausbildung (Absatz 1 Satz 1 Nummer 1)
und zur Bewährung im Pfarrdienst (Absatz 1 Satz 1
Nummer 4) erfüllen, kann die Anstellungsfähigkeit
nach angemessener Vorbereitung und aufgrund eines
Kolloquiums zuerkannt werden.
(5)  Theologinnen und Theologen aus nicht zur Evan-
gelischen Kirche in Deutschland gehörenden evange-
lischen Kirchen, die die Voraussetzungen der Anstel-
lungsfähigkeit mit Ausnahme der Anforderungen zur
wissenschaftlichen Ausbildung erfüllen, kann die An-
stellungsfähigkeit zuerkannt werden, nachdem sie den
nachträglichen Erwerb ausreichender wissenschaftli-
cher Bildung durch eine Prüfung nachgewiesen haben.
(6)  Theologinnen und Theologen, die aus einer nicht-
evangelischen Kirche zur evangelischen Kirche über-
getreten sind, kann die Anstellungsfähigkeit nach an-
gemessener Probezeit und aufgrund einer besonderen
Prüfung zuerkannt werden, sofern die Voraussetzun-
gen der Anstellungsfähigkeit, insbesondere der vor-
geschriebenen wissenschaftlichen Ausbildung erfüllt
sind.

§ 17 Anerkennung der Anstellungsfähigkeit
(1)  Die im Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes
nach § 16 Absatz 1 zuerkannte Anstellungsfähigkeit
wird von der Evangelischen Kirche in Deutschland,
den Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüssen anerkannt.
(2)  Liegt der Anstellungsfähigkeit eine Entscheidung
nach § 16 Absatz 2 bis 6 zugrunde, so können die
Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sie allge-
mein oder im Einzelfall anerkennen.

§ 18 Verlust, erneute Zuerkennung
(1)  Die Zuerkennung der Anstellungsfähigkeit kann,
solange ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit nicht
begründet worden ist, zurückgenommen werden,
wenn Tatsachen bekannt werden, deren Kenntnis der
getroffenen Entscheidung entgegengestanden hätte.
(2)  Sind seit der Zuerkennung der Anstellungsfähig-
keit mehr als fünf Jahre vergangen, ohne dass ein ge-
ordneter kirchlicher Dienst übertragen worden ist, so
kann das Fortbestehen der Anstellungsfähigkeit vom
Ausgang eines Kolloquiums oder einer anderen Über-
prüfung abhängig gemacht werden. Hiervon kann ab-
gesehen werden, wenn das Amt der öffentlichen Wort-
verkündigung regelmäßig ehrenamtlich ausgeübt wur-
de. Zuständig für die Durchführung des Kolloquiums
und die Entscheidung über einen Widerruf der An-
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stellungsfähigkeit ist die Gliedkirche, bei der ein
Pfarrdienstverhältnis begründet werden soll. Sie wi-
derruft die Anstellungsfähigkeit nicht gegen den Wi-
derspruch der Gliedkirche, die die Anstellungsfähig-
keit zuerkannt hat.
(3)  Mit dem Verlust der Anstellungsfähigkeit verliert
die Pfarrerin oder der Pfarrer vorbehaltlich der Rege-
lung des § 5 Auftrag und Recht zur öffentlichen Wort-
verkündigung und Sakramentsverwaltung.
(4)  Werden Auftrag und Recht zur öffentlichen Wort-
verkündigung und Sakramentsverwaltung gemäß § 6
erneut anvertraut, so kann damit die erneute Zuerken-
nung der Anstellungsfähigkeit verbunden werden.

Teil 4 Begründung des
Pfarrdienstverhältnisses

§ 19 Voraussetzungen
(1)  In ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit kann
berufen werden, wer
1. die in § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 7 genann-

ten Voraussetzungen erfüllt; § 9 Absatz 1 Satz 2
bleibt unberührt,

2. im Sinne von § 7 unbeschadet des § 118 Absatz 2
ordiniert ist,

3. die Anstellungsfähigkeit nach diesem Kirchenge-
setz von einer Gliedkirche oder einem gliedkirch-
lichen Zusammenschluss erhalten hat und

4. das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
In besonders begründeten Fällen kann von den Vor-
aussetzungen des Satzes 1 Nummer 4 abgewichen
werden. Ein besonders begründeter Fall liegt insbe-
sondere vor, wenn das 40. Lebensjahr aufgrund Mut-
terschutz, Elternzeit oder Pflege von Angehörigen
überschritten wurde.
(2)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se können je für ihren Bereich ein höheres Höchstalter
für die Aufnahme in das Pfarrdienstverhältnis auf Le-
benszeit festsetzen.

§ 20 Berufung
(1)  Das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit wird
durch die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf
Lebenszeit begründet. Gleichzeitig erfolgt die Beru-
fung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer, wenn diese nicht
bereits gemäß § 10 Absatz 1 erfolgt ist.
(2)  Die Berufung wird mit Aushändigung der Beru-
fungsurkunde wirksam, wenn nicht in der Urkunde
ausdrücklich ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist. Eine
Berufung auf einen zurückliegenden Zeitpunkt ist un-
zulässig und insoweit unwirksam.
(3)  Die Berufungsurkunde muss die Worte: "in das
Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit berufen" enthal-
ten.
(4)  Die Begründung des Pfarrdienstverhältnisses auf
Lebenszeit ist in der Regel mit der erstmaligen Über-

tragung einer Stelle einer Anstellungskörperschaft im
Sinne des § 25 Absatz 2 verbunden.
(5)  Die in das Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit
berufenen Pfarrerinnen und Pfarrer werden in einem
Gottesdienst eingeführt.

§ 21 Nichtigkeit der Berufung
(1)  Eine Berufung ist nichtig,
1. wenn sie nicht der in § 20 Absatz 3 vorgeschrie-

benen Form entspricht,
2. wenn sie von einer unzuständigen Stelle ausge-

sprochen wurde,
3. wenn die oder der Berufene nicht Mitglied der

Evangelischen Kirche in Deutschland war,
4. wenn die oder der Berufene zur Zeit der Berufung

ganz oder teilweise unter Betreuung stand oder
5. wenn die Ordination nicht vollzogen wurde.
(2)  Die Berufung ist von Anfang an als wirksam an-
zusehen, wenn
1. im Fall des Absatzes 1 Nummer 1 aus der Urkunde

oder aus dem Akteninhalt eindeutig hervorgeht,
dass die für die Berufung zuständige Stelle ein be-
stimmtes Pfarrdienstverhältnis begründen oder ein
bestehendes Dienstverhältnis in ein solches ande-
rer Art umwandeln wollte, für das die sonstigen
Voraussetzungen vorliegen,

2. im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 die zuständige
Stelle die Berufung rückwirkend bestätigt.

(3)  Sobald der Grund für die Nichtigkeit bekannt wird,
ist er der berufenen Person mitzuteilen. Jede weitere
Ausübung des Dienstes ist zu untersagen.

§ 22 Rücknahme der Berufung
(1)  Die Berufung ist mit Wirkung auch für die Ver-
gangenheit zurückzunehmen, wenn
1. sie durch Täuschung oder auf andere unredliche

Weise herbeigeführt wurde,
2. nicht bekannt war, dass die berufene Person ein

Verbrechen oder ein Vergehen begangen hatte, das
sie für die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis
unwürdig erscheinen lässt,

3. im Zeitpunkt der Berufung die Fähigkeit zur Wahr-
nehmung kirchlicher oder öffentlicher Ämter nicht
vorlag.

(2)  Die Berufung soll, soweit sie nicht bereits nach §
21 nichtig ist, zurückgenommen werden, wenn sie we-
gen Fehlens von Voraussetzungen zur Berufung nach
§ 19 Absatz 1 nicht ausgesprochen werden durfte oder
wenn nicht bekannt war, dass die berufene Person in
einem rechtlich geordneten Verfahren aus einem
kirchlichen oder einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis entfernt worden war oder ihr die Versor-
gungsbezüge oder die mit der Ordination verliehenen
Rechte aberkannt worden waren.
(3)  Die Berufung ist innerhalb von sechs Monaten,
nachdem die für die Berufung zuständige Stelle von
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dem Grund der Rücknahme Kenntnis erlangt hat, zu-
rückzunehmen.
(4)  Sobald der Grund für die Rücknahme bekannt
wird, ist er der berufenen Person mitzuteilen. Jede
weitere Ausübung des Dienstes kann untersagt wer-
den.

§ 23 Rechtsfolgen von Nichtigkeit und
Rücknahme, Amtshandlungen

(1)  Die Nichtigkeit und die Rücknahme haben zur
Folge, dass die Berufung von Anfang an unwirksam
ist.
(2)  Die Feststellung der Nichtigkeit, die Rücknahme
und die Untersagung der Dienstausübung haben auf
die Gültigkeit der bis dahin vollzogenen dienstlichen
Handlungen keinen Einfluss. Die gezahlte Besoldung
kann belassen werden.

Teil 5 Amt und Rechtsstellung
Kapitel 1 Wahrnehmung des Dienstes

§ 24 Amtsführung
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer haben den Auftrag und
das Recht, das Wort Gottes öffentlich zu verkündigen
und die Sakramente zu verwalten. Sie sind berechtigt
und verpflichtet zur Leitung des Gottesdienstes, zur
Vornahme von Amtshandlungen, zur christlichen Un-
terweisung und zur Seelsorge.
(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind in Gestaltung und
Inhalt ihrer Verkündigung frei und nur an die Ver-
pflichtungen aus der Ordination nach § 3 Absatz 2 und
an die Ordnungen ihrer Kirche gebunden.
(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer haben in ihrem dienstli-
chen und außerdienstlichen Verhalten erkennen zu
lassen, dass sie dem anvertrauten Amt verpflichtet
sind und dieses sie an die ganze Gemeinde weist. Sie
berücksichtigen in ihrem Dienst die Vielfalt der Hand-
lungsfelder und Erscheinungsformen, in denen sich
der Auftrag der Kirche konkretisiert.
(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer haben die ihnen oblie-
genden Pflichten mit vollem persönlichen Einsatz
treu, uneigennützig und gewissenhaft zu erfüllen.

§ 25 Wahrnehmung des geordneten kirchlichen
Dienstes

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer nehmen das Amt der öf-
fentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwal-
tung in einem gemeindlichen Auftrag, in einem allge-
meinen kirchlichen Auftrag oder in einem kirchenlei-
tenden Amt wahr.
(2)  Ein Auftrag ist nach Maßgabe des Rechts der
Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkir-
chen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse in der
Regel mit einer Stelle verbunden. Anstellungskörper-
schaften, bei denen Stellen errichtet werden, können
neben den in § 2 Absatz 1 genannten Dienstherren
Kirchengemeinden und andere juristische Personen
sein, über die die Evangelische Kirche in Deutschland,

eine Gliedkirche oder ein gliedkirchlicher Zusammen-
schluss die Aufsicht führt.
(3)  Der Auftrag kann durch eine Dienstbeschreibung
geregelt werden.
(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, über
den mit einem Auftrag unmittelbar übertragenen Auf-
gabenbereich hinaus Vertretungen und andere zusätz-
liche Aufgaben zu übernehmen.
(5)  Für Inhaberinnen und Inhaber kirchenleitender
Ämter, die in einem Pfarrdienstverhältnis stehen, kön-
nen die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se je für ihren Bereich durch Kirchengesetz abwei-
chende Regelungen treffen. Die Evangelische Kirche
in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse bestimmen je für ihren Bereich,
wer ein kirchenleitendes Amt innehat.

§ 26 Gesamtkirchliche Einbindung des Dienstes
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer werden in ihrem Dienst
durch ihren Dienstherrn gefördert und begleitet. Die
Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse stellen dafür
geeignete Einrichtungen und den Dienst kirchlicher
Leitungs- und Aufsichtsämter zur Verfügung. Pfarre-
rinnen und Pfarrer sind berechtigt und verpflichtet,
diese Begleitung anzunehmen.
(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind auf die Fürbitte, den
Rat und die Hilfe der Gemeinde angewiesen. Pfarre-
rinnen und Pfarrer wirken mit allen in den Dienst der
Kirche Gerufenen an der Erfüllung des kirchlichen
Auftrages mit und tragen mit ihnen Verantwortung für
diese Dienstgemeinschaft.
(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer stehen als Ordinierte in
einer Gemeinschaft untereinander. Sie sollen bereit
sein, einander in Lehre, Dienst und Leben Rat und
Hilfe zu geben und anzunehmen. Sie sind verpflichtet,
regelmäßig am Pfarrkonvent und entsprechenden Ein-
richtungen teilzunehmen.
(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer üben ihren Dienst in Ver-
antwortung für die Einheit der Kirche und die ihr ob-
liegenden Aufgaben aus. Sie haben insbesondere alles
zu unterlassen, was den Zusammenhalt einer Gemein-
de oder den Dienst anderer Ordinierter erschweren
kann.
(5)  Pfarrerinnen und Pfarrer sollen Konflikten in der
Wahrnehmung des Dienstes rechtzeitig mit geeigne-
ten Mitteln begegnen. Hierzu kommen neben den Mit-
teln der Dienst- und Gemeindeaufsicht insbesondere
Visitation, Mediation, Gemeindeberatung oder Super-
vision in Betracht.

§ 27 Gemeindepfarrerinnen und
Gemeindepfarrer

(1)  Der Dienst von Pfarrerinnen und Pfarrern, die eine
gemeindliche Stelle innehaben oder einen anderen ge-
meindlichen Auftrag im Sinne des § 25 wahrnehmen
(Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer) kann
sich auf eine oder mehrere Kirchengemeinden, auf
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rechtlich geordnete Teile von Kirchengemeinden oder
einen rechtlich geordneten Verbund mehrerer Kir-
chengemeinden beziehen.
(2)  Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer ha-
ben dafür Sorge zu tragen, dass der Zusammenhalt ih-
rer Gemeinde gestärkt und erhalten wird. Sie sind zu
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Lei-
tungsorganen ihrer Gemeinde und ihrer Kirche ver-
pflichtet. Ihr Dienst umfasst auch die Aufgaben, die
sich aus der geordneten Zusammenarbeit einer Ge-
meinde mit anderen Gemeinden und Einrichtungen
ergeben.
(3)  Sind in einer Gemeinde mehrere Gemeindepfar-
rerinnen und Gemeindepfarrer tätig, so sind sie einan-
der in der öffentlichen Wortverkündigung und Sakra-
mentsverwaltung gleichgestellt und in besonderer
Weise zu vertrauensvoller Zusammenarbeit verpflich-
tet.
(4)  Die Gliedkirchen können bestimmen, dass die Er-
teilung von Religionsunterricht zum Auftrag der Ge-
meindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer gehört.

§ 28 Parochialrecht
(1)  Amtshandlungen an Gliedern einer Kirchenge-
meinde werden von der zuständigen Pfarrerin oder
dem zuständigen Pfarrer vorgenommen.
(2)  Gottesdienste und Amtshandlungen außerhalb des
Bereichs der örtlichen Zuständigkeit einer Pfarrerin
oder eines Pfarrers bedürfen der Genehmigung der
örtlich zuständigen Stelle.
(3)  In Notfällen, insbesondere bei Todesgefahr, ist je-
de Pfarrerin und jeder Pfarrer zu Amtshandlungen un-
mittelbar berechtigt und verpflichtet. Sie haben darü-
ber der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen
Pfarrer alsbald Mitteilung zu machen.
(4)  Das Nähere einschließlich möglicher Ausnahmen
regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se.

§ 29 Amtsbezeichnungen
(1)  Die Amtsbezeichnung lautet "Pfarrerin" oder
"Pfarrer". Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand füh-
ren ihre letzte Amtsbezeichnung mit dem Zusatz "im
Ruhestand" ("i. R.").
(2)  Bei Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses er-
lischt das Recht zur Fortführung der Amtsbezeich-
nung, es sei denn, dass dieses Recht ausdrücklich be-
lassen wird. In diesem Falle darf die bisherige Amts-
bezeichnung nur mit dem Zusatz "außer Dienst" ("a.
D.") geführt werden. Bei Verstößen gegen diese Vor-
schrift kann das Recht zur Fortführung der Amtsbe-
zeichnung entzogen werden.
(3)  Endet ein kirchliches Leitungs- und Aufsichtsamt
ohne gleichzeitigen Eintritt in den Ruhestand, so gilt
Absatz 2 entsprechend.

Kapitel 2 Pflichten

§ 30 Beichtgeheimnis und seelsorgliche
Schweigepflicht

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, das
Beichtgeheimnis gegenüber jedermann unverbrüch-
lich zu wahren.
(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer haben auch über alles zu
schweigen, was ihnen in Ausübung der Seelsorge an-
vertraut worden oder bekannt geworden ist. Werden
sie von der Person, die sich ihnen anvertraut hat, von
der Schweigepflicht entbunden, sollen sie gleichwohl
sorgfältig prüfen, ob und inwieweit sie Aussagen oder
Mitteilungen verantworten können.
(3)  Soweit Pfarrerinnen und Pfarrern Nachteile aus
der Pflicht zur Wahrung des Beichtgeheimnisses und
der seelsorglichen Schweigepflicht entstehen, hat die
Kirche ihnen und ihrer Familie Schutz und Fürsorge
zu gewähren.

§ 31 Amtsverschwiegenheit
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer haben über alle Angele-
genheiten, die ihnen in Ausübung ihres Dienstes be-
kannt geworden sind, Verschwiegenheit zu bewahren.
Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstlichen Ver-
kehr oder von Tatsachen, die offenkundig sind oder
ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen,
sofern nicht ein Vorbehalt ausdrücklich angeordnet
oder vereinbart ist. Dies gilt auch über den Bereich
eines Dienstherrn hinaus sowie nach Beginn des Ru-
hestandes und nach Beendigung des Pfarrdienstver-
hältnisses.
(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen über Angelegen-
heiten, die nach Absatz 1 der Amtsverschwiegenheit
unterliegen, ohne Genehmigung weder vor Gericht
noch außergerichtlich aussagen oder Erklärungen ab-
geben. Die Genehmigung kann versagt werden, wenn
durch die Aussage besondere kirchliche Interessen ge-
fährdet würden. Hat sich der Vorgang, der den Ge-
genstand der Äußerung bildet, bei einem früheren
Dienstherrn ereignet, darf die Genehmigung nur mit
dessen Zustimmung erteilt werden.

§ 32 Geschenke und Vorteile
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrern ist es mit Rücksicht auf
ihre Unabhängigkeit und das Ansehen des Amtes un-
tersagt,
1. Belohnungen, Geschenke, sonstige Zuwendungen

oder Vorteile jedweder Art für sich oder ihre An-
gehörigen zu fordern, sich versprechen zu lassen
oder anzunehmen,

2. Belohnungen, Geschenke, sonstige Zuwendungen
oder Vorteile für einen Dritten zu fordern, sich
versprechen zu lassen oder anzunehmen, soweit
dies bei ihnen oder ihren Angehörigen zu einem
wirtschaftlichen oder sonstigen Vorteil führt.

Die Nummern 1 und 2 gelten auch für erbrechtliche
Begünstigungen.
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(2)  Absatz 1 ist nicht anzuwenden
1. für ortsübliche Sachzuwendungen geringen Um-

fangs,
2. für Zuwendungen, die im Familien- und Freundes-

kreis üblich sind und keinen Bezug zum Dienst der
Pfarrerin oder des Pfarrers haben,

3. für Erbschaften oder Vermächtnisse, soweit die
Pfarrerin oder der Pfarrer zu den gesetzlichen Er-
ben gehört.

(3)  In besonders begründeten Fällen kann der Dienst-
herr die Annahme von Zuwendungen im Sinne des
Absatzes 1 genehmigen. Die Genehmigung ist vor der
Annahme der Zuwendung einzuholen.
(4)  Wer gegen das in Absatz 1 genannte Verbot ver-
stößt, hat auf Verlangen das aufgrund des pflichtwid-
rigen Verhaltens Erlangte dem Dienstherrn herauszu-
geben, soweit nicht im Strafverfahren der Verfall an-
geordnet worden oder es auf andere Weise auf den
Staat übergegangen ist. Für den Umfang des Heraus-
gabeanspruchs gelten die Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuches über die Herausgabe einer unge-
rechtfertigten Bereicherung entsprechend. Die He-
rausgabepflicht nach Satz 1 umfasst auch die Pflicht,
dem Dienstherrn Auskunft über Art, Umfang und Ver-
bleib des Erlangten zu geben.
(5)  Die Absätze 1 bis 4 gelten auch nach Eintritt in
den Ruhestand und Beendigung des Pfarrdienstver-
hältnisses.

§ 33 Unterstützung von Vereinigungen
Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen einer Vereinigung
nicht angehören oder sie auf andere Weise unterstüt-
zen, wenn sie dadurch in Widerspruch zu ihrem Amt
treten oder in der Wahrnehmung ihres Dienstes we-
sentlich behindert werden.

§ 34 Verhalten im öffentlichen Leben
Pfarrerinnen und Pfarrer haben durch ihren Dienst wie
auch als Bürgerinnen und Bürger Anteil am öffentli-
chen Leben. Auch wenn sie sich politisch betätigen,
müssen sie erkennen lassen, dass das anvertraute Amt
sie an alle Gemeindeglieder weist und mit der ganzen
Kirche verbindet. Sie haben die Grenzen zu beachten,
die sich hieraus für Art und Maß ihres politischen
Handelns ergeben.

§ 35 Mandatsbewerbung
(1)  Beabsichtigt eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, sich
um die Aufstellung als Kandidatin oder Kandidat für
die Wahl zum Europäischen Parlament, zum Deut-
schen Bundestag, zu einem gesetzgebenden Organ ei-
nes Bundeslandes oder zu einem kommunalen Amt
oder Mandat zu bewerben, so ist diese Absicht unver-
züglich, jedenfalls vor Annahme der Kandidatur, an-
zuzeigen. Die Pfarrerin oder der Pfarrer ist zur Mit-
teilung über Ausgang und Annahme der Wahl ver-
pflichtet.
(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer, die als Kandidatinnen
oder Kandidaten für die Wahl zum Europäischen Par-

lament, zum Deutschen Bundestag oder zu einem ge-
setzgebenden Organ eines Bundeslandes aufgestellt
worden sind, sind innerhalb der letzten zwei Monate
vor dem Wahltag und am Wahltag beurlaubt. Ein Ver-
lust der Stelle tritt nicht ein. Eine Dienstwohnung kann
weiter bewohnt werden. Im Übrigen gelten § 75 Ab-
satz 1, 3 und 4 sowie § 76 Absatz 2 und 3.
(3)  Mit der Annahme der Wahl nach Absatz 2 ist die
Pfarrerin oder der Pfarrer beurlaubt. Es gelten § 75
Absatz 1, 3 und 4 sowie § 76 Absatz 2 und 3. Eine
Dienstwohnung ist zu räumen. Die Beurlaubung endet
mit Ablauf der Wahlperiode oder mit einer vorzeitigen
Beendigung des Mandats.
(4)  Während einer Beurlaubung nach den Absätzen 2
und 3 darf das Recht zur öffentlichen Wortverkündi-
gung und Sakramentsverwaltung nur im Einzelfall mit
Genehmigung ausgeübt werden.
(5)  Für die Mandatsbewerbung und Mandatsaus-
übung in einer kommunalen Vertretungskörperschaft
oder in anderen als den in den Absätzen 2 bis 4 ge-
nannten politischen Ämtern gelten die Vorschriften
des Bundesbeamtengesetzes entsprechend.
(6)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se können je für ihren Bereich von den Absätzen 2, 3
und 5 abweichende Regelungen treffen.

§ 36 Amtskleidung
Bei Gottesdiensten und Amtshandlungen wird die vor-
geschriebene Amtskleidung getragen. Bei sonstigen
Anlässen darf sie nur getragen werden, wenn dies dem
Herkommen entspricht oder besonders angeordnet
wird. Orden, Ehrenzeichen und Abzeichen dürfen zur
Amtskleidung nicht getragen werden.

§ 37 Erreichbarkeit
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer müssen erreichbar sein
und ihren Dienst innerhalb angemessener Zeit im
Dienstbereich aufnehmen können.
(2)  Sind Pfarrerinnen und Pfarrer an der Erfüllung ih-
rer Dienstpflichten, insbesondere der Pflicht, erreich-
bar zu sein, gehindert, so haben sie dies unverzüglich
anzuzeigen. Im Falle der Verhinderung aufgrund einer
Krankheit kann ein ärztliches, amts- oder vertrauens-
ärztliches Attest verlangt werden.

§ 38 Residenzpflicht, Dienstwohnung
(1)  Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer sind
verpflichtet, am Dienstsitz zu wohnen. Eine für sie
bestimmte Dienstwohnung haben sie zu beziehen.
Ausnahmen können in besonders begründeten Fällen
genehmigt werden.
(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer mit einer allgemeinen
kirchlichen Stelle oder einem allgemeinen kirchlichen
Auftrag oder in einem kirchenleitenden Amt haben
ihre Wohnung so zu nehmen, dass sie in der ordnungs-
gemäßen Wahrnehmung ihres Dienstes nicht beein-
trächtigt werden. Sie können angewiesen werden, eine
Dienstwohnung zu beziehen.
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(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer, die eine Dienstwohnung
bewohnen, dürfen Teile der Dienstwohnung nur mit
Genehmigung an Dritte überlassen. Die Ausübung ei-
nes Gewerbes oder eines anderen Berufes in der
Dienstwohnung bedarf, auch für die mit ihnen in häus-
licher Gemeinschaft lebenden Personen, einer Geneh-
migung.
(4)  Wird das Pfarrdienstverhältnis beendet, so ist die
Dienstwohnung in angemessener Frist zu räumen.
Dies gilt bei Veränderungen des Pfarrdienstverhält-
nisses sinngemäß.

§ 39 Ehe und Familie
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind auch in ihrer Le-
bensführung im familiären Zusammenleben und in ih-
rer Ehe an die Verpflichtungen aus der Ordination
(§ 3 Absatz 2) gebunden. Hierfür sind Verbindlichkeit,
Verlässlichkeit und gegenseitige Verantwortung maß-
gebend.
(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer sollen sich bewusst sein,
dass die Entscheidung für eine Ehepartnerin oder ei-
nen Ehepartner Auswirkungen auf ihren Dienst haben
kann. Ehepartnerinnen und Ehepartner sollen evange-
lisch sein. Sie müssen einer christlichen Kirche ange-
hören; im Einzelfall kann eine Ausnahme zugelassen
werden, wenn zu erwarten ist, dass die Wahrnehmung
des Dienstes nicht beeinträchtigt wird.
(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer haben eine beabsichtigte
Änderung ihres Personenstandes, eine kirchliche
Trauung und andere wesentliche Änderungen in ihren
persönlichen Lebensverhältnissen alsbald anzuzeigen.
Sie haben die Auskünfte zu erteilen und die Unterla-
gen vorzulegen, die erforderlich sind, um die Auswir-
kungen auf den Dienst beurteilen zu können.

§ 40 Verwaltungsarbeit
Pfarrerinnen und Pfarrer haben die ihnen obliegenden
Aufgaben in der Verwaltung, der pfarramtlichen Ge-
schäftsführung, der Kirchenbuchführung und in Ver-
mögens- und Geldangelegenheiten sorgfältig zu erfül-
len.

§ 41 Pflichten bei Beendigung eines Auftrages
Pfarrerinnen und Pfarrer haben bei Beendigung eines
Auftrages oder einer sonstigen ihnen übertragenen
Aufgabe, sowie bei Beendigung des Pfarrdienstver-
hältnisses, die in ihrem Besitz befindlichen amtlichen
Schriftstücke und Gegenstände jeder Art, insbesonde-
re sämtliche Aufzeichnungen über dienstliche Vor-
gänge, auch soweit es sich um Wiedergaben handelt,
sowie Kirchensiegel, Kirchenbücher, Kirchenakten,
Kassenbücher und Vermögenswerte zu übergeben und
über eine ihnen anvertraute Vermögensverwaltung
Rechenschaft abzulegen. Die Pflicht zur Herausgabe
gilt auch für ihre Hinterbliebenen und Erben.

§ 42 Fernbleiben vom Dienst, Verletzung der
Pflicht zur Erreichbarkeit

Nehmen Pfarrerinnen und Pfarrer schuldhaft ihren
Dienst nicht wahr oder verletzen sie schuldhaft ihre

Pflicht, erreichbar zu sein, so verlieren sie für die Dau-
er des Fernbleibens vom Dienst den Anspruch auf
Dienstbezüge. Der Verlust der Dienstbezüge ist fest-
zustellen und der Pfarrerin und dem Pfarrer mitzutei-
len. Die Möglichkeit, ein Disziplinarverfahren einzu-
leiten, bleibt unberührt.

§ 43 Mitteilungen in Strafsachen
Pfarrerinnen und Pfarrer sind zur Mitteilung verpflich-
tet, wenn in einem strafrechtlichen Verfahren Anklage
gegen sie erhoben oder Strafbefehl erlassen wird. Sie
haben das Ergebnis eines solchen Verfahrens anzu-
zeigen und die strafgerichtliche Entscheidung vorzu-
legen.

§ 44 Amtspflichtverletzung
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer verletzen ihre Amts-
pflicht, wenn sie in ihrer Amts- oder Lebensführung
innerhalb oder außerhalb des Dienstes schuldhaft ge-
gen ihnen obliegende Pflichten verstoßen.
(2)  Die Rechtsfolgen der Amtspflichtverletzung und
das Verfahren ihrer Feststellung richten sich nach dem
Disziplinarrecht.

§ 45 Lehrpflichtverletzung
(1) Nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kir-
che in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse findet im Falle einer Bean-
standung der Lehre ein besonderes Verfahren statt.
Verfahren und Rechtsfolgen werden durch Kirchen-
gesetz geregelt.
(2) Ordinierte in einem Dienstverhältnis zur Evange-
lischen Kirche in Deutschland unterstehen der Lehr-
aufsicht der Kirche, die sie beurlaubt hat, hilfsweise
der Kirche, in der sie ordiniert wurden.

§ 46 Schadensersatz
(1)  Verletzen Pfarrerinnen und Pfarrer vorsätzlich
oder grob fahrlässig ihnen obliegende Pflichten, so
haben sie dem Dienstherrn den daraus entstehenden
Schaden zu ersetzen. Dasselbe gilt, wenn der Dienst-
herr einem Anderen Schadensersatz zu leisten hat,
weil eine Pfarrerin oder ein Pfarrer die Amtspflicht
verletzt hat.
(2)  Haben mehrere Pfarrerinnen oder Pfarrer den
Schaden gemeinsam verursacht, so haften sie gesamt-
schuldnerisch.
(3)  Leistet die Pfarrerin oder der Pfarrer dem Dienst-
herrn Ersatz und hat dieser einen Ersatzanspruch ge-
gen einen Dritten, so ist dieser Anspruch an die Pfar-
rerin oder den Pfarrer abzutreten.
(4)  Hat der Dienstherr Dritten Schadensersatz geleis-
tet, gilt als Zeitpunkt, zu dem der Dienstherr Kenntnis
im Sinne der Verjährungsvorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuches erlangt, der Zeitpunkt, zu dem der
Ersatzanspruch gegenüber Dritten vom Dienstherrn
anerkannt oder dem Dienstherrn gegenüber rechts-
kräftig festgestellt wird.

268   Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck - 12/2011



Kapitel 3 Rechte

§ 47 Recht auf Fürsorge
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer haben ein Recht auf Für-
sorge für sich und ihre Familie. Sie sind gegen Behin-
derungen ihres Dienstes und ungerechtfertigte Angrif-
fe auf ihre Person in Schutz zu nehmen.
(2)  Geschlecht, Abstammung, Rasse oder ethnische
Herkunft dürfen sich bei dem beruflichen Fortkom-
men nicht nachteilig auswirken.

§ 48 Seelsorge
Pfarrerinnen und Pfarrer haben Anspruch auf seel-
sorgliche Begleitung.

§ 49 Unterhalt
(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben Anspruch auf an-
gemessenen Unterhalt für sich und ihre Familie, ins-
besondere durch Gewährung von Besoldung und Ver-
sorgung sowie von Beihilfen in Krankheits-, Pflege-
und Geburtsfällen. Das Nähere sowie die Erstattung
von Reise- und Umzugskosten regeln die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Be-
reich. Die Regelung der Besoldung und Versorgung
bedarf eines Kirchengesetzes.
(2) Pfarrerinnen und Pfarrer können, wenn gesetzlich
nicht etwas anderes bestimmt ist, Ansprüche auf
Dienstbezüge nur insoweit abtreten, als sie der Pfän-
dung unterliegen. Der Dienstherr kann ein Aufrech-
nungs- und Zurückbehaltungsrecht gegenüber An-
sprüchen auf Dienstbezüge nur insoweit geltend ma-
chen, als sie pfändbar sind. Diese Einschränkung gilt
nicht, soweit ein Anspruch auf Schadensersatz wegen
vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht.

§ 50 Abtretung von Schadensersatzansprüchen
(1) Werden Pfarrerinnen oder Pfarrer oder deren An-
gehörige körperlich verletzt oder getötet, so werden
Leistungen, zu denen der Dienstherr während einer auf
der Körperverletzung beruhenden Aufhebung der
Dienstfähigkeit oder infolge der Körperverletzung
oder der Tötung verpflichtet ist, nur gewährt, wenn
gesetzliche Ansprüche gegen Dritte auf Schadenser-
satz wegen der Körperverletzung oder der Tötung bis
zur Höhe der Leistung des Dienstherrn Zug um Zug
abgetreten werden.
(2) Nach Absatz 1 abgetretene Ansprüche dürfen nicht
zum Nachteil der verletzten Person oder ihrer Hinter-
bliebenen geltend gemacht werden.

§ 51 Schäden bei Ausübung des Dienstes
(1) Sind bei Ausübung des Dienstes, ohne dass ein
Dienstunfall eingetreten ist, Kleidungsstücke oder
sonstige Gegenstände, die üblicherweise bei Wahr-
nehmung des Dienstes mitgeführt werden, beschädigt
oder zerstört worden oder abhanden gekommen, so
kann gegen Abtretung etwaiger Ersatzansprüche Er-
satz geleistet werden.

(2) Ersatz wird nicht gewährt, wenn der Schaden durch
ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der
Pfarrerin oder des Pfarrers herbeigeführt worden ist.

§ 52 Dienstfreier Tag
Pfarrerinnen und Pfarrer sollen Gelegenheit haben, ih-
ren Dienst unter Berücksichtigung der dienstlichen
Belange so einzurichten, dass ein Tag in der Woche
von dienstlichen Verpflichtungen frei bleibt. Die
Pflicht, erreichbar zu sein, bleibt hiervon unberührt,
wenn keine Vertretung gewährleistet ist.

§ 53 Erholungs- und Sonderurlaub
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrern steht jährlich Erho-
lungsurlaub unter Fortgewährung der Dienstbezüge
zu.
(2)  Pfarrerinnen und Pfarrern kann aus wichtigen
Gründen Sonderurlaub gewährt werden.
(3)  Zur Mitarbeit in kirchlichen Organen benötigen
Pfarrerinnen und Pfarrer keinen Urlaub. Hat die Mit-
arbeit zur Folge, dass sie ihre Pflicht, erreichbar zu
sein, oder eine andere Dienstpflicht nicht wahrnehmen
können, so haben sie dies vorher anzuzeigen.
(4)  Das Nähere einschließlich möglicher weiterer
Gremien im Sinne des Absatzes 3 regeln die Evange-
lische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Be-
reich durch Rechtsverordnung.

§ 54 Mutterschutz, Elternzeit, Arbeitsschutz,
Rehabilitation und Teilhabe behinderter

Menschen
(1)  Die allgemeinen Vorschriften über Mutterschutz,
Elternzeit, Arbeitsschutz, Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen sind anzuwenden, soweit diese
unmittelbar gelten. Im Übrigen gelten die Regelungen
für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte entspre-
chend, soweit sie nicht der Wahrnehmung gottes-
dienstlicher Aufgaben entgegenstehen und soweit
nicht die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se je für ihren Bereich andere Regelungen treffen.
(2)  Wird während der Elternzeit kein Dienst oder
Dienst mit weniger als der Hälfte eines vollen Dienst-
umfangs ausgeübt, so tritt ein Verlust der Stelle nicht
ein, sofern diese Formen der Elternzeit insgesamt
längstens für 18 Monate in Anspruch genommen wer-
den. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se können je für ihren Bereich eine längere Frist be-
stimmen. Im Übrigen gelten § 69 Absatz 3 und 4, die
§§ 72 und 73, § 74 Absatz 2 und die §§ 75 und 76
während der Elternzeit entsprechend.
(3)  Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit und
Pflege von Angehörigen dürfen sich bei der Begrün-
dung eines Pfarrdienstverhältnisses und dem berufli-
chen Fortkommen nicht nachteilig auswirken. Das gilt
auch für Behinderung, wenn nicht zwingende sachli-
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che Gründe, insbesondere Gründe nach § 9 Absatz 1
Satz 1 Nummer 4, 6 und 7 vorliegen.
(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer, die Elternzeit in An-
spruch nehmen, erhalten Beihilfe in Krankheits-, Pfle-
ge- und Geburtsfällen nach den Regelungen des § 75
Absatz 4.

Kapitel 4 Begleitung des Dienstes, Aufsicht

§ 55 Personalentwicklung und Fortbildung
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind berechtigt und ver-
pflichtet, die für ihren Dienst erforderliche Kompetenz
durch Teilnahme an Maßnahmen der Personalent-
wicklung und regelmäßige Fortbildung fortzuentwi-
ckeln.
(2)  Maßnahmen der Personalentwicklung sollen Pfar-
rerinnen und Pfarrer in ihrem Dienst würdigen und
helfen, die für den Dienst erforderlichen Gaben zu
entdecken, zu fördern und zu entwickeln. Im Rahmen
der Personalentwicklung können insbesondere regel-
mäßige Gespräche nach einer festen Ordnung durch-
geführt und verbindliche Vereinbarungen über Ziele
der Arbeit und über Maßnahmen der Personalentwick-
lung getroffen werden.
(3)  Maßnahmen der Fortbildung sollen helfen, die für
den Dienst erforderlichen Kenntnisse, Einsichten und
Fertigkeiten fortzuentwickeln. Maßnahmen der Fort-
bildung sind insbesondere die theologische Arbeit im
Pfarrkonvent, die Teilnahme an Fortbildungsangebo-
ten und das Selbststudium.

§ 56 Beurteilungen
Pfarrerinnen und Pfarrer können nach Maßgabe des
Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se beurteilt werden.

§ 57 Visitation
Pfarrerinnen und Pfarrer sind nach Maßgabe des
Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se berechtigt und verpflichtet, sich zusammen mit der
Gemeinde oder Einrichtung, in der sie Dienst tun, vi-
sitieren zu lassen und an der Visitation mitzuwirken.

§ 58 Dienstaufsicht
(1)  Die Dienstaufsicht soll sicherstellen, dass Pfarre-
rinnen und Pfarrer ihre Pflichten ordnungsgemäß er-
füllen. Sie umfasst auch die Aufgabe, Pfarrerinnen und
Pfarrer in ihrem Dienst zu unterstützen und Konflikten
rechtzeitig durch geeignete Maßnahmen im Sinne des
§ 26 Absatz 5 zu begegnen.
(2)  Die mit der Dienstaufsicht Beauftragten können
dienstliche Anordnungen treffen. Diese sind für die
Pfarrerinnen und Pfarrer bindend.
(3)  Wer die Dienstaufsicht ausübt, hat darauf zu ach-
ten, dass das Handeln im Rahmen der Dienstaufsicht
von der Seelsorge an Pfarrerinnen und Pfarrern unter-
schieden wird.

§ 59 Ersatzvornahme
Vernachlässigen Pfarrerinnen oder Pfarrer ihre
Dienstpflichten, so kann nach erfolgloser Mahnung
und Fristsetzung die ersatzweise Erledigung rückstän-
diger Arbeiten veranlasst werden. Bei Verschulden
können ihnen die Kosten auferlegt werden.

§ 60 Vorläufige Untersagung der Dienstausübung
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrern kann die Ausübung des
Dienstes aus wichtigen dienstlichen Interessen ganz
oder teilweise untersagt werden. Das Verbot erlischt,
wenn nicht bis zum Ablauf von drei Monaten gegen
die Pfarrerin oder den Pfarrer ein Disziplinarverfahren
oder ein auf Rücknahme der Berufung, auf Verände-
rung des Pfarrdienstverhältnisses oder auf Entlassung
gerichtetes Verfahren eingeleitet worden ist.
(2)  Die Möglichkeit, aufgrund anderer kirchengesetz-
licher Vorschriften die Ausübung des Dienstes zu un-
tersagen, bleibt unberührt.

Kapitel 5 Personalakten

§ 61 Personalaktenführung
(1)  Für jede Pfarrerin und jeden Pfarrer ist eine Per-
sonalakte zu führen. Sie ist vertraulich zu behandeln
und vor unbefugter Einsicht zu schützen.
(2)  Zur Personalakte gehören alle Unterlagen, die die
Pfarrerin oder den Pfarrer betreffen, soweit sie mit
dem Pfarrdienstverhältnis in einem unmittelbaren in-
neren Zusammenhang stehen; hierzu gehören auch in
Dateien gespeicherte, personenbezogene Daten (Per-
sonalaktendaten). Unterlagen, die besonderen, von der
Person und dem Pfarrdienstverhältnis sachlich zu tren-
nenden Zwecken dienen, insbesondere Prüfungsakten,
sind nicht Bestandteil der Personalakten. Wird die
Personalakte in Grund- und Teilakten gegliedert, so ist
in die Grundakte ein vollständiges Verzeichnis aller
Teilakten aufzunehmen. Ist die Führung von Neben-
akten erforderlich, ist auch dies in der Grundakte zu
vermerken.
(3)  Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der
Personalverwaltung oder Personalwirtschaft verwen-
det werden. Soweit in diesem Kirchengesetz nicht et-
was anderes bestimmt ist, richten sich Verarbeitung
und Nutzung sowie Übermittlung der Personalakten-
daten nach dem Kirchengesetz über den Datenschutz
in der Evangelischen Kirche in Deutschland in der je-
weils geltenden Fassung.
(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind zu Beschwerden,
Behauptungen und Bewertungen, die für sie ungünstig
sind oder ihnen nachteilig werden können, vor deren
Aufnahme in die Personalakte zu hören; ihre Äuße-
rungen sind zur Personalakte zu nehmen. Anonyme
Schreiben dürfen nicht in die Personalakte aufgenom-
men werden.
(5)  Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und
Bewertungen sind, falls sie
1. sich als unbegründet oder falsch erwiesen haben,

mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers
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unverzüglich aus der Personalakte zu entfernen
und zu vernichten,

2. für die Pfarrerin oder den Pfarrer ungünstig sind
oder ihr oder ihm nachteilig werden können, auf
eigenen Antrag nach drei Jahren zu entfernen und
zu vernichten; dies gilt nicht für dienstliche Beur-
teilungen.

Die Frist nach Satz 1 Nummer 2 wird durch neue
Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift oder durch die
Einleitung eines Straf-, Disziplinar- oder Lehrbeans-
tandungsverfahrens unterbrochen. Stellt sich der neue
Vorwurf als unbegründet oder falsch heraus, gilt die
Frist als nicht unterbrochen.
(6)  Mitteilungen in Strafsachen, soweit sie nicht Be-
standteil einer Disziplinarakte sind, sowie Auskünfte
aus dem Bundeszentralregister sind mit Zustimmung
der Pfarrerin oder des Pfarrers nach drei Jahren zu
entfernen und zu vernichten. Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt
entsprechend.

§ 62 Einsichts- und Auskunftsrecht
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer haben, auch nach Been-
digung des Pfarrdienstverhältnisses, ein Recht auf
Einsicht in ihre vollständige Personalakte. Dies gilt
ebenso für die von ihnen beauftragten Angehörigen.
Ihren Bevollmächtigten ist Einsicht zu gewähren, so-
weit dienstliche Interessen nicht entgegenstehen. Dies
gilt auch für Hinterbliebene, Erbinnen und Erben,
wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht
wird, und für deren Bevollmächtigte.
(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer haben ein Recht auf Ein-
sicht auch in andere Schriftstücke, die personenbezo-
gene Daten über sie enthalten und für ihr Pfarrdienst-
verhältnis verarbeitet oder genutzt werden, soweit kir-
chengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist. Die
Einsichtnahme ist unzulässig, wenn die Daten der
Pfarrerinnen und Pfarrer mit Daten Dritter oder mit
Daten, die nicht personenbezogen sind und deren
Kenntnis die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages
gefährden könnte, derart verbunden sind, dass ihre
Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig gro-
ßem Aufwand möglich ist. In diesem Fall ist den Pfar-
rerinnen und Pfarrern Auskunft zu erteilen. Das Recht
auf Einsicht in die Ausbildungs- und Prüfungsakten
regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se je für ihren Bereich.
(3)  Die personalaktenführende Stelle bestimmt, wo
die Einsicht gewährt wird. Soweit dienstliche Interes-
sen nicht entgegenstehen, können auf Kosten der Pfar-
rerin oder des Pfarrers Kopien gefertigt werden.
(4)  Das Recht auf Auskunft steht dem Recht auf Ein-
sicht gleich; insoweit gelten die Absätze 1 bis 3 ent-
sprechend.
(5)  Kenntnisse, die durch Akteneinsicht erlangt sind,
unterliegen der Amtsverschwiegenheit nach § 31.
(6)  Die Einsicht in Ermittlungsakten eines Diszipli-
narverfahrens und die Unterrichtung über die Erhe-

bung und Speicherung personenbezogener Daten für
diese Akten regelt das Disziplinarrecht.

Kapitel 6 Nebentätigkeit

§ 63 Nebentätigkeit, Grundsatz
Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen eine Nebentätigkeit
(Nebenamt, Nebenbeschäftigung oder ein öffentliches
oder kirchliches Ehrenamt) nur übernehmen, wenn
dies mit ihrem Amt und mit der sorgfältigen Erfüllung
ihrer Dienstpflichten vereinbar ist und kirchliche In-
teressen nicht entgegenstehen.

§ 64 Angeordnete Nebentätigkeiten
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, nach
Maßgabe des für sie geltenden Rechts der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse auf Verlangen
der zuständigen oder vorgesetzten aufsichtführenden
Personen oder Stellen eine Nebentätigkeit im kirchli-
chen Interesse auch ohne Vergütung zu übernehmen,
soweit sie die erforderliche Eignung dafür besitzen
und ihnen die Übernahme zugemutet werden kann.
(2)  Mit dem Beginn des Ruhestandes oder des War-
testandes oder mit der Beendigung des Pfarrdienst-
verhältnisses endet eine Nebentätigkeit nach Absatz 1,
wenn im Einzelfall nicht etwas anderes bestimmt wird.
(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer, die aus einer auf Ver-
langen, Vorschlag oder Veranlassung übernommenen
Tätigkeit in einem Leitungs- oder Aufsichtsorgan ei-
ner juristischen Person haftbar gemacht werden, haben
Anspruch auf Ersatz eines ihnen entstandenen Scha-
dens. Ist der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt worden, so besteht ein Ersatzanspruch
nur dann, wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer auf Ver-
langen einer Person oder einer Stelle gehandelt hat, die
die Dienstaufsicht ausübt.

§ 65 Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten
(1)  Die Übernahme einer Nebentätigkeit bedarf der
Genehmigung. Die Genehmigung kann bedingt, be-
fristet, widerruflich oder mit Auflagen erteilt werden.
Jede wesentliche Änderung der Nebentätigkeit ist un-
verzüglich anzuzeigen.
(2)  Die Genehmigung ist zu versagen oder zu wider-
rufen, wenn die Voraussetzungen des § 63 nicht oder
nicht mehr vorliegen. Ein Versagungs- oder Wider-
rufsgrund liegt insbesondere vor, wenn zu besorgen
ist, dass die Nebentätigkeit geeignet ist,
1. nach Art und Umfang die Pfarrerin oder den Pfarrer

so stark in Anspruch zu nehmen, dass die sorgfäl-
tige Erfüllung der Dienstpflichten behindert wer-
den kann,

2. die Pfarrerin oder den Pfarrer in einen Widerstreit
mit den Dienstpflichten zu bringen,

3. das Ansehen der Kirche oder des Amtes zu beein-
trächtigen.
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§ 66 Genehmigungsfreie Nebentätigkeiten
(1)  Keiner Genehmigung und keiner Anzeige bedür-
fen folgende Nebentätigkeiten:
1. die unentgeltliche Vormundschaft, Betreuung oder

Pflegschaft bei Angehörigen,
2. eine Testamentsvollstreckung nach dem Tod von

Angehörigen,
3. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der

Pfarrerin oder des Pfarrers unterliegenden Vermö-
gens,

4. die Tätigkeit in Pfarrvereinen oder anderen Be-
rufsverbänden,

5. die Übernahme von Ehrenämtern,
6. eine nur gelegentlich ausgeübte schriftstellerische,

wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstä-
tigkeit,

7. eine nur gelegentlich ausgeübte selbständige Gut-
achtertätigkeit.

(2) Keiner Genehmigung, aber einer Anzeige bedürfen
Nebentätigkeiten nach Absatz 1 Nummer 6 und 7,
wenn sie nicht nur gelegentlich ausgeübt werden.
(3) Aus begründetem Anlass kann verlangt werden,
dass die Pfarrerin oder der Pfarrer über eine Nebentä-
tigkeit nach Absatz 1 oder 2, insbesondere über deren
Art und Umfang, schriftlich Auskunft erteilt.
(4) Die Übernahme oder Fortführung einer Nebentä-
tigkeit nach Absatz 1 und 2 ist zu untersagen, wenn
ein Versagungsgrund nach § 65 Absatz 2 gegeben ist.
Sofern es zur sachgerechten und sorgfältigen Erfül-
lung der Dienstpflichten erforderlich ist, kann die Ne-
bentätigkeit auch bedingt, befristet, widerruflich oder
unter Auflagen gestattet werden. Die Ausübung eines
kirchlichen Ehrenamtes darf nicht aus Gründen der
kirchenpolitischen Einflussnahme untersagt werden.

§ 67 Rechtsverordnung über Nebentätigkeiten
Die zur Ausführung der §§ 63 bis 66 notwendigen Re-
gelungen können die Evangelische Kirche in Deutsch-
land, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse je für ihren Bereich durch Rechtsverord-
nung treffen. In der Rechtsverordnung kann insbeson-
dere bestimmt werden,
1. ob und inwieweit Pfarrerinnen und Pfarrer mit Be-

zügen verpflichtet sind, die Vergütungen aus Ne-
bentätigkeiten ganz oder teilweise abzuführen;

2. dass Pfarrerinnen und Pfarrer unverzüglich nach
Ablauf eines jeden Kalenderjahres eine Abrech-
nung über die Vergütungen und geldwerten Vor-
teile aus Nebentätigkeiten vorzulegen haben;

3. unter welchen Voraussetzungen Pfarrerinnen und
Pfarrer zur Ausübung von Nebentätigkeiten für
dienstliche Zwecke bestimmte Einrichtungen, Per-
sonal oder Material in Anspruch nehmen dürfen
und in welcher Höhe ein Entgelt hierfür zu ent-
richten ist.

Teil 6 Veränderungen des
Pfarrdienstverhältnisses

Kapitel 1 Beurlaubung und Teildienst

§ 68 Beurlaubung und Teildienst
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer können nach Maßgabe
der nachfolgenden Bestimmungen auf ihren Antrag
ohne Besoldung von der Pflicht zur Dienstleistung
ganz freigestellt werden (Beurlaubung).
(2)  Der Dienstumfang kann auf Antrag der Pfarrerin
oder des Pfarrers nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen bei entsprechender Kürzung der Be-
soldung bis zur Hälfte des Umfanges eines uneinge-
schränkten Dienstes ermäßigt werden (Teildienst).
(3)  Nach Maßgabe der Stellenplanung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüssen kann der
Dienstumfang auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfar-
rers im kirchlichen Interesse für begrenzte Zeit unter
das nach Absatz 2 zulässige Mindestmaß ermäßigt
werden (unterhälftiger Teildienst).

§ 69 Beurlaubung und Teildienst aus familiären
Gründen

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind, soweit besondere
kirchliche oder dienstliche Interessen nicht entgegen-
stehen, auf Antrag zu beurlauben, wenn sie
1. mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren oder
2. nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftige sons-

tige Angehörige
tatsächlich betreuen oder pflegen. Unter denselben
Voraussetzungen ist Teildienst zu bewilligen.
(2)  Die Beurlaubung nach Absatz 1 darf, auch wenn
sie mehrfach gewährt wird, auch in Verbindung mit
einer Beurlaubung nach § 71 und unterhälftigem Teil-
dienst die Dauer von fünfzehn Jahren nicht überschrei-
ten.
(3)  Auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers soll die
Beurlaubung widerrufen oder der Teildienst geändert
werden, wenn die Beurlaubung oder der Teildienst im
bisherigen Umfang nicht mehr zugemutet werden
kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
Soweit zwingende kirchliche oder dienstliche Interes-
sen dies erfordern, kann nachträglich die Dauer der
Beurlaubung oder des Teildienstes beschränkt oder
der Umfang des zu leistenden Teildienstes erhöht wer-
den.
(4)  Während einer Beurlaubung nach Absatz 1 sollen
die Verbindung zum Dienst und der berufliche Wie-
dereinstieg durch geeignete Maßnahmen erleichtert
werden.

§ 70 Beurlaubung im kirchlichen Interesse
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer können auf Antrag im
kirchlichen Interesse beurlaubt werden.
(2)  Die Zeit der Beurlaubung kann nach Maßgabe des
jeweils anwendbaren Versorgungsrechts als ruhege-
haltfähige Dienstzeit angerechnet werden, sofern die
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Beurlaubung im Interesse des Dienstherrn liegt. Im
Falle eines besonderen Interesses des Dienstherrn an
der Beurlaubung kann die Besoldung belassen wer-
den.
(3)  Die Beurlaubung soll auf Antrag widerrufen wer-
den, wenn sie der Pfarrerin oder dem Pfarrer nicht
mehr zugemutet werden kann und dienstliche Belange
nicht entgegenstehen. Sie kann von Amts wegen aus
kirchlichen oder dienstlichen Interessen beendet wer-
den.

§ 71 Beurlaubung und Teildienst aus anderen
Gründen

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer können auf Antrag
1. bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren oder
2. für einen Zeitraum, der sich bis zum Beginn des

Ruhestandes erstrecken muss
beurlaubt werden, soweit kirchliche oder dienstliche
Interessen nicht entgegenstehen. Die Beurlaubung
darf, auch in Verbindung mit einer Beurlaubung nach
§ 69 und unterhälftigem Teildienst die Dauer von
fünfzehn Jahren nicht überschreiten.
(2)  Pfarrerinnen und Pfarrern kann auf Antrag Teil-
dienst bewilligt werden, soweit kirchliche oder dienst-
liche Interessen nicht entgegenstehen. Soweit zwin-
gende kirchliche oder dienstliche Interessen dies er-
fordern, kann nachträglich die Dauer der Beurlaubung
oder des Teildienstes beschränkt oder der Umfang des
zu leistendes Teildienstes erhöht werden.
(3)  Auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers soll die
Beurlaubung widerrufen oder der Teildienst geändert
werden, wenn die Beurlaubung oder der Teildienst im
bisherigen Umfang nicht mehr zugemutet werden
kann und dienstliche Belange nicht entgegenstehen.
(4)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se können durch Kirchengesetz je für ihren Bereich
Regelungen über den Altersteildienst und über eine
Sabbatzeit treffen.

§ 72 Informationspflicht und
Benachteiligungsverbot

(1)  Wird eine Beurlaubung oder ein Teildienst bean-
tragt, so sind die Pfarrerinnen und Pfarrer schriftlich
auf die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen hinzu-
weisen.
(2)  Beurlaubung aus familiären Gründen und Teil-
dienst dürfen sich bei dem beruflichen Fortkommen
nicht nachteilig auswirken, wenn nicht zwingende
sachliche Gründe vorliegen.

§ 73 Erwerbstätigkeit und Nebentätigkeit
während einer Beurlaubung oder eines

Teildienstes
(1) Während einer Beurlaubung oder eines Teildiens-
tes dürfen nur solche Nebentätigkeiten ausgeübt wer-
den, die dem Zweck der Beurlaubung oder des Teil-
dienstes nicht zuwiderlaufen.

(2) Abweichend von den §§ 63 bis 67 bedürfen Ne-
bentätigkeiten keiner Genehmigung; Erwerbstätigkei-
ten im Umfang von mindestens der Hälfte eines un-
eingeschränkten Dienstes sind genehmigungspflich-
tig.

§ 74 Verfahren
(1)  Beurlaubung und Teildienst beginnen, wenn kein
anderer Zeitpunkt festgesetzt wird, mit dem Ablauf
des Monats, in dem der Pfarrerin oder dem Pfarrer die
Verfügung bekannt gegeben wird. Bei Pfarrerinnen
und Pfarrern im Schul- und Hochschuldienst sollen der
Beginn und das Ende einer Beurlaubung und eines
Teildienstes oder eine Änderung derselben jeweils auf
den Beginn und das Ende eines Schulhalbjahres oder
eines Semesters festgesetzt werden.
(2)  Ein Antrag auf Verlängerung einer Beurlaubung
oder eines Teildienstes soll spätestens drei Monate vor
Ablauf des Bewilligungszeitraumes gestellt werden.

§ 75 Allgemeine Rechtsfolgen der Beurlaubung
(1)  Mit dem Beginn einer Beurlaubung verlieren die
Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Stelle oder ihren Auftrag
im Sinne des § 25 und die damit verbundenen oder
persönlich übertragenen Aufgaben. Bei kurzfristigen
Beurlaubungen können Stelle oder Auftrag belassen
werden. Die mit der Stelle verbundenen oder persön-
lich übertragenen Aufgaben können im Einzelfall
ganz oder teilweise belassen werden. Die Rechte und
Pflichten aus dem Pfarrdienstverhältnis, insbesondere
Lebensführungs- und Verschwiegenheitspflichten,
bleiben bestehen, soweit die Beurlaubung dem nicht
entgegensteht. Alle Anwartschaften, die im Zeitpunkt
der Beurlaubung erworben waren, bleiben gewahrt.
Die besoldungs- und versorgungsrechtlichen Vor-
schriften über die Berücksichtigung von Zeiten einer
Beurlaubung ohne Besoldung bleiben unberührt.
(2)  Mit der Beurlaubung ruhen die Rechte aus der Or-
dination im Sinne des § 5 Absatz 5 Satz 2, sofern nicht
etwas anderes bestimmt wird.
(3)  Während einer Beurlaubung unterstehen Pfarre-
rinnen und Pfarrer der Lehr- und Disziplinaraufsicht
der Kirche, die sie beurlaubt hat; sie sollen an Fortbil-
dungsveranstaltungen und Maßnahmen der Personal-
entwicklung im Sinne des § 55 teilnehmen.
(4)  Während der Zeit der Beurlaubung aus familiären
Gründen (§ 69) besteht Anspruch auf Beihilfe in
Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen in entspre-
chender Anwendung der Beihilferegelungen für Pfar-
rerinnen und Pfarrer mit Anspruch auf Besoldung.
Dies gilt nicht, wenn die Pfarrerin oder der Pfarrer
1. berücksichtigungsfähiger Angehöriger einer bei-

hilfeberechtigten Person wird oder
2. nach den Bestimmungen des Fünften Buches So-

zialgesetzbuch über die Familienversicherung
krankenversichert ist oder

3. einen Anspruch auf zusätzliche Leistungen bei
Pflegezeit als Zuschuss zur Kranken- und Pflege-
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versicherung nach dem Elften Buch Sozialgesetz-
buch hat.

Im Falle einer Beurlaubung nach § 70 Absatz 2 kann
ein Anspruch auf Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und
Geburtsfällen in entsprechender Anwendung der Bei-
hilferegelungen für Pfarrerinnen und Pfarrer mit An-
spruch auf Besoldung gewährt werden. Die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ih-
ren Bereich von den Bestimmungen dieses Absatzes
abweichende oder ergänzende Regelungen treffen.

§ 76 Beendigung der Beurlaubung und des
Teildienstes

(1)  Die Beurlaubung endet mit Ablauf der festgeleg-
ten Dauer oder ihrem Widerruf.
(2)  Die Pfarrerin oder der Pfarrer ist verpflichtet, sich
rechtzeitig vor Ablauf einer Beurlaubung oder eines
Teildienstes um eine Stelle zu bewerben. Führt die
Bewerbung vor dem Ende der Beurlaubung oder des
Teildienstes nicht zum Erfolg, so soll unter Berück-
sichtigung des jeweiligen Stellenbesetzungsrechts von
Amts wegen eine Stelle oder ein Auftrag im Sinne des
§ 25 übertragen werden.
(3)  Steht nach Ablauf einer Beurlaubung weder eine
Stelle noch ein Auftrag zur Verfügung, so wird die
Pfarrerin oder der Pfarrer in den Wartestand versetzt.
Mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers kann
anstelle einer Versetzung in den Wartestand die Be-
urlaubung um die Zeit bis zur Übertragung einer Stelle
oder eines Auftrages verlängert werden.
Kapitel 2 Abordnung, Zuweisung, Versetzung,

Umwandlung und Wartestand

§ 77 Abordnung
(1)  Eine Abordnung ist die vorübergehende Übertra-
gung einer der Ausbildung der Pfarrerin oder des Pfar-
rers entsprechenden Tätigkeit bei einer anderen
Dienststelle desselben oder eines anderen Dienstherrn
unter Beibehaltung der bisherigen Stelle oder des bis-
herigen Auftrages im Sinne des § 25. Die Abordnung
erfolgt im dienstlichen Interesse. Sie kann ganz oder
teilweise erfolgen.
(2)  Die Abordnung bedarf der Zustimmung der Pfar-
rerin oder des Pfarrers, wenn sie
1. bei einer teilweisen Abordnung insgesamt länger

als zwölf Monate dauert oder
2. bei einer Abordnung im Ganzen insgesamt länger

als sechs Monate dauert oder
3. zu einem anderen Dienstherrn erfolgt.
(3)  Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn
wird von dem abgebenden im Einverständnis mit dem
aufnehmenden Dienstherrn verfügt. Das Einverständ-
nis ist schriftlich zu erklären.
(4)  Für die abgeordneten Pfarrerinnen und Pfarrer
sind die für den Bereich des aufnehmenden Dienst-
herrn geltenden Vorschriften über die Rechte und
Pflichten der Pfarrerinnen und Pfarrer entsprechend

anzuwenden mit Ausnahme der Regelungen über die
Amtsbezeichnung (§ 29), die Zahlung von Bezügen,
von Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfäl-
len und von Versorgung (§ 49 Absatz 1).

§ 78 Zuweisung
(1)  Eine Zuweisung ist die befristete oder unbefristete
Übertragung einer der Ausbildung der Pfarrerin oder
des Pfarrers entsprechenden Tätigkeit bei einer Ein-
richtung oder einem Dienstherrn außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Kirchengesetzes. Die Zuweisung
kann ganz oder teilweise erfolgen. Die Rechtsstellung
der Pfarrerin oder des Pfarrers bleibt unberührt.
(2)  Die Zuweisung erfolgt im kirchlichen Interesse.
Sie bedarf der Zustimmung der Pfarrerin oder des
Pfarrers.
(3)  Pfarrerinnen und Pfarrern mit einer Stelle oder ei-
nem Auftrag im Sinne des § 25 in einer Einrichtung,
die ganz oder teilweise in eine privatrechtlich organi-
sierte Einrichtung der Kirche oder der Diakonie um-
gebildet wird, kann auch ohne ihre Zustimmung im
kirchlichen Interesse eine ihrer Ausbildung entspre-
chende Tätigkeit bei dieser Einrichtung zugewiesen
werden.
(4)  Die Zuweisung endet mit Ablauf der festgelegten
Dauer. Sie kann im dienstlichen oder kirchlichen In-
teresse beendet werden.
(5)  Bei einer Zuweisung von insgesamt nicht mehr als
einem Jahr tritt ein Verlust der Stelle nur mit Zustim-
mung der Pfarrerin oder des Pfarrers ein. Im Übrigen
gilt § 76 entsprechend.

§ 79 Versetzung
(1)  Versetzung ist die Übertragung einer anderen Stel-
le oder eines anderen Auftrages im Sinne des § 25
unter Verlust der bisherigen Stelle oder des bisherigen
Auftrages.
(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer können um der Unab-
hängigkeit der Verkündigung willen nur versetzt wer-
den, wenn sie sich um die andere Verwendung bewer-
ben oder der Versetzung zustimmen oder wenn ein
besonderes kirchliches Interesse an der Versetzung
besteht. Ein besonderes kirchliches Interesse liegt ins-
besondere vor, wenn
1. die befristete Übertragung einer Stelle oder eines

Auftrages im Sinne des § 25 endet,
2. die Wahrnehmung eines Aufsichtsamtes endet, das

mit der bisherigen Stelle oder dem bisherigen Auf-
trag im Sinne des § 25 verbunden ist,

3. aufgrund verbindlich beschlossener Stellenpla-
nung ihre Stelle aufgehoben wird, unbesetzt sein
oder einen anderen Dienstumfang erhalten soll,
oder wenn ihr Dienstbereich neu geordnet wird,

4. es zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Gesamt-
besetzung der Stellen im Bereich ihres Dienstherrn
notwendig ist,

5. in ihrer bisherigen Stelle oder ihrem bisherigen
Auftrag eine nachhaltige Störung in der Wahrneh-
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mung des Dienstes gemäß § 80 Absatz 1 und 2
festgestellt wird,

6. sie wegen ihres Gesundheitszustandes in der Aus-
übung ihres bisherigen Dienstes wesentlich beein-
trächtigt sind.

(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer mit einer allgemeinen
kirchlichen Stelle oder einem allgemeinen kirchlichen
Auftrag im Sinne des § 25 sowie Gemeindepfarrerin-
nen und Gemeindepfarrer (§ 27), die keine Stelle in-
nehaben, können über die in Absatz 2 genannten Grün-
de hinaus ohne ihre Zustimmung in eine andere Stelle
oder einen anderen Auftrag versetzt werden, wenn da-
für ein kirchliches Interesse besteht.
(4)  Sieht das Recht der Evangelischen Kirche in
Deutschland, der Gliedkirchen oder gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse vor, dass zwei Pfarrerinnen oder
Pfarrern, deren Dienstumfang jeweils eingeschränkt
ist, gemeinsam eine Stelle übertragen werden kann, so
kann, wenn das Pfarrdienstverhältnis einer beteiligten
Person verändert wird oder endet, auch die andere be-
teiligte Person versetzt werden. Die §§ 83 bis 85 sind
anwendbar.
(5)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se können durch Kirchengesetz je für ihren Bereich
von den Regelungen des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 3
und 4 und des Absatzes 4 abweichen.

§ 80 Versetzungsvoraussetzungen und -verfahren
(1)  Eine nachhaltige Störung in der Wahrnehmung
des Dienstes im Sinne des § 79 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 5 liegt vor, wenn die Erfüllung der dienstlichen
oder der gemeindlichen Aufgaben nicht mehr gewähr-
leistet ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn das Ver-
hältnis zwischen der Pfarrerin oder dem Pfarrer und
nicht unbeträchtlichen Teilen der Gemeinde zerrüttet
ist oder das Vertrauensverhältnis zwischen der Pfar-
rerin oder dem Pfarrer und dem Vertretungsorgan der
Gemeinde zerstört ist und nicht erkennbar ist, dass das
Vertretungsorgan rechtsmissbräuchlich handelt. Die
Gründe für die nachhaltige Störung müssen nicht im
Verhalten oder in der Person der Pfarrerin oder des
Pfarrers liegen.
(2)  Zur Feststellung der Voraussetzungen des Absat-
zes 1 werden die erforderlichen Erhebungen durchge-
führt. Der Beginn der Erhebungen wird der Pfarrerin
oder dem Pfarrer mitgeteilt. Sofern nicht ausnahms-
weise etwas anderes angeordnet wird, nehmen Pfar-
rerinnen und Pfarrer für die Dauer der Erhebungen den
Dienst in der ihnen übertragenen Stelle oder in dem
ihnen übertragenen Auftrag nicht wahr. Während die-
ser Zeit soll eine angemessene Aufgabe übertragen
werden.
(3)  Zur Feststellung der Voraussetzungen des § 79
Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 kann eine amts- oder ver-
trauensärztliche Untersuchung angeordnet werden.
§ 91 Absatz 3 und 5 gilt entsprechend.
(4)  Versetzungen zu einem anderen Dienstherrn be-
dürfen der Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfar-

rers. Bei einem Wechsel des Dienstherrn wird die Ver-
setzung von dem abgebenden im Einverständnis mit
dem aufnehmenden Dienstherrn verfügt. Das Pfarr-
dienstverhältnis wird mit dem neuen Dienstherrn fort-
gesetzt; dieser tritt an die Stelle des bisherigen. Auf
die Rechtsstellung der Versetzten sind die im Bereich
des neuen Dienstherrn geltenden Vorschriften anzu-
wenden.

§ 81 Regelmäßiger Stellenwechsel
Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Glied-
kirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kön-
nen durch Kirchengesetz ein besonderes Verfahren re-
geln, nach dem Gemeindepfarrerinnen und Gemein-
depfarrer (§ 27), die mindestens zehn Jahre in dersel-
ben Gemeinde tätig sind und das 57. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, versetzt werden können.

§ 82 Umwandlung in ein
Kirchenbeamtenverhältnis

Das Pfarrdienstverhältnis kann mit Zustimmung der
Pfarrerin oder des Pfarrers in ein Kirchenbeamtenver-
hältnis umgewandelt werden, wenn ein dienstliches
Interesse besteht. In diesem Fall wird das Pfarrdienst-
verhältnis als Kirchenbeamtenverhältnis fortgesetzt.
Die Vorschriften über die Ordination (§§ 3 bis 7) und
die daraus folgenden Rechte und Pflichten bleiben un-
berührt.

§ 83 Versetzung in den Wartestand
(1)  Wartestand ist die vorübergehende dienstrechtli-
che Stellung, in der einer Pfarrerin oder einem Pfarrer,
ohne beurlaubt oder in den Ruhestand versetzt zu sein,
weder eine Stelle noch ein anderer Auftrag im Sinne
des § 25 übertragen ist.
(2)  Neben den anderen in diesem Kirchengesetz ge-
nannten Fällen werden Pfarrerinnen und Pfarrer in den
Wartestand versetzt, wenn eine Versetzung in eine an-
dere Stelle in den Fällen des § 79 Absatz 2 Satz 2
Nummer 1 bis 3 und 5 nicht durchführbar ist. Die
Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können
durch Kirchengesetz je für ihren Bereich bestimmen,
dass eine Versetzung in den Wartestand nur dann er-
folgen darf, wenn weder eine Stelle noch ein Auftrag
im Sinne des § 25 Absatz 2 übertragen werden kann.
(3)  Anstelle einer Versetzung nach § 79 Absatz 2 Satz
2 kann mit Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers
eine Versetzung in den Wartestand erfolgen.

§ 84 Verfahren und Rechtsfolgen der
Versetzung in den Wartestand

(1)  Die Verfügung über die Versetzung in den War-
testand ist der Pfarrerin oder dem Pfarrer zuzustellen.
Sie kann bis zum Beginn des Wartestandes zurückge-
nommen werden.
(2)  Der Wartestand beginnt, wenn nicht in der Verfü-
gung ein anderer Zeitpunkt bestimmt wird, mit dem
Ende des Monats, in dem der Pfarrerin oder dem Pfar-
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rer die Versetzung in den Wartestand bekannt gegeben
wird.
(3)  Während des Wartestandes besteht ein Anspruch
auf Wartegeld nach Maßgabe der jeweils geltenden
kirchengesetzlichen Bestimmungen.
(4)  Im Fall des Wartestandes gemäß § 83 Absatz 2 in
Verbindung mit § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 kön-
nen Pfarrerinnen und Pfarrern im kirchlichen Interesse
Beschränkungen in der Ausübung von Auftrag und
Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakra-
mentsverwaltung auferlegt werden. Es kann bestimmt
werden, dass ihre Bewerbungen der vorherigen Ge-
nehmigung einer aufsichtführenden Stelle bedürfen.

§ 85 Verwendung nach Versetzung in den
Wartestand

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand sind ver-
pflichtet, sich um eine ihrer Ausbildung entsprechende
Stelle oder einen ihrer Ausbildung entsprechenden
Auftrag im Sinne des § 25 zu bewerben oder sich eine
solche Stelle oder einen solchen Auftrag übertragen zu
lassen. Sie können verpflichtet werden, sich in einer
anderen Gliedkirche zu bewerben, wenn sie in dieser
zur Bewerbung zugelassen worden sind.
(2)  Pfarrerinnen und Pfarrern im Wartestand kann je-
derzeit ein ihrer Ausbildung entsprechender, befriste-
ter Auftrag zur Wahrnehmung dienstlicher Aufgaben
erteilt werden (Wartestandsauftrag).
(3)  Kommen Pfarrerinnen und Pfarrer trotz Auffor-
derung ihrer Pflicht zur Bewerbung nach Absatz 1
nicht nach oder nehmen sie ihren Dienst nach Absatz
2 nicht wahr, so verlieren sie für diese Zeit den An-
spruch auf Wartegeld und Dienstbezüge. Die Mög-
lichkeit, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, bleibt
unberührt.

§ 86 Beendigung des Wartestandes
Der Wartestand endet mit
1. der erneuten Übertragung einer Stelle oder eines

Auftrages im Sinne des § 25,
2. dem Eintritt oder der Versetzung in den Ruhestand

oder
3. der Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses.

Kapitel 3 Ruhestand

§ 87 Eintritt in den Ruhestand
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer treten mit dem Ende des
Monats in den Ruhestand, in dem sie die Regelalters-
grenze erreichen. Sie erreichen die Regelaltersgrenze
mit Vollendung des 67. Lebensjahres. Pfarrerinnen
und Pfarrer im Schul- oder Hochschuldienst treten mit
Ablauf des Schulhalbjahres oder des Semesters in den
Ruhestand, in dem sie die Regelaltersgrenze errei-
chen.
(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer, die vor dem 1. Januar
1947 geboren sind, erreichen die Regelaltersgrenze
mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Für Pfarrerin-
nen und Pfarrer, die nach dem 31. Dezember 1946 ge-

boren sind, wird diese Regelaltersgrenze wie folgt an-
gehoben:

Geburts-
jahr

Anhebung
um Monate

Altersgrenze
Jahr Monat

1947 1 65 1
1948 2 65 2
1949 3 65 3
1950 4 65 4
1951 5 65 5
1952 6 65 6
1953 7 65 7
1954 8 65 8
1955 9 65 9
1956 10 65 10
1957 11 65 11
1958 12 66 0
1959 14 66 2
1960 16 66 4
1961 18 66 6
1962 20 66 8
1963 22 66 10

(3)  Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können je für ihren Bereich durch Kir-
chengesetz eine abweichende Regelaltersgrenze fest-
setzen.
(4)  Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann der
Eintritt in den Ruhestand mit Zustimmung der Pfarre-
rin oder des Pfarrers um bis zu drei Jahren hinausge-
schoben werden. Bei Pfarrerinnen und Pfarrern im
Schul- und Hochschuldienst geschieht dies unter Be-
rücksichtigung des Ablaufs des Schulhalbjahres oder
des Semesters.

§ 88 Ruhestand vor Erreichen der
Regelaltersgrenze

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer können auf eigenen An-
trag in den Ruhestand versetzt werden, wenn
1. sie das 63. Lebensjahr vollendet haben oder
2. ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50

im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
zuerkannt worden ist und sie das 62. Lebensjahr
vollendet haben.

(2)  Pfarrerinnen oder Pfarrer, denen ein Grad der Be-
hinderung von wenigstens 50 im Sinne des Neunten
Buches Sozialgesetzbuch zuerkannt worden ist, und
die vor dem 1. Januar 1952 geboren sind, können auf
eigenen Antrag in den Ruhestand versetzt werden,
wenn sie das 60. Lebensjahr vollendet haben. Für
Pfarrerinnen und Pfarrer, denen ein Grad der Behin-
derung von wenigstens 50 im Sinne des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch zuerkannt worden ist, und die
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nach dem 31. Dezember 1951 geboren sind, wird diese
Altersgrenze wie folgt angehoben:

Geburts-
jahr

Geburts-
monat

Anhebung
um Monate

Altersgrenze
Jahr Monat

1952
Januar 1 60 1
Februar 2 60 2
März 3 60 3
April 4 60 4
Mai 5 60 5

Juni - De-
zember

6 60 6

1953 7 60 7
1954 8 60 8
1955 9 60 9
1956 10 60 10
1957 11 60 11
1958 12 61 0
1959 14 61 2
1960 16 61 4
1961 18 61 6
1962 20 61 8
1963 22 61 10

(3)  Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können je für ihren Bereich durch Kir-
chengesetz Altersgrenzen festsetzen, die von den in
den Absätzen 1 und 2 genannten Altersgrenzen ab-
weichen.
(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer können auch in den Ru-
hestand versetzt werden, wenn aus Gründen, die in der
Person oder in dem Verhalten der Pfarrerin oder des
Pfarrers liegen, eine nachhaltige Störung in der Wahr-
nehmung des Dienstes gemäß § 80 Absatz 1 und 2
festgestellt wird und eine störungsfreie Wahrnehmung
des Dienstes in einer anderen Stelle oder einem ande-
ren Auftrag im Sinne des § 25 nicht erwartet werden
kann.

§ 89 Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit,
Verpflichtung zur Rehabilitation

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind in den Ruhestand zu
versetzen, wenn sie wegen ihres körperlichen Zu-
stands oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfül-
lung ihrer Dienstpflichten dauernd unfähig (dienstun-
fähig) sind. Dienstunfähigkeit kann auch dann ange-
nommen werden, wenn wegen Krankheit innerhalb
von sechs Monaten mehr als drei Monate kein Dienst
geleistet wurde und keine Aussicht besteht, dass in-
nerhalb weiterer sechs Monate wieder volle Dienstfä-
higkeit erlangt wird.

(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind zur Vermeidung ei-
ner drohenden Dienstunfähigkeit verpflichtet, an ge-
eigneten und zumutbaren gesundheitlichen und beruf-
lichen Rehabilitationsmaßnahmen teilzunehmen.

§ 90 Begrenzte Dienstfähigkeit
(1)  Von der Versetzung in den Ruhestand wegen
Dienstunfähigkeit soll abgesehen werden, wenn die
Pfarrerin oder der Pfarrer Dienst mit mindestens der
Hälfte eines vollen Dienstumfangs ausüben kann (be-
grenzte Dienstfähigkeit). § 91 Absatz 1 bis 3 und 5 gilt
entsprechend. Die Evangelische Kirche in Deutsch-
land, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können abweichende Regelungen erlas-
sen.
(2)  Der Dienstumfang der Pfarrerin oder des Pfarrers
ist entsprechend der begrenzten Dienstfähigkeit he-
rabzusetzen.

§ 91 Verfahren bei Dienstunfähigkeit
(1)  Beantragt eine Pfarrerin oder ein Pfarrer die Ver-
setzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit,
so wird die Dienstunfähigkeit in der Regel aufgrund
eines ärztlichen Gutachtens festgestellt, das die Pfar-
rerin oder den Pfarrer für dauernd unfähig hält, die
Dienstpflichten zu erfüllen.
(2)  Soll die Versetzung in den Ruhestand wegen
Dienstunfähigkeit ohne Antrag erfolgen, so wird der
Pfarrerin oder dem Pfarrer unter Angabe der Gründe
mitgeteilt, dass eine Versetzung in den Ruhestand be-
absichtigt ist. Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann in-
nerhalb eines Monats Einwendungen erheben. Nach
Ablauf der Frist wird über die Versetzung in den Ru-
hestand entschieden. Während des Verfahrens kann
angeordnet werden, dass die Pfarrerin oder der Pfarrer
die Dienstgeschäfte ruhen lässt.
(3)  Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann verpflichtet
werden, ein ärztliches Gutachten über die Dienstfä-
higkeit vorzulegen und sich, falls dies für erforderlich
gehalten wird, ärztlich beobachten zu lassen.
(4)  Entzieht sich die Pfarrerin oder der Pfarrer trotz
zweimaliger schriftlicher Aufforderung ohne hin-
reichenden Grund der Verpflichtung, sich untersuchen
oder beobachten zu lassen, so kann sie oder er so be-
handelt werden, als ob die Dienstunfähigkeit ärztlich
bestätigt worden wäre. Die Besoldung wird mit dem
Ende des Monats, in dem die Versetzung in den Ru-
hestand bekannt gegeben wird, einbehalten, soweit sie
das Ruhegehalt übersteigt.
(5)  Gutachten, Untersuchungen und Beobachtungen
sollen, soweit nicht im Einzelfall die Dienstunfähig-
keit zweifelsfrei feststeht, durch Vertrauens- oder
Amtsärztinnen und -ärzte erfolgen, wenn nicht die
Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren
Bereich etwas anderes bestimmt haben. Gutachten
entfalten keine verbindliche Wirkung. Sie schließen
die Erhebung weiterer Beweise nicht aus.
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§ 92 Versetzung aus dem Warte- in den
Ruhestand

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand können
mit ihrer Zustimmung jederzeit in den Ruhestand ver-
setzt werden.
(2)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand werden in
den Ruhestand versetzt, wenn ihnen bis zum Ablauf
von drei Jahren nach dem Beginn des Wartestandes
nicht erneut eine Stelle oder ein Auftrag im Sinne des
§ 25 übertragen worden ist. Der Lauf der Frist ist ge-
hemmt, solange ein Wartestandsauftrag gemäß § 85
Absatz 2 wahrgenommen wird.
(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Wartestand können in
den Ruhestand versetzt werden, wenn während des
Wartestands neue Tatsachen festgestellt werden, die,
aus Gründen, die in der Person oder in dem Verhalten
der Pfarrerin oder des Pfarrers liegen, eine störungs-
freie Wahrnehmung des Dienstes nicht erwarten las-
sen.

§ 93 Versetzung in den Ruhestand
(1)  Die Versetzung in den Ruhestand wird von der für
die Berufung zuständigen Stelle verfügt. Im Rahmen
einer Abordnung nach § 77 erfolgt die Versetzung in
den Ruhestand durch den abordnenden Dienstherrn im
Benehmen mit dem aufnehmenden Dienstherrn. Im
Falle der Zuweisung nach § 78 wird das Einvernehmen
mit der aufnehmenden Einrichtung oder dem aufneh-
menden Dienstherrn hergestellt.
(2)  Die Verfügung ist der Pfarrerin oder dem Pfarrer
zuzustellen. Sie kann bis zum Beginn des Ruhestandes
zurückgenommen werden.
(3)  Soweit in der Verfügung nach Absatz 2 kein Zeit-
punkt bestimmt ist, beginnt der Ruhestand, abgesehen
von den Fällen des Ruhestandes auf Antrag nach § 88
Absatz 1 und 2 und des Ruhestandes wegen Dienst-
unfähigkeit nach § 89 mit dem Ende des Monats, in
dem die Versetzung in den Ruhestand bekannt gege-
ben worden ist.

§ 94 Voraussetzungen und Rechtsfolgen des
Ruhestandes

(1)  Eintritt und Versetzung in den Ruhestand setzen
die Erfüllung einer versorgungsrechtlichen Wartezeit
voraus, soweit kirchengesetzlich nicht etwas anderes
bestimmt ist.
(2)  Mit Beginn des Ruhestandes endet die Pflicht der
Pfarrerinnen und Pfarrer zur Dienstleistung. Sie schei-
den aus ihrer Stelle oder ihrem Auftrag aus und ver-
lieren sonstige übertragene kirchliche Aufgaben oder
Funktionen, soweit sie nicht im Einzelfall vorüberge-
hend belassen werden. Sie erhalten Versorgungsbe-
züge nach den jeweils geltenden kirchengesetzlichen
Bestimmungen des Versorgungsrechts. Im Übrigen
bleibt ihre Rechtsstellung erhalten.
(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand behalten
Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündi-
gung und Sakramentsverwaltung. Ihnen kann mit ihrer
Zustimmung widerruflich ein pfarramtlicher oder ein

anderer kirchlicher Dienst übertragen werden. Im
kirchlichen Interesse können ihnen Beschränkungen
in der Ausübung von Auftrag und Recht zur öffentli-
chen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung,
insbesondere bei der Vornahme von Amtshandlungen,
auferlegt werden.
(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand unterste-
hen weiterhin der Lehr- und Disziplinaraufsicht. Sie
sind weiterhin zu einer amtsangemessenen Lebens-
führung verpflichtet. Sie haben insbesondere alles zu
vermeiden, was den Zusammenhalt einer Gemeinde
oder den Dienst anderer Ordinierter erschweren kann.
(5)  Abweichend von den §§ 63 bis 67 bedürfen Ne-
bentätigkeiten keiner Genehmigung. Eine Nebentä-
tigkeit kann unter den Voraussetzungen des § 65 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 3 untersagt werden.

§ 95 Wiederverwendung nach Versetzung in
den Ruhestand

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrern im Ruhestand kann er-
neut eine ihrer Ausbildung entsprechende Stelle oder
ein ihrer Ausbildung entsprechender Auftrag im Sinne
des § 25 übertragen werden, wenn die Gründe für die
Versetzung in den Ruhestand weggefallen sind. Sie
sind auf Aufforderung verpflichtet, sich um eine Stelle
zu bewerben und sich eine Stelle oder einen Auftrag
übertragen zu lassen, wenn zu erwarten ist, dass sie
den gesundheitlichen Anforderungen genügen wer-
den. Sie erhalten Besoldung mindestens aus der Be-
soldungsgruppe ihrer letzten Verwendung.
(2)  Das Vorliegen der Dienstunfähigkeit kann in re-
gelmäßigen Abständen überprüft werden. Zur Prüfung
ihrer Dienstfähigkeit sind Pfarrerinnen und Pfarrer
verpflichtet, sich nach Weisung ärztlich untersuchen
zu lassen. § 91 Absatz 3 und 5 ist anzuwenden.
(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind auf Weisung ver-
pflichtet, zur Wiederherstellung ihrer Dienstfähigkeit
an geeigneten und zumutbaren gesundheitlichen und
beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen teilzuneh-
men.

Teil 7 Beendigung des
Pfarrdienstverhältnisses

§ 96 Beendigung
Das Pfarrdienstverhältnis endet außer durch den Tod
durch Entlassung oder Entfernung aus dem Dienst.

§ 97 Entlassung kraft Gesetzes
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind kraft Gesetzes ent-
lassen, wenn sie
1. die evangelische Kirche durch Austrittserklärung

oder durch Übertritt zu einer anderen Religionsge-
meinschaft verlassen oder

2. nach § 5 Absatz 1 Auftrag und Recht zur öffentli-
chen Wortverkündigung und Sakramentsverwal-
tung verlieren oder
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3. den Dienst unter Umständen aufgeben, aus denen
zu entnehmen ist, dass sie ihn nicht wieder auf-
nehmen wollen oder

4. den Dienst trotz Aufforderung durch den Dienst-
herrn nicht aufnehmen oder

5. durch ihr Verhalten nach Ablauf einer Beurlau-
bung erkennen lassen, dass sie den Dienst nicht
wieder aufnehmen wollen oder

6. in ein öffentlich-rechtliches Amts- oder Dienstver-
hältnis zu einem anderen Dienstherrn treten, sofern
kirchengesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist
oder die für die Berufung zuständige Stelle keine
andere Regelung trifft.

(2)  Die für die Berufung zuständige Stelle entscheidet
darüber, ob die Voraussetzungen nach Absatz 1 vor-
liegen und stellt den Tag der Beendigung des Pfarr-
dienstverhältnisses fest.

§ 98 Entlassung wegen einer Straftat
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind kraft Gesetzes ent-
lassen, wenn sie in einem ordentlichen Strafverfahren
durch Urteil eines deutschen Gerichts wegen einer
vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindes-
tens einem Jahr rechtskräftig verurteilt worden sind.
Die Entlassung aus dem Dienst wird einen Monat nach
amtlicher Kenntnis der disziplinaraufsichtführenden
Stelle von der Rechtskraft des strafgerichtlichen Ur-
teils rechtswirksam, spätestens einen Monat nach Zu-
gang der amtlichen Mitteilung bei der disziplinarauf-
sichtführenden Stelle.
(2)  Eine Entlassung nach Absatz 1 erfolgt nicht, wenn
vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 Satz 2 aus kirchli-
chem Interesse ein Disziplinarverfahren eingeleitet
oder die Fortsetzung eines bereits eingeleiteten Diszi-
plinarverfahrens beantragt oder beschlossen wird. Ein
Anspruch auf Einleitung oder Fortsetzung eines Dis-
ziplinarverfahrens besteht nicht.
(3)  Wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder
fortgesetzt, so tritt die Pfarrerin oder der Pfarrer mit
der Einleitung oder Fortsetzung dieses Verfahrens in
den Wartestand.
(4)  Wird eine Entscheidung, durch die die Entlassung
nach Absatz 1 bewirkt worden ist, in einem strafge-
richtlichen Wiederaufnahmeverfahren rechtskräftig
durch eine Entscheidung ersetzt, die diese Wirkungen
nicht hat, so gilt das Pfarrdienstverhältnis als nicht un-
terbrochen. Der Pfarrerin oder dem Pfarrer wird, so-
weit möglich, die Rechtsstellung eingeräumt, die sie
oder er ohne die aufgehobene Entscheidung hätte. Die
Möglichkeit, aufgrund des im gerichtlichen Verfahren
festgestellten Sachverhalts ein Disziplinarverfahren
durchzuführen, bleibt unberührt.

§ 99 Entlassung ohne Antrag
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind zu entlassen, wenn
sie nicht in den Ruhestand versetzt werden können,
weil eine versorgungsrechtliche Wartezeit nicht erfüllt
ist.

(2)  Die Entlassung wird mit Ablauf des Monats, der
auf den Monat folgt, in dem die Entlassungsverfügung
zugestellt worden ist, wirksam.

§ 100 Entlassung auf Antrag
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer sind zu entlassen, wenn
sie gegenüber dem Dienstherrn schriftlich ihre Ent-
lassung verlangen. Die Erklärung kann zurückgenom-
men werden, solange die Entlassungsverfügung noch
nicht zugegangen ist.
(2)  Die Entlassung ist für den beantragten Zeitpunkt
auszusprechen. Mit Rücksicht auf dienstliche Belange
kann sie längstens drei Monate, bei Pfarrerinnen und
Pfarrern im Schul- und Hochschuldienst längstens bis
zum Ablauf des Schulhalbjahres oder des Semesters,
hinausgeschoben werden.
(3)  Der Pfarrerin oder dem Pfarrer kann mit der Ent-
lassung die Möglichkeit eingeräumt werden, im Falle
der erfolgreichen Bewerbung auf eine Stelle in das
Pfarrdienstverhältnis zurückzukehren. Die Möglich-
keit kann befristet werden. Sie ist zu widerrufen, wenn
die für die Ausübung des pfarramtlichen Dienstes er-
forderlichen persönlichen Voraussetzungen nicht
mehr gegeben sind.

§ 101 Verfahren und Rechtsfolgen der Entlassung
(1)  Die Entlassung wird von der für die Berufung zu-
ständigen Stelle verfügt. Sie wird mit dem in der Ent-
lassungsverfügung angegebenen Zeitpunkt, jedoch
frühestens mit ihrer Zustellung wirksam. In den Fällen
der Entlassung nach § 98 wird der durch das Kirchen-
gesetz bestimmte Zeitpunkt der Entlassung mitgeteilt.
(2)  Nach der Entlassung besteht kein Anspruch auf
Besoldung, Versorgung oder sonstige Leistungen; die
Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je
für ihren Bereich etwas anderes bestimmen. Wird die
Entlassung im Laufe eines Kalendermonats wirksam,
so können die für den Entlassungsmonat gezahlten
Dienstbezüge belassen werden.
(3)  Ein Unterhaltsbeitrag kann widerruflich, befristet
oder unter Auflagen als laufende Zahlung oder als
Einmalzahlung gewährt werden.
(4)  Mit der Entlassung verliert die Pfarrerin oder der
Pfarrer vorbehaltlich der Regelungen der §§ 5 und 29
Absatz 2 Auftrag und Recht zur öffentlichen Wort-
verkündigung und Sakramentsverwaltung sowie das
Recht zum Führen der Amtsbezeichnung und etwaiger
kirchlicher Titel.

§ 102 Entfernung aus dem Dienst
Die Entfernung aus dem Dienst wird durch das Dis-
ziplinarrecht geregelt.
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Teil 8 Rechtsschutz, Verfahren und
Beteiligung der Pfarrerschaft

§ 103 Verwaltungsverfahren
Für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit
nach diesem Kirchengesetz gelten ergänzend die Be-
stimmungen des Verwaltungsverfahrens- und -zustel-
lungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, soweit diese nicht zu den Bestimmungen dieses
Kirchengesetzes in Widerspruch stehen oder soweit
nicht in diesem Kirchengesetz oder anderen Kirchen-
gesetzen der Evangelischen Kirche in Deutschland,
der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse etwas anderes bestimmt ist.

§ 104 Allgemeines Beschwerde- und Antragsrecht
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer können Anträge und Be-
schwerden vorbringen. Hierbei ist der Dienstweg ein-
zuhalten.
(2)  Richtet sich die Beschwerde gegen die unmittel-
bare Vorgesetzte oder den unmittelbaren Vorgesetz-
ten, so kann sie unmittelbar bei der nächsthöheren
vorgesetzten Stelle eingereicht werden.
(3)  Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wir-
kung.

§ 105 Rechtsweg, Vorverfahren
(1)  Bei Rechtsstreitigkeiten aus dem Pfarrdienstver-
hältnis ist nach Maßgabe des in der Evangelischen
Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Zusammenschlüssen jeweils geltenden
Rechts der Rechtsweg zu den kirchlichen Verwal-
tungsgerichten eröffnet.
(2)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se regeln je für ihren Bereich, ob vor Eröffnung des
Rechtswegs ein Vorverfahren erforderlich ist.
(3)  Widerspruch und Anfechtungsklage gegen fol-
gende Maßnahmen haben keine aufschiebende Wir-
kung:
1. Untersagung der Dienstausübung nach § 21 Absatz

3, § 22 Absatz 4 und § 60 Absatz 1,
2. Abordnung nach § 77,
3. Zuweisung nach § 78,
4. Versetzung nach § 79,
5. Versetzung in den Wartestand nach § 76 Absatz

3, § 83 Absatz 2 und § 118 Abs. 6,
6. Versetzung in den Ruhestand nach § 88 Absatz 4,

§ 91 Absatz 2 und 4 und § 92 Absatz 2 und 3,
7. Entlassung nach den §§ 97 und 98.
In den Fällen nach den Nummern 3 bis 7 kann eine
bisher innegehabte Stelle einer anderen Pfarrerin oder
einem anderen Pfarrer erst übertragen werden, wenn
die angefochtene Maßnahme bestandskräftig gewor-
den ist.

§ 106 Leistungsbescheid
Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Glied-
kirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kön-
nen nach Maßgabe ihres Rechts Ansprüche aus Pfarr-
dienstverhältnissen durch Leistungsbescheid geltend
machen. Die Möglichkeit, einen Anspruch durch Er-
hebung einer Klage zu verfolgen, bleibt unberührt.

§ 107 Beteiligung der Pfarrerschaft
(1)  Bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtli-
cher Vorschriften für Pfarrerinnen und Pfarrer, die
nach Artikel 10 a der Grundordnung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland für die Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse gelten sollen, er-
hält der Verband evangelischer Pfarrerinnen und Pfar-
rer in Deutschland e.V. Gelegenheit zur Stellungnah-
me. Die Beteiligung der Pfarrerschaft bei der Vorbe-
reitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften der
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se richtet sich nach dem dort jeweils geltenden Recht.
(2)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se können die Beteiligung von Vertreterinnen und
Vertretern der Pfarrerschaft bei Einzelmaßnahmen je
für ihren Bereich regeln.

Teil 9 Sondervorschriften

§ 108 Privatrechtliches Dienstverhältnis
(1)  In begründeten Einzelfällen können Pfarrerinnen
und Pfarrer in einem privatrechtlichen Dienstverhält-
nis beschäftigt werden.
(2)  Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes gelten
sinngemäß, soweit sie nicht das Bestehen eines öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses voraussetzen.
Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Glied-
kirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kön-
nen je für ihren Bereich etwas anderes regeln. Bei Be-
endigung des Dienstverhältnisses wegen Bezuges ei-
ner Rente oder vergleichbaren Leistung bleiben die
Rechte aus der Ordination erhalten. § 94 Absatz 3 bis
5 gilt entsprechend.

§ 109 Pfarrdienstverhältnis auf Zeit
(1)  Für das Pfarrdienstverhältnis auf Zeit (§ 2 Absatz
2 Satz 2 Nummer 2) gelten die Vorschriften über das
Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit entsprechend, so-
weit nicht in diesem Kirchengesetz etwas anderes be-
stimmt ist.
(2)  Das Pfarrdienstverhältnis auf Zeit wird durch die
Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Zeit begrün-
det. Gleichzeitig erfolgt die Berufung zur Pfarrerin
oder zum Pfarrer, wenn diese nicht bereits gemäß § 10
Absatz 1 oder § 20 Absatz 1 erfolgt ist.
(3)  Die Berufungsurkunde muss die Worte: "in das
Pfarrdienstverhältnis auf Zeit berufen" enthalten.
(4)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis
auf Zeit sind kraft Gesetzes auch entlassen durch
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1. Zeitablauf,
2. Widerruf der Beurlaubung nach Absatz 6,
3. Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand nach

Absatz 7,
4. Beendigung ihres öffentlich-rechtlichen Dienst-

verhältnisses auf Lebenszeit,
5. Verlust der Stelle oder des Auftrages im Sinne

des § 25 aufgrund einer Disziplinarentscheidung.
(5)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienstverhältnis
auf Zeit können im Einvernehmen mit dem beurlaub-
enden Dienstherrn vorzeitig entlassen werden, wenn
festgestellt wird, dass die Voraussetzungen einer Ver-
setzung in den Wartestand nach § 83 Absatz 2 vorlie-
gen.
(6)  Die Beurlaubung kann durch den beurlaubenden
Dienstherrn im Einvernehmen mit dem Dienstherrn
des Pfarrdienstverhältnisses auf Zeit widerrufen wer-
den.
(7)  Eintritt und Versetzung in den Ruhestand erfolgen
bei dem beurlaubenden Dienstherrn nach Maßgabe
des bei ihm geltenden Rechts im Einvernehmen mit
dem Dienstherrn des Pfarrdienstverhältnisses auf Zeit.

§ 110 Pfarrdienst in einer evangelischen
Gemeinde deutscher Sprache oder Herkunft im

Ausland
(1)  Pfarrerinnen und Pfarrer können mit ihrer Zustim-
mung befristet für die Dauer der Beurlaubung aus ei-
nem Pfarrdienstverhältnis nach Maßgabe des Kirchen-
gesetzes über die Mitarbeit der Evangelischen Kirche
in Deutschland in der Ökumene von der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland zu einer evangelischen
Gemeinde deutscher Sprache oder Herkunft im Aus-
land oder zu einer evangelischen Kirche im Ausland
entsandt werden und mit ihr ein Dienstverhältnis be-
gründen.
(2)  Hierzu wird ein Entsendungsverhältnis zur Evan-
gelischen Kirche in Deutschland nach Maßgabe des
Kirchengesetzes über die Mitarbeit der Evangelischen
Kirche in Deutschland in der Ökumene begründet.
Dieses beinhaltet ein Aufsichts- und Fürsorgeverhält-
nis der entsandten Pfarrerinnen und Pfarrer zur Evan-
gelischen Kirche in Deutschland nach Maßgabe des
Kirchengesetzes über die Mitarbeit der Evangelischen
Kirche in Deutschland in der Ökumene. Pfarrerinnen
und Pfarrer im Entsendungsverhältnis stehen weiter
unter der Lehr- und Disziplinaraufsicht des Dienst-
herrn, der sie beurlaubt hat.
(3)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Dienstverhältnis der
Evangelischen Kirche in Deutschland können mit ih-
rer Zustimmung einer evangelischen Gemeinde deut-
scher Sprache oder Herkunft im Ausland zugewiesen
werden.

§ 111 Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt
(1)  In das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt (§ 2 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 3) kann berufen werden, wer
regelmäßig einen geordneten kirchlichen Dienst im

Sinne des § 1 Absatz 2 versehen soll und die Voraus-
setzungen für die Ordination gemäß § 4 Absatz 1 und
für die Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe
gemäß § 9 erfüllt.
(2)  Die Amtsbezeichnung im Pfarrdienstverhältnis im
Ehrenamt lautet "Pfarrerin im Ehrenamt" oder "Pfarrer
im Ehrenamt".
(3)  Das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt wird durch
die Berufung zur Pfarrerin oder zum Pfarrer im Eh-
renamt unter Berufung in das Pfarrdienstverhältnis im
Ehrenamt begründet.
(4)  Die Berufungsurkunde muss die Worte: "unter
Berufung in das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt"
enthalten.
(5)  Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt erhalten
keine Besoldung und keine Versorgung.
(6)  Für das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt gelten
die Vorschriften über das Pfarrdienstverhältnis auf
Lebenszeit entsprechend, soweit sie nicht ein besol-
detes Dienstverhältnis voraussetzen und soweit in die-
sem Kirchengesetz nicht etwas anderes bestimmt ist.
Keine Anwendung finden die Regelungen über Auf-
nahmealter, Erreichbarkeit, Residenzpflicht, Abord-
nung, Zuweisung, Versetzung, Wartestand, Ruhe-
stand und Entlassung bei Eintritt in ein anderes öf-
fentliches Amts- oder Dienstverhältnis.

§ 112 Auftrag im Pfarrdienstverhältnis im
Ehrenamt

(1)  Pfarrerinnen und Pfarrern im Ehrenamt wird ein
regelmäßig wahrzunehmender Auftrag, insbesondere
ein Predigtauftrag übertragen. Der Auftrag kann zeit-
lich befristet werden. Er ist örtlich zu beschränken.
Der Auftrag soll durch eine Dienstbeschreibung gere-
gelt werden. Übertragung und Änderung eines Auf-
trages bedürfen der Zustimmung der Pfarrerin oder des
Pfarrers.
(2)  Der Auftrag endet
1. mit Ablauf seiner Befristung,
2. auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers im Eh-

renamt,
3. auf Antrag der Gemeinde oder Einrichtung, in der

der Auftrag ausgeübt wird,
4. auf Antrag einer aufsichtführenden Person oder

Stelle,
5. mit Verlegung der Hauptwohnung außerhalb der

Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, in der zuletzt ein geordneter kirchlicher
Dienst ausgeübt wurde, sofern nicht im Einzelfall
eine andere Regelung getroffen wird.

§ 113 Beendigung und Ruhen des
Pfarrdienstverhältnisses im Ehrenamt

(1)  Das Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt endet au-
ßer in den in diesem Kirchengesetz genannten Fällen
bei Erreichen der Regelaltersgrenze (§ 87), bei Dienst-
unfähigkeit (§ 89) und wenn innerhalb von drei Jahren
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seit Beendigung eines Auftrages kein anderer Auftrag
übertragen wurde. § 5 findet Anwendung.
(2)  Nach Beendigung eines Auftrages ruht das Pfarr-
dienstverhältnis im Ehrenamt bis zur Erteilung eines
neuen Auftrages. Die Rechte aus der Ordination ruhen
im Sinne des § 5 Absatz 5 Satz 2, sofern nicht etwas
anderes bestimmt wird. Die Verpflichtung einen Auf-
trag zu übernehmen, bleibt bestehen, sofern die Pfar-
rerin oder der Pfarrer im Ehrenamt nicht beurlaubt ist.
Die Rechte und Pflichten aus dem Pfarrdienstverhält-
nis, insbesondere Lebensführungs- und Verschwie-
genheitspflichten, bleiben bestehen, soweit das Ruhen
nicht entgegensteht.

§ 114 Besondere Regelungen für
Pfarrdienstverhältnisse im Ehrenamt

(1)  Die Unfallfürsorge für Pfarrerinnen und Pfarrer im
Ehrenamt und ihre Hinterbliebenen richtet sich nach
den Vorschriften des Beamtenversorgungsgesetzes
des Bundes zum Dienstunfallschutz der Ehrenbeam-
ten. Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se können je für ihren Bereich eine andere Regelung
treffen.
(2)  Abweichend von den §§ 63 bis 67 bedürfen Ne-
bentätigkeiten keiner Genehmigung. Eine Nebentä-
tigkeit kann nur unter den Voraussetzungen des § 65
Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 untersagt werden.
(3)  Ein Pfarrdienstverhältnis im Ehrenamt kann nicht
in ein Pfarrdienstverhältnis anderer Art, ein solches
Pfarrdienstverhältnis nicht in ein Pfarrdienstverhältnis
im Ehrenamt umgewandelt werden.
(4)  Das Nähere, insbesondere die mögliche Teilnah-
me der Pfarrerinnen und Pfarrer im Ehrenamt an Pfarr-
konventen und Sitzungen des Leitungsorgans der Ge-
meinde oder Einrichtung, in der sie regelmäßig Dienst
tun, regeln die Evangelische Kirche in Deutschland,
die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse je für ihren Bereich.

Teil 10 Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 115 Zuständigkeiten,
Anstellungskörperschaften, Beteiligung

kirchlicher Stellen
Soweit in diesem Kirchengesetz keine andere Zustän-
digkeit bestimmt ist, ist für Entscheidungen nach die-
sem Kirchengesetz die jeweilige oberste kirchliche
Verwaltungsbehörde zuständig. Die Evangelische
Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse können die in diesem
Kirchengesetz bestimmten Anstellungskörperschaf-
ten sowie die Zuständigkeiten und Beteiligungen
kirchlicher Stellen oder Amtsträgerinnen und Amts-
träger je für ihren Bereich in eigener Weise regeln.

§ 116 Vorbehalt für Staatskirchenverträge und
Bestimmungen im Zusammenhang mit dem

öffentlichen Dienst
(1) Besondere Bestimmungen in Verträgen mit dem
Bund und mit den Ländern werden durch dieses Kir-
chengesetz nicht berührt.
(2) Soweit für ordinierte Hochschullehrerinnen und
-lehrer der evangelischen Theologie an staatlichen
Hochschulen oder für Pfarrerinnen und Pfarrer im
Dienst anderer Personen des öffentlichen Rechts be-
sondere Rechtsverhältnisse bestehen, bleiben diese
unberührt.

§ 117 Regelungszuständigkeiten
(1) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se treffen die zur Ausführung dieses Kirchengesetzes
erforderlichen Regelungen. Sie können insbesondere
Regelungen zur Ausgestaltung des Verfahrens erlas-
sen. Abweichungen von Bestimmungen dieses Kir-
chengesetzes sind nur in den gesondert genannten Fäl-
len möglich.
(2) Die Bestimmungen der Evangelischen Kirche in
Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse zu Ausbildung, Prüfung, Besol-
dung, Versorgung, Erstattungen und sonstigen Leis-
tungen, zur Errichtung und Besetzung von Stellen und
Erteilung von Aufträgen sowie zu Haushalt, Visitation
und Lehrbeanstandung bleiben unberührt.

§ 118 Übergangsbestimmungen
(1) Die Gliedkirchen können die Begründung mittel-
barer Pfarrdienstverhältnisse vorsehen.
(2) Die Gliedkirchen können bestimmen, dass die Or-
dination erst im Laufe der Probezeit oder bei der Be-
rufung in ein Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit
stattfindet, sofern ihr Recht dies bei Inkrafttreten die-
ses Kirchengesetzes vorsieht.
(3) Neben einer Amtsbezeichnung nach diesem Kir-
chengesetz kann eine bei Inkrafttreten dieses Kirchen-
gesetzes nach dem Herkommen mit einer Stelle ver-
bundene oder nach dem Recht der Evangelischen Kir-
che in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse bisher übliche Bezeich-
nung geführt werden. Gliedkirchen, die bei Inkrafttre-
ten dieses Kirchengesetzes die Amtsbezeichnung
"Pfarrerin" oder "Pfarrer" ausschließlich im Falle des
Innhabens einer Pfarrstelle verwenden, können Pfarr-
dienstverhältnisse im Ehrenamt als Pastorenverhält-
nisse im Ehrenamt mit der Amtsbezeichnung "Pasto-
rin im Ehrenamt" oder "Pastor im Ehrenamt" begrün-
den. Gliedkirchen, die bei Inkrafttreten dieses Kir-
chengesetzes Ordinierte im Sinne des § 111 Absatz 1
in ein Prädikantenverhältnis berufen, können von der
Anwendung der §§ 111 bis 114 ganz oder teilweise
absehen.
(4) In Gliedkirchen, deren Recht bei Inkrafttreten die-
ses Kirchengesetzes aus kirchenverfassungsrechtli-
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chen Gründen keine Visitation vorsieht, findet § 57
keine Anwendung.
(5) Gliedkirchen, deren Recht bei Inkrafttreten dieses
Kirchengesetzes Bestimmungen zum Vorruhestand
oder von diesem Kirchengesetz abweichende Rege-
lungen zur Dauer von Beurlaubungen enthält, können
diese Regelungen beibehalten. Die Gliedkirchen kön-
nen aus dringenden kirchlichen Gründen vorsehen,
dass Pfarrerinnen und Pfarrer vor Begründung eines
Pfarrdienstverhältnisses auf Lebenszeit ohne ihren
Antrag im Teildienst beschäftigt werden können.
(6) Kirchengesetzliche Regelungen der Gliedkirchen,
nach denen Pfarrerinnen und Pfarrer mit Genehmi-
gung auf eine ihnen übertragene Stelle verzichten kön-
nen, können fortgeführt werden. Nach Genehmigung
des Verzichts soll der Pfarrerin oder dem Pfarrer vor-
läufig eine andere Aufgabe übertragen werden. Ist die
Übertragung einer anderen Stelle oder eines anderen
Auftrages im Sinne des § 25 innerhalb eines Jahres
nach Genehmigung des Verzichts nicht durchführbar,
werden diese Pfarrerinnen und Pfarrer in den Warte-
stand versetzt.
(7) Kirchengesetzliche Regelungen der Gliedkirchen,
die für die Versetzung und die Versetzung in den War-
testand engere Voraussetzungen vorsehen, können
ganz oder teilweise beibehalten werden.
(8) Gliedkirchen, deren Recht bei Inkrafttreten dieses
Kirchengesetzes keine Versetzung in den Wartestand
vorsieht, können von der Anwendung der Regelungen
über den Wartestand ganz oder teilweise absehen.

§ 119 Bestehende Pfarrdienstverhältnisse
(1) Mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes bestim-
men sich die Rechtsverhältnisse der Pfarrerinnen und
Pfarrer nach diesem Kirchengesetz.
(2) Erworbene Rechte bleiben unberührt.

§ 120 Inkrafttreten
(1) Dieses Kirchengesetz tritt für die Evangelische
Kirche in Deutschland am 1. Januar 2011 in Kraft.
(2) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die
Gliedkirchen in Kraft, nachdem sie ihre Zustimmung
erklärt haben. Für die Vereinigte Evangelisch-Luthe-
rische Kirche Deutschlands und ihre Gliedkirchen tritt
es in Kraft, nachdem die Vereinigte Evangelisch-Lu-
therische Kirche Deutschlands ihre Zustimmung er-
klärt hat. Zustimmungen können bis zum 31. Dezem-
ber 2012 erklärt werden. Den Zeitpunkt, zu dem dieses
Kirchengesetz in Kraft tritt, bestimmt der Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland durch Verord-
nung.

§ 121 Außerkrafttreten
Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse können dieses Kirchengesetz jederzeit je für
ihren Bereich außer Kraft setzen. Für die Gliedkirchen
der Vereinigten Evangelisch-Lutherische Kirche
Deutschlands kann das Außerkraftsetzen nur durch die
Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutsch-

lands erklärt werden. Der Rat der Evangelischen Kir-
che in Deutschland stellt durch Verordnung fest, dass
und zu welchem Zeitpunkt das Kirchengesetz jeweils
außer Kraft getreten ist.

Kirchengesetz über die Veränderung
der Kirchenkreise Frankenberg,

Kirchhain, Marburg-Land und des
Stadtkirchenkreises Marburg

Vom 23. November 2011
Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kur-
hessen-Waldeck hat in Hofgeismar aufgrund von Ar-
tikel 64 Absatz 2 der Grundordnung das folgende Kir-
chengesetz beschlossen:

Kirchengesetz über die Veränderung der
Kirchenkreise Frankenberg, Kirchhain,

Marburg-Land und des Stadtkirchenkreises
Marburg

Vom 23. November 2011

Artikel 1
Kirchengesetz über die Errichtung der
Kirchenkreise Kirchhain und Marburg

§ 1
(1)  Die Kirchenkreise Marburg-Land, Kirchhain und
der Stadtkirchenkreis Marburg werden aufgehoben.
(2)  Die Kirchengemeinden Albshausen, Betziesdorf,
Bürgeln-Bauerbach, Burgholz, Caldern, Cölbe, Erks-
dorf, Goßfelden-Sarnau, Großseelheim, Halsdorf,
Hatzbach, Hertingshausen, Josbach, Kleinseelheim,
Kirchhain, Langendorf, Langenstein, Münchhausen,
Neustadt, Niederasphe, Niederwald, Rauschenberg-
Ernsthausen, Rosphetal-Mellnau, Schönbach, Schön-
stadt, Schwabendorf-Bracht, Schweinsberg, Simts-
hausen, Speckswinkel, Stadtallendorf, Sterzhausen,
Treisbach, Warzenbach, Wetter, Wetter-Amönau,
Wohratal-Wohra, Wolferode und Wollmar bilden den
Kirchenkreis Kirchhain.
(3)  Die Kirchengemeinden Altenvers, Beltershausen,
Cappel, Dreihausen-Heskem, Dilschhausen, Elnhau-
sen, Ebsdorf, Fronhausen, Hachborn, Hassenhausen,
Kirchvers, Leidenhofen, Lohra, Marburg-Elisabeth-
kirche, Marburg-Lukaskirche, Marburg-Markuskir-
che, Marburg-Matthäuskirche, Marburg-Pauluskir-
che, Marburg-Pfarrkirche, Marburg-Am Richtsberg,
Marburg-Universitätskirche, Michelbach, Moischt,
Niederwalgern-Oberwalgern, Niederweimar, Ober-
weimar, Rauischholzhausen, Rodenhausen, Ronhau-
sen-Bortshausen, Rollshausen-Seelbach, Roth, Wehr-
da-Martinskirche, Wehrda-Trinitatiskirche, Wehrs-
hausen, Weipoltshausen, Weitershausen, Winnen und
Wittelsberg bilden den Kirchenkreis Marburg.
(4)  Die Kirchengemeinde Gemünden-Bunstruth wird
in den Kirchenkreis Frankenberg eingegliedert.
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§ 2
(1)  Vorbehaltlich der Regelungen der Absätze 2 und
3 sind der neue Kirchenkreis Kirchhain Rechtsnach-
folger des bisherigen Kirchenkreises Kirchhain und
der Kirchenkreis Marburg Rechtsnachfolger des bis-
herigen Stadtkirchenkreises Marburg sowie des bis-
herigen Kirchenkreises Marburg-Land.
(2)  Das bisher im Eigentum des Kirchenkreises Mar-
burg-Land stehende Grundstück Schwanallee 54 in
Marburg geht mit Gebäude und Inventar in das Eigen-
tum des Kirchenkreises Marburg über. Das bisher im
Eigentum der Kirchenkreise Marburg-Land und
Kirchhain stehende Grundstück Universitätsstraße 45
in Marburg geht mit Gebäude und Inventar in das ge-
meinschaftliche Eigentum der Kirchenkreise Kirch-
hain und Marburg über.
(3)  Die bisherigen Kirchenkreise Kirchhain, Mar-
burg-Land und der Stadtkirchenkreis Marburg können
eine Vereinbarung über die Vermögensauseinander-
setzung und den Übergang ihrer Rechte und Ver-
pflichtungen auf die künftigen Kirchenkreise Kirch-
hain und Marburg schließen; die Vereinbarung bedarf
der Genehmigung des Landeskirchenamtes.

§ 3
Die Mitglieder der Kreissynoden der bisherigen Kir-
chenkreise Marburg-Land, Kirchhain und des Stadt-
kirchenkreises Marburg bilden entsprechend ihrer kir-
chengemeindlichen Mitgliedschaft die Kreissynoden
der neuen Kirchenkreise Kirchhain und Marburg. Für
diese neuen Kirchenkreise sind innerhalb von drei
Monaten neue Kirchenkreisvorstände zu bilden; bis zu
deren Konstituierung werden die Aufgaben von den
Mitgliedern der Kirchenkreisvorstände der bisherigen
drei Kirchenkreise wahrgenommen, die jeweils im
Bereich der neuen Kirchenkreise Mitglied einer Kir-
chengemeinde sind.

§ 4
Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der
Landessynode aus den bisherigen Kirchenkreisen
Marburg-Land, Kirchhain und dem Stadtkirchenkreis
Marburg scheiden aus ihren Ämtern aus. Die Kreis-
synoden der neuen Kirchenkreise Kirchhain und Mar-
burg haben nach Maßgabe von Artikel 91 Absatz 1 der
Grundordnung unverzüglich für den Rest der Amtszeit
der Landessynode die auf ihren Kirchenkreis entfal-
lenden Landessynodalen und deren Stellvertreter zu
wählen.

Artikel 2
Änderung des Kirchengesetzes über die

Zahl und Abgrenzung der Sprengel
Das Kirchengesetz über die Zahl und Abgrenzung der
Sprengel vom 4. Dezember 1975 (KABl. 1976 S. 1),
zuletzt geändert durch das Kirchengesetz über die Er-
richtung des Kirchenkreises Kaufungen vom 26. No-
vember 2009 (KABl. S. 242) wird wie folgt geändert:

In § 1 werden die Wörter „Marburg-Stadt, Marburg-
Land“ durch das Wort „Marburg“ ersetzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

Das vorstehende Kirchengesetz wird hiermit verkün-
det.

Kassel, den 7. Dezember 2011
Dr. H e i n

Bischof

Sechste Verordnung
zur Änderung der Verordnung

über die Festlegung von Dekanstellen
Vom 9. Dezember 2011

Der Rat der Landeskirche hat aufgrund von § 5 des
Kirchengesetzes über Pfarrstellen für Pröpste und De-
kane vom 27. Februar 1964 (KABl. S. 14) die folgende
Verordnung zur Änderung der Verordnung über die
Festlegung von Dekanstellen vom 6. Oktober 1975
(KABl. S. 108), zuletzt geändert durch die Fünfte Än-
derungsverordnung vom 11. Dezember 2009 (KABl.
S. 243), beschlossen:

Sechste Verordnung
zur Änderung der Verordnung

über die Festlegung von Dekanstellen
Vom 9. Dezember 2011

§ 1
§ 1 wird wie folgt geändert:
a) in Nummer 15 wird das Wort „Marburg-Stadt“

durch das Wort „Marburg“ ersetzt;
b) in Nummer 16 wird das Wort „Marburg-Land“

durch das Wort „Kirchhain“ ersetzt;
c) Nummer 17 wird gestrichen; die bisherigen

Nummern 18 bis 25 werden zu neuen Nummern
17 bis 24.

§ 2
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit verkündet.

Kassel, den 12. Dezember 2011
Dr. H e i n

Bischof
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Satzungen

Satzung des Förderkreises
„Arbeit mit Jugendlichen und Kindern

in Dörnhagen“
der Evangelischen Kirchengemeinde

Dörnhagen
Mit Verfügung vom 25. November 2011 hat das Lan-
deskirchenamt die Satzung des Förderkreises „Arbeit
mit Jugendlichen und Kindern in Dörnhagen“ der
Evangelischen Kirchengemeinde Dörnhagen geneh-
migt.
Die Satzung wird nachstehend bekannt gemacht.

Kassel, den 25. November 2011 Landeskirchenamt
Dr. K n ö p p e l

Vizepräsident

Satzung des Förderkreises
„Arbeit mit Jugendlichen

und Kindern in Dörnhagen“
der Evangelischen

Kirchengemeinde Dörnhagen

Präambel
Der Auftrag der Evangelischen Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck ist in der Präambel der Grundordnung
bestimmt:
"Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck ist
gerufen zum Dienst am Evangelium von Jesus Chris-
tus, das in der Botschaft der Heiligen Schrift gegeben
und im Bekenntnis der Reformation bezeugt ist."
Der Auftrag der Kirchengemeinde ist in Artikel 8 der
Grundordnung festgelegt:
"Der Dienst der Verkündigung und Spendung der Sa-
kramente, die christliche Erziehung der Jugend und
der Dienst christlicher Liebe geschehen vornehmlich
in der Kirchengemeinde."
Zur Unterstützung der Evangelischen Kirchengemein-
de Dörnhagen bei der Wahrnehmung dieses Teils ihres
Dienstes wird ein Förderkreis gebildet.

§ 1
Zweck des Förderkreises

Zweck des Förderkreises ist es, Menschen im Wir-
kungskreis der Kirchengemeinde für deren Dienst
„Arbeit mit Jugendlichen und Kindern“ zu interessie-
ren, für eine ideelle und finanzielle Förderung dieses
Dienstes zu gewinnen und ihnen die Möglichkeit einer
beratenden Mitwirkung an der Entwicklung und Aus-
gestaltung des Dienstes zu eröffnen.

§ 2
Rechtsstatus des Förderkreises

Der Förderkreis ist eine rechtlich unselbstständige
Einrichtung der Evangelischen Kirchengemeinde
Dörnhagen.
Für die Zwecke des Förderkreises aufgebrachte Mittel
sind für den in § 1 genannten Dienst der Kirchenge-
meinde zweckgebundene Sondermittel, die nur nach
Maßgabe dieser Satzung verwandt werden dürfen.
Für die Verwaltung sowie die Kassen- und Rech-
nungsführung der Sondermittel gelten die für das
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Evan-
gelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck maßgebli-
chen Kirchengesetze und Verwaltungsvorschriften.

§ 3
Mitwirkungsberechtigte im Förderkreis

Mitwirkungsberechtigt im Förderkreis ist jede natür-
liche oder juristische Person, die innerhalb eines Ka-
lenderjahres mindestens 30,00 Euro für den in § 1 ge-
nannten Dienst spendet.
Die Voraussetzungen nach Absatz 1 sind auch erfüllt,
wenn ehrenamtliche Tätigkeiten im Umfang von min-
destens zwölf Stunden in einem Jahr geleistet werden
oder Dienst-, Werk- oder Sachleistungen in vergleich-
barem Umfang unentgeltlich geleistet werden.
Die Mitwirkungsberechtigung beginnt, wenn die Vo-
raussetzungen nach Absatz 1 in einem laufenden Ka-
lenderjahr erfüllt sind. Sie endet mit Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem erstmals die Voraussetzungen
nach Absatz 1 nicht mehr erfüllt sind.

§ 4
Förderkreisversammlung

Die Mitwirkungsberechtigten nach § 3 werden jähr-
lich mindestens einmal vom vorsitzenden Mitglied des
Kirchenvorstandes zu einer Förderkreisversammlung
einberufen.
Der Kirchenvorstand berichtet der Förderkreisver-
sammlung über die neueste Entwicklung des geför-
derten Dienstes, die weiteren Planungen in diesem
Bereich und die Verwendung der Förderkreismittel.
Ferner schlägt er weitere Verwendungsmöglichkeiten
für die Förderkreismittel vor und gibt die Möglichkeit
zu einer Aussprache.
Die Förderkreisversammlung kann aus ihrer Mitte An-
regungen für die weitere Arbeit des Dienstes geben.
Sie kann dem Kirchenvorstand Maßnahmen zur Ver-
wendung der Förderkreismittel vorschlagen.

§ 5
Förderkreissprecher

Die Förderkreisversammlung wählt aus ihrer Mitte
zwei Förderkreissprecher für die Dauer von einem
Jahr. Diese sind in der Zeit zwischen den Versamm-
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lungen die Ansprechpartner des Kirchenvorstandes in
Angelegenheiten des Förderkreises.
Sie können in Angelegenheiten betreffend den geför-
derten Dienst beratend zu Kirchenvorstandssitzungen
eingeladen werden.
Sie sollen über neue Entwicklungen im geförderten
Bereich durch den Kirchenvorstand frühzeitig infor-
miert werden.
Sie sind berechtigt, Anträge im geförderten Bereich an
den Kirchenvorstand zu stellen.
Die Förderkreissprecher können aus besonderem, zu
benennendem Grund gemeinsam die Einberufung ei-
ner außerordentlichen Förderkreisversammlung beim
Kirchenvorstand beantragen, wenn dieser Antrag von
mindestens fünf Mitwirkungsberechtigten unterstützt
wird.
Die Förderkreissprecher berichten der Förderkreisver-
sammlung regelmäßig über ihre Tätigkeit.

§ 6
Geschäftsordnung

der Förderkreisversammlung
Den Vorsitz in der Förderkreisversammlung führt das
vorsitzende Mitglied des Kirchenvorstandes.
Die Förderkreisversammlung ist unabhängig von der
Zahl der erschienenen Berechtigten beschlussfähig.
Bei Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehr-
heit der Stimmen. Empfehlungen zur Verwendung der

Förderkreismittel bedürfen der Mehrheit von zwei
Dritteln der Anwesenden.
Über die Förderkreisversammlung wird von einem aus
ihrer Mitte berufenen Protokollführer ein Beschluss-
protokoll geführt, das von dem Protokollführer und
vom Vorsitzenden der Förderkreisversammlung zu
unterzeichnen ist.

§ 7
Verwaltung und Verwendung

der Förderkreismittel
Die Verwaltung der Förderkreismittel obliegt dem
Kirchenkreisamt Melsungen und wird über den Haus-
halt der Kirchengemeinde Dörnhagen abgewickelt
(Abrechnungsobjekt).
Über die Verwendung der Förderkreismittel entschei-
det der Kirchenvorstand unter Beachtung der Zweck-
bindung. Bei seiner Entscheidung soll er Anregungen
der Förderkreisversammlung nach Möglichkeit be-
rücksichtigen. Will er von Empfehlungen der Förder-
kreisversammlungen nach § 6 Absatz 3 Satz 2 abwei-
chen, ist die abweichende Verwendung zunächst mit
der Förderkreisversammlung erneut zu beraten.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der Genehmigung durch das
Landeskirchenamt am Tag nach der Veröffentlichung
im Kirchlichen Amtsblatt in Kraft.

Urkunden

Urkunde
über die Umwandlung

der Pfarrstelle Winnen im
Kirchenkreis Marburg-Land

Gemäß Artikel 51 Absatz 2 der Grundordnung der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck vom
22. Mai 1967 (KABl. S. 19) wird folgender Beschluss
gefasst:

I.
Die Pfarrstelle Winnen, Kirchenkreis Marburg-Land,
wird in eine Pfarrstelle mit halbem Dienstauftrag um-
gewandelt.

II.
Die Gemeindeglieder des in die Kirchengemeinde
Winnen eingepfarrten Ortes Wermertshausen werden
in die Kirchengemeinde Dreihausen-Heskem umge-
pfarrt.

III.
Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

Kassel, den 19. September 2011 Der Bischof
In Vertretung

L.S. N a t t
Prälatin

Urkunde
über die Vereinigung der
Evangelisch-reformierten

Kirchengemeinden
Wölfershausen und Lengers

Nach Anhörung der Beteiligten hat das Landeskir-
chenamt am 11. Oktober 2011 gemäß Artikel 9 Absatz
3 der Grundordnung der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck vom 22. Mai 1967 (KABl. S. 19)
folgenden Beschluss gefasst:
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I.
Die Evangelisch-reformierten Kirchengemeinden
Wölfershausen und Lengers, Kirchenkreis Hersfeld,
werden zur Evangelischen Christuskirchengemeinde
Wölfershausen-Lengers vereinigt.

II.
Dieser Beschluss tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012
in Kraft.

Kassel, den 25. November 2011 Landeskirchenamt
L.S. Dr. O b r o c k

Oberlandeskirchenrat

Bekanntmachungen

Nachwahl in den Synodalvorstand
Die 12. Landessynode der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck hat am 23. November 2011 wäh-
rend ihrer vierten Tagung in Hofgeismar

Pfarrer Wilhelm Hammann, Lahntal,
als ersten Stellvertreter des Synodalvorstands für das
ausgeschiedene Mitglied Pfarrer Reinhold Schott,
Burgwald, gewählt.

Kassel, den 8. Dezember 2011
Dr. H e i n

Bischof

Nachwahlen in das
Landeskirchengericht

Die 12. Landessynode der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck hat auf ihrer vierten Tagung in
Hofgeismar am 21. November 2011 als Nachfolger für
den ausgeschiedenen ersten Stellvertreter der juristi-
schen Beisitzer, Rechtsanwalt Dr. Gernot Seidel,

Vorsitzenden Richter
am Hessischen Verwaltungsgerichtshof

Dr. Wilhelm Nassauer
zum ersten Stellvertreter (vorher dritter Stellvertreter)

und
Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof

Dirk Schönstädt
zum dritten Stellvertreter

in das Landeskirchengericht der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck gewählt.

Kassel, den 8. Dezember 2011
Dr. H e i n

Bischof

Geschäftsverteilungsplan
für die theologischen und juristischen

Dezernate
des Landeskirchenamtes

Hiermit gebe ich den mit Wirkung vom 1. Januar 2012
in Kraft tretenden Geschäftsverteilungsplan für die
theologischen und juristischen Dezernate des Landes-
kirchenamtes bekannt.

Kassel, den 9. Dezember 2011
D r .  H e i n

Bischof
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Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck 

Geschäftsverteilungsplan für die theologischen und juristischen Dezernate des 
LKA 
 

Funktion Stelleninhaber / in Zuständigkeit 

 

Theologische Dezernate 
 

Dezernat Theologisches Personal und Gemeindeentwicklung 
   

Leitung Prälatin Natt  

   
Vertretung OLKR Prof. Dr. 

Richebächer 
Personalia der Pfarrer und Pfarrerinnen sowie Pfarrstellen 

  Theologische Aus- und Fortbildung 

  Gottesdienst und Kirchenmusik 

  Sonderseelsorge 

  Gemeindeentwicklung und Missionarische Dienste 

  Gemeindeberatung 

  Pastoralpsychologischer Dienst 

  Theologische Generalia 

 

Dezernat Diakonie 
   

Leitung 
OLKR und 
Landespfarrer Dr. 
Schwarz 

 

   
Vertretung OLKR Dr. Stock Beratungsstellen 

  Kreisdiakoniepfarrer und Kreisdiakoniepfarrerinnen 

  Bahnhofsmission 

  Arbeitsgemeinschaft Hospiz 

  Arbeitsstelle Migration 

  Zentrum für Freiwilligen-, Friedens- und Zivildienst (ZFFZ) 

  Ambulante pflegerische Dienste  

  Kindertagesstätten 

  Regionale Diakonische Werke   

    

Dezernat Ökumene 
   

Leitung 
OLKR Prof. Dr. Riche-
bächer 

 

   Vertretung OLKR Dr. Stock Weltmission und Partnerschaft 

   Islamfragen 

   Sekten- und Weltanschauung 

   Catholica 

  Evangelische Minderheitenkirchen 

  Kirchlicher Entwicklungsdienst 
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Dezernat Bildung 
   

Leitung OLKR Dr. Stock  

   
Vertretung OLKR Prof. Dr. Riche-

bächer 
Erwachsenenbildung 

  Kinder- und Jugendarbeit 

   Wirtschaft, Arbeit und Soziales 

   Schulen 

   Evangelischer Religionsunterricht 

  Schulstiftung 

  Landeskirchliche Bildungseinrichtungen 

  Evangelische Akademie Hofgeismar 

   Pädagogisch-Theologisches Institut (PTI) 

    
 

Juristische Dezernate 

 

Dezernat Finanzen und Organisation 
   

Leitung 
Vizepräsident 
Dr. Knöppel 

 

   Vertretung OLKR Dr. Obrock Geschäftsleitung des Landeskirchenamtes 

  Haupt- und Personalverwaltung 

  Landeskirchliche Finanzwirtschaft 

  Recht 

  Spendenwesen 

    

Dezernat Bau und Liegenschaften 
   

Liegen-
schaften: 

OLKR Stey  

   Vertretung OLKR Joedt Liegenschaften 

  Friedhofswesen 

  Orgelbau- und Glockenangelegenheiten 

  Umweltfragen 

   

  Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen in der Kirche 

   

Bau*: KROR Koch  

Vertretung OLKR Joedt Gebäudemanagement 

  Bauberatung 

  Denkmalpflege 

  Kirchliche Kunst 

   * Mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt 
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Dezernat Dienst- und Besoldungsrecht 
   

Leitung OLKR Dr. Obrock  

   Vertretung OLKR Joedt Dienstrecht im Allgemeinen und Pfarrerdienstrecht im Besonderen 

  Ausbildungs- und Prüfungsrecht für den Pfarrdienst 

  Disziplinarverfahren 

  
Besoldung und Versorgung im Allgemeinen sowie Pfarrbesoldung und 
-versorgung im Besonderen  

  Beihilfen und Unterstützungen 

  
Umzugs-, Vertretungs-, Fuhr- und Reisekosten sowie Kfz-
Angelegenheiten 

  Parochialregulierung (hier Durchführung) 

  
Errichtung, Veränderung und Aufhebung von kirchlichen 
Körperschaften einschließlich der Gesamt- und Zweckverbände 

  Kirchliches Siegelwesen 

  Zusammensetzung kirchlicher Organe 

  Versicherungswesen 

   
 

Dezernat Arbeits- und Schulrecht 
   

Leitung OLKR Joedt  

   Vertretung OLKR Stey Arbeits-, Tarif- und Mitarbeitervertretungsrecht einschließlich 
Anpassung bzw. Vorbereitung der entsprechenden Normen im 
kirchlichen Bereich 

  Arbeitsrechtliche Regelungen 

  
Grundsatzangelegenheiten der Personalia aller nichttheologischen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

  
Regelungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie der 
Arbeitssicherheit 

  
Grundsatzangelegenheiten der Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen 

  
Rechtliche Fragen der Schulen (einschl. Fachschulen, 
Fachhochschulen, Hochschulen) 
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Redaktionsschlusstermine für das
Kirchliche Amtsblatt

Nachstehend werden die Redaktionsschlusstermine
für das Jahr 2012 bekannt gegeben. Texte, die nach
den angegebenen Terminen bei der Redaktion des
Kirchlichen Amtsblattes eingehen, können erst für das
jeweils nächste Amtsblatt berücksichtigt werden.

Ausgabe 2012 Redaktionsschluss Erscheinungs-
datum

Januar 11.01.2012, 12 Uhr 31.01.2012
Februar 13.02.2012, 12 Uhr 29.02.2012
März 14.03.2012, 12 Uhr 31.03.2012
April 16.04.2012, 12 Uhr 30.04.2012

Ausgabe 2012 Redaktionsschluss Erscheinungs-
datum

Mai 14.05.2012, 12 Uhr 31.05.2012
Juni 13.06.2012, 12 Uhr 30.06.2012
Juli 16.07.2012, 12 Uhr 31.07.2012
August 15.08.2012, 12 Uhr 31.08.2012
September 13.09.2012, 12 Uhr 30.09.2012
Oktober 15.10.2012, 12 Uhr 31.10.2012
November 14.11.2012, 12 Uhr 30.11.2012
Dezember 10.12.2012, 12 Uhr 31.12.2012

Die Redaktion behält sich vor, im Einzelfall Termin-
änderungen vorzunehmen sowie Sonderausgaben he-
rauszugeben.

Aus-, Fort- und Weiterbildung

Theologinnenkonsultation mit
Partnerkirchen in Estland 2012

Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck
bietet für zwei Pfarrerinnen in der Zeit vom 3. bis 10.
September 2012 die Möglichkeit, als Delegierte an ei-
ner Theologinnenkonsultation mit den Partnerkirchen
(aus Südafrika, Namibia, Indien, Estland) in Tallinn
teilzunehmen.
Voraussetzung für die Teilnahme sind gute Englisch-
kenntnisse, Erfahrungen mit der weltweiten Ökume-
ne, Engagement in Frauenfragen und kontextueller
Theologie, eine mindestens fünfjährige pfarramtliche
Praxis und Multiplikatorinnenfunktionen in ökumeni-
schen Fragen. Fachkenntnis zum Thema „The chal-
lenges of change in church and society“ sind wün-
schenswert.
Die Konsultation wird als Pastoralkolleg anerkannt.
Ein Eigenanteil an den Teilnahmekosten in Höhe von
100,00 Euro wird von jeder Teilnehmerin erbeten. Zur
Vor- und Nachbereitung ist je ein verbindlicher Stu-
dientag im Predigerseminar geplant: Der vorbereiten-
de Studientag findet am 9. Mai 2012 von 10:00 bis
18:00 Uhr statt, der Termin für das Auswertungstref-
fen wird intern vereinbart.
Über die Teilnahme entscheidet ein Ausschuss der
Landeskirche. Schriftliche Bewerbungen sind erbeten
bis zum 1. März 2012 an das Dezernat Ökumene,
Weltmission und Entwicklungsfragen. Weitere Aus-
künfte erteilt Pfarrer Bernd Müller, Leiter des Referats
Weltmission und Partnerschaft, Tel.: 0561 9378-388,
Bernd.Mueller@ekkw.de .

Übersicht über die
kirchenmusikalischen

Ausbildungskurse 2012
in der Kirchenmusikalischen

Fortbildungsstätte Schlüchtern
Nachstehend geben wir die von der Kirchenmusikali-
schen Fortbildungsstätte Schlüchtern vorgelegten Ter-
mine der kirchenmusikalischen Ausbildungskurse im
Kalenderjahr 2012 bekannt.

Kassel, den 16. November 2011 Landeskirchenamt
N a t t

Prälatin

Montag, 02.01., bis Sonntag, 08.01.2012
C-Kurs und Fortbildung für Organisten und
Chorleiter
(ohne Prüfungen)
Beginn: 02.01., 10:45 h
Ende: 08.01., mit dem Mittagessen
Kosten: € 185,00 L / € 200,00 aL
Teilnehmerzahl: max. 35
Vorlesungsbereich: C
Anmeldeschluss: 15.12.2011

Freitag, 03.02., bis Sonntag, 05.02.2012
Kinderchorleitung Kompakt - Teil I
Grundkurs für Kinderchorleiter/innen, der zusam-
men mit dem Teil II und dem Teil III sowie dem
Prüfungswochenende nur als Komplettpaket ange-
boten wird. Der Kurs endet mit der „Eignungsnach-
weis-Prüfung Kinderchorleitung“ der Ev. Kirche
von Kurhessen-Waldeck.
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Beginn: 03.02., 18:30 h
Ende: 05.02., mit dem Mittagessen
Leitung: Kinderkantorin Annette

Fraatz, BZK Karin Dannen-
maier, Elisabeth Neyses

Fächer: Kinderchorleitung, Stimmbil-
dung mit Kindern, Grundzüge
der Musiktheorie, Literatur-
kunde, Grundelemente der pä-
dagogischen und musikali-
schen Arbeit mit Kindern

Voraussetzungen: Notenkenntnis, bildungsfähige
Stimme, Singfähigkeit

Kosten: für das Komplettangebot (Teil
I, Teil II, Teil III und Ab-
schluss- und Prüfungswochen-
ende)
€ 330,00 L / € 350,00 aL

Anmeldeschluss: 31.12.2011

Freitag, 02.03., bis Sonntag, 04.03.2012
Kinderchorleitung Kompakt - Teil II
(Fortsetzung von Teil I, Einzelheiten siehe dort!)
Beginn: 02.03., 18:30 h
Ende: 04.03., mit dem Mittagessen
Teilnehmerzahl: max. 15 aktive Teilnehmer
Anmeldeschluss: 03.02.2012

Montag, 12.03., bis Freitag, 23.03.2012
C-Kurs und Fortbildung für Organisten und
Chorleiter
Beginn: 12.03., 10:45 h
Ende: 23.03., mit dem Mittagessen
Kosten: € 215,00 L / € 235,00 aL
Teilnehmerzahl: max. 35
Vorlesungsbereich: A
Anmeldeschluss: 11.02.2012

Montag, 02.04., bis Donnerstag, 05.04.2012 (Grün-
donnerstag) sowie Fortsetzung vom Montag, 09.04.
(Ostermontag), bis Samstag, 14.04.2012 (kann nur
komplett gebucht werden!)
C-Kurs und Fortbildung für Organisten und
Chorleiter
Beginn erste Kurs-
hälfte:

02.04., 10:45 h

Ende erste Kurs-
hälfte:

05.04., mit dem Mittagessen

Beginn zweite
Kurshälfte:

09.04., 18:30 h

Ende zweite Kurs-
hälfte:

14.04., mit dem Mittagessen

Kosten: € 215,00 L / € 235,00 aL
Teilnehmerzahl: max. 35

Vorlesungsbereich: B
Anmeldeschluss: 03.03.2012

Freitag, 04.05., bis Sonntag, 06.05.2012
Kinderchorleitung Kompakt - Teil III
(Fortsetzung von Teil I und Teil II, Einzelheiten sie-
he dort!)
Beginn: 04.05., 18:30 h
Ende: 06.05., mit dem Mittagessen

Freitag, 01.06., bis Sonntag, 03.06.2012
Kinderchorleitung Kompakt - Abschluss- und
Prüfungswochenende
(Fortsetzung von Teil I, Teil II und Teil III, Einzel-
heiten siehe dort!)
Beginn: 01.06., 18:30 h
Ende: 03.06., mit dem Mittagessen

Montag, 02.07., bis Freitag, 13.07.2012
C-Kurs und Fortbildung für Organisten und
Chorleiter
(I. Sommerkurs)
Beginn: 02.07., 10:45 h
Ende: 13.07., mit dem Mittagessen
Kosten: € 215,00 L / € 235,00 aL
Teilnehmerzahl: max. 35
Vorlesungsbereich: C
Anmeldeschluss: 02.06.2012

Montag, 16.07., bis Freitag, 27.07.2012
C-Kurs und Fortbildung für Organisten und
Chorleiter
(II. Sommerkurs)
Beginn: 16.07., 10:45 h
Ende: 27.07., mit dem Mittagessen
Kosten: € 215,00 L / € 235,00 aL
Teilnehmerzahl: max. 35
Vorlesungsbereich: A
Anmeldeschluss: 16.06.2012

Montag, 30.07., bis Freitag, 10.08.2012
C-Kurs und Fortbildung für Organisten und
Chorleiter
(III. Sommerkurs)
Beginn: 30.07., 10:45 h
Ende: 10.08., mit dem Mittagessen
Kosten: € 215,00 L / € 235,00 aL
Teilnehmerzahl: max. 35
Vorlesungsbereich: B
Anmeldeschluss: 30.06.2012
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Montag, 20.08., bis Freitag, 24.08.2012
C-Kurs für Popularmusik (Einführungskurs)
Jazz-Rock-Pop in der Kirche
Dieser Kurs ist Bestandteil des C-Kurses Popular-
musik vom August 2012 bis Frühjahr 2014, der nur
als Gesamtpaket angeboten wird.
Leitung: Peter Hamburger
Weitere Informationen und Anmeldung bei Peter
Hamburger (www.kapomuk.de, mail@kapomuk.de,
Tel. 0561 9882924).

Montag, 17.09., bis Freitag, 28.09.2012
C-Kurs und Fortbildung für Organisten und
Chorleiter
Beginn: 17.09., 10:45 h
Ende: 28.09., mit dem Mittagessen
Kosten: € 215,00 L / € 235,00 aL
Teilnehmerzahl: max. 35
Vorlesungsbereich: C
Anmeldeschluss: 18.08.2012

Freitag, 28.09., bis Sonntag, 30.09.2012
Chorleitung Kompakt - Teil I
Intensivkurs für nebenberufliche Chorleiter (Anfän-
ger und Fortgeschrittene), der zusammen mit den
Kursen Teil II und Teil III nur als Komplettpaket an-
geboten wird. Nach den drei Wochenenden besteht
die Möglichkeit, an der Eignungsnachweis-Prüfung
(= D-Prüfung) am 2./3.11. teilzunehmen.
Beginn: 28.09., 18:30 h
Ende: 30.09., mit dem Mittagessen
Leitung: KMD Gunther Martin Gött-

sche, BZK Christian Mellin,
Elisabeth Neyses, Stimmbil-
dung

Fächer: Chorleitung, Musiktheorie,
Gesang

Voraussetzungen
Anfängergruppe:

Erfahrung als Chorsänger,
Spielen eines beliebigen In-
strumentes, Notenkenntnis im
Violin- und Bassschlüssel

Voraussetzungen
Fortgeschrittenen-
gruppe:

zusätzlich zu den oben genann-
ten: geringfügige Dirigier-
erfahrung, Grundbegriffe der
Musiktheorie

Kosten: für das Komplettangebot (Teil
I, Teil II und Teil III)
€ 325,00 L / € 345,00 aL

Anmeldeschluss: 01.09.2012

Freitag, 12.10., bis Sonntag, 14.10.2012
Chorleitung Kompakt - Teil II
(Fortsetzung von Teil I, Einzelheiten siehe dort!)
Beginn: 12.10., 18:30 h

Ende: 14.10., mit dem Mittagessen

Montag, 15.10., bis Freitag, 26.10.2012
C-Kurs und Fortbildung für Organisten und
Chorleiter
Beginn: 15.10., 10:45 h
Ende: 26.10., mit dem Mittagessen
Kosten: € 215,00 L / € 235,00 aL
Teilnehmerzahl: max. 35
Vorlesungsbereich: A
Anmeldeschluss: 15.09.2012

Freitag, 26.10., bis Sonntag, 28.10.2012
Chorleitung Kompakt - Teil III
(Fortsetzung von Teil I und Teil II, Einzelheiten sie-
he dort!)
Beginn: 26.10., 18:30 h
Ende: 28.10., mit dem Mittagessen

Freitag, 02.11., bis Samstag, 03.11.2012
Eignungsnachweisprüfung für Chorleiter
Anmeldeschluss: 14.10.2012

Hinweise:
L bedeutet: für Teilnehmer aus der Ev. Kirche von
Kurhessen-Waldeck
aL bedeutet: für Teilnehmer außerhalb der Ev. Kirche
von Kurhessen-Waldeck
Die zentralen Eignungsnachweis-Prüfungen Orgel
(ENO) finden ab 2012 nicht mehr statt. Diese Prüfun-
gen werden im Rahmen von C-Kursen abgenommen.
Externe Teilnahme ohne Kursbesuch ist möglich. Die
Termine liegen jeweils in der Mitte der zweiten Kurs-
woche.
Info zu den „Vorlesungsbereichen“ bei den C-Kur-
sen:
In den Fächern Musikgeschichte, Gesangbuchkunde
und Orgelbaukunde wird auf einem C-Kurs nicht mehr
das komplette Wissensgebiet, sondern nur noch je-
weils einer von drei Abschnitten angeboten: A, B oder
C. Bei der Kursauswahl sollte darauf geachtet werden,
jeden der drei Vorlesungsbereiche mindestens einmal
miterlebt zu haben.
Anmeldungen werden an die Heimleitung der KMF,
Postfach 1234, 36372 Schlüchtern geschickt. Es ge-
nügt eine formlose schriftliche Mitteilung. Auch die
Anmeldung per Fax oder E-Mail ist möglich, ebenso
über die Internet-Seite (online-Anmeldung).
Weitere Informationen und Kursangebote erhalten
Sie im Kursprogramm 2012 oder direkt:

Kirchenmusikalische Fortbildungsstätte
Schlüchtern, Im Kloster 2, 36381 Schlüchtern
Tel.: 06661 7478-0; Fax: 06661 7478-19
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E-Mail: direktor.kmf@ekkw.de (Leiter der KMF)
heimleitung.kmf@ekkw.de (Heimleitung, Adresse
für Anmeldungen)
sekretariat.kmf@ekkw.de (Sekretariat, allg. Korres-
pondenz)

Internetseite: www.kmf-info.de
Verein der Freunde und Förderer der Kirchenmusi-
kalischen Fortbildungsstätte e.V.:
www.kmf-freunde.de

Personal- und Stellenangelegenheiten

Personalia

Pfarrstellenausschreibungen

1. Pfarrstelle Bebra, Kirchenkreis Rotenburg
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl.

Kirchlotheim, Kirchenkreis Frankenberg
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl.

1. Pfarrstelle Meerholz-Hailer, Kirchenkreis
Gelnhausen
Die Stelle wird besetzt nach Präsentation auf Be-
schluss des Bischofs.

2. Pfarrstelle Schmalkalden, Kirchenkreis
Schmalkalden
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs.
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2. Pfarrstelle Vorderrhön (ehem. Eiterfeld-Ras-
dorf), Kirchenkreis Fulda
Die Stelle wird besetzt nach Gemeindewahl.

Landeskirchliche Pfarrstelle für Altenheimseel-
sorge im Pflegeheim Meerholz
(Pfarrstelle mit halbem Dienstauftrag)
Die Stelle wird besetzt auf Beschluss des Bischofs.
Auskünfte erteilt die zuständige Referentin im Lan-
deskirchenamt: Pfarrerin Nicola Haupt, Tel. 0561
9378-285.

Hinweise zu Bewerbungen:
Die Mietwerte der Pfarrhäuser/Pfarrdienstwohnun-
gen für die ausgeschriebenen Pfarrstellen können

beim Landeskirchenamt in Kassel unter
Telefon 0561 9378-235 erfragt werden.
Allen Bewerbungen sind ein tabellarischer Lebens-
lauf und ein Kurzbericht zur bisherigen Tätigkeit
und zu Schwerpunkten der Arbeit und der Fortbil-
dung sowie Hinweise zur Motivation der Bewerbung
beizufügen. Diese Unterlagen sind zur Weitergabe
an die ausgeschriebenen Gemeinden bestimmt.
Bei bereits vom Bewerber bzw. der Bewerberin ver-
sehenen Pfarrstellen entfällt die Vorlage der Unter-
lagen.
Bewerbungen sind bis zum 31. Januar 2012 unmit-
telbar an das Landeskirchenamt, Referat Personal-
verwaltung Theologisches Personal, eine Durch-
schrift an das für den Bewerber bzw. die Bewerberin
zuständige Dekanat zu senden.

Nichtamtlicher Teil

Urlaubsseelsorgedienste in Baden
Sommer 2012

Im Jahr 2012 werden wieder Dienste der Urlaubsseel-
sorge in den Urlaubsgebieten ausgeschrieben, für die
sich Pfarrerinnen und Pfarrer, Gemeindediakoninnen
und Gemeindediakone, Prädikantinnen und Prädikan-
ten melden können. Auch Ruheständler sind willkom-
men.
Die Dienste unterstützen die umfangreichen kirchli-
chen Angebote in unseren Kur- und Urlaubsorten bzw.
erhalten diese aufrecht.
Die Veranstaltungen in den Ferienorten werden gut
besucht; daher würden wir uns über zahlreiche Mel-
dungen sehr freuen!
Voraussetzung ist die Bereitschaft zu lebensnaher
Verkündigung, Seelsorge und Mitarbeit im Rahmen
des örtlichen Urlaubsseelsorgekonzeptes.
Bei Bewerberinnen und Bewerbern im aktiven Dienst
der badischen Landeskirche können bis zu 14 Kalen-
dertage als Sonderurlaub für einen vierwöchigen
Dienst gewährt werden. Eine vorherige Absprache mit
dem zuständigen Dekanat ist auf jeden Fall erforder-
lich; der Antrag auf Sonderurlaub ist auf dem Dienst-
weg vorzulegen.
Bei Übernahme eines Urlaubsseelsorgedienstes wird
eine Fahrtkostenpauschale in Anlehnung an die Deut-
sche Bahn AG (2. Klasse) erstattet und eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 400,00 Euro für vier
Wochen gezahlt.
Wir weisen darauf hin, dass das von uns gezahlte Ent-
gelt zu versteuerndes Einkommen darstellt und bei der
Einkommensteuer-Erklärung anzumelden ist.
Aufstellung der Orte/Gemeinden:

Bad Dürrheim Lenzkirch-Schluchsee
Insel Reichenau Meersburg
Kadelburg Titisee
Konstanz Triberg

Informationen, Kontaktdaten der Gemeinden und Be-
werbungsformulare erhalten Sie beim Evangelischen
Oberkirchenrat Karlsruhe, Abteilung Seelsorge, Post-
fach 22 69, 76010 Karlsruhe, Telefon: 0721 9175-354,
E-Mail: seelsorgedienste@ekiba.de.
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung bis spätestens
31. Januar 2012 bei uns ein.

Stellenausschreibungen der EKD

Auslandsdienst Projektstelle Kaliningrad,
Russische Föderation

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) sucht
zum nächstmöglichen Termin 2012 für die Propstei
Kaliningrad der Evangelisch-Lutherischen Kirche Eu-
ropäisches Russland (ELKER) für die Dauer von drei
Jahren
eine Pfarrerin / einen Pfarrer / ein Pfarrehepaar,

auch im Ruhestand.
Die Propstei besteht aus 42, oft sehr kleinen Gemein-
den. Ihr Zentrum liegt bei der Auferstehungskirche in
Kaliningrad/Königsberg. Die Gemeinden und ihre
Pfarrer, Pfarrerinnen und Mitarbeitenden suchen Be-
gleitung und Unterstützung für ihren Dienst.
Sie finden Informationen über die Propstei unter http://
www.propstei-kaliningrad.info.
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Landeskirchenamt Kassel, Postfach 41 02 60, 34114 Kassel

PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, 04183

Für die Arbeit in der Propstei und der Gemeinde Ka-
liningrad werden erwartet:
- Verständnis für interkulturelle Herausforderungen

der deutsch-russischen Zusammenarbeit,
- Mentorat und Begleitung für die ortsansässigen

Gremien (Propsteirat, Pfarrkonvent, Gemeinde-
rat),

- Vorbereitung einheimischer Verantwortungsüber-
nahme im Rahmen der Propsteitätigkeit,

- Übernahme pastoraler Aufgaben in der Gemeinde
Kaliningrad und den zwei Filialgemeinden,

- EDV-Kenntnisse und Fahrerlaubnis, Bereitschaft
zu Fahrtätigkeit,

- Kenntnisse in Russisch sind hilfreich. Erwartet
wird die Bereitschaft, Russisch zu erlernen. Die
EKD unterstützt ggf. einen einführenden Sprach-
kurs.

Vor Ort werden geboten:
- Tätigkeit in einem historisch interessanten Um-

feld,
- ein engagiertes Pfarrkapitel und motivierte Mitar-

beitende,
- eine geräumige Pfarrwohnung im Gemeindezent-

rum der Auferstehungskirche in Kaliningrad.
Eine deutsche oder geeignete internationale Schule
zur Beschulung schulpflichtiger Kinder steht vor Ort
nicht zur Verfügung.

Gesucht wird ein Pfarrer/eine Pfarrerin/ein Pfarrehe-
paar mit öffentlich-rechtlicher Anstellung in einer der
Gliedkirchen der EKD und mehrjähriger Erfahrung in
der Leitung eines Gemeindepfarramtes. Die Besol-
dung richtet sich nach den Bestimmungen der EKD.
Leben Sie in einer Familie, möchten wir Ihren Ehe-
partner/Ihre Ehepartnerin ebenfalls kennen lernen,
weil ein mehrjähriger Auslandsaufenthalt vom Ehe-
partner bzw. von der Ehepartnerin mitgetragen werden
muss.
Ausschreibungsunterlagen und ausführliche Informa-
tionen über die Pfarrstelle erhalten Sie unter:
www.ekd.de/international/auslandsdienst/stellenaus-
schreibungen.php. Bitte geben Sie dazu Kennziffer
2023 an. Für weitere Informationen steht Ihnen OKR
Michael Hübner (0511 2796-135) zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31. Januar
2012 an:

Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD
Postfach 21 02 20
30402 Hannover
E-Mail: TeamPersonal@ekd.de

Impressum

Herausgeber: Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck, Landeskirchenamt, Wilhelmshöher Allee 330, 34131 Kassel
Postadresse: Postfach 41 02 60, 34114 Kassel
Telefon: 0561 9378-0, Fax: 0561 9378-400; E-Mail: landeskirchenamt@ekkw.de
Konto-Nr. 3000 bei der Evangelischen Kreditgenossenschaft e.G. Kassel (BLZ 520 604 10)

Herstellung: Evangelisches Medienzentrum Kassel

Der Jahresabonnementpreis beträgt 25,00 Euro (inklusive Versandkosten).

Erscheinungsweise: monatlich bzw. bei Bedarf
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